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Bebauungsplan Nr. 147 „Eselswiese“ im Stadtteil Bauschheim 
Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Zusendung der Unterlagen zu dem oben genannten 
Verfahren und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Diese Stellungnahme erfolgt im 
Auftrag des BUND Hessen e. V. (Landesverband). 

Nach sorgfältiger Prüfung der ausgelegten Unterlagen lehnt der BUND Kreisverband 
Groß-Gerau den vorliegenden Bebauungsplanentwurf in der derzeitigen Fassung ab. 

Die Ablehnung beruht auf erheblichen fachlichen und rechtlichen Mängeln der 
Planung. Die vorliegenden Unterlagen weisen insbesondere in zentralen Bereichen – 
darunter Artenschutz, Klima, Alternativenprüfung, Wohnraumbedarf sowie 
Energieversorgung und Verkehr – erhebliche Defizite in der Ermittlung, Bewertung 
und Abwägung der betroffenen Belange auf. Hinzu treten Verfahrensmängel, da 
entscheidungserhebliche Unterlagen nicht vollständig ausgelegt wurden und somit 
eine sachgerechte Prüfung durch die Öffentlichkeit nicht möglich war. 

In ihrer Gesamtheit führen diese Mängel dazu, dass die Planung nicht auf einer 
vollständigen und belastbaren Tatsachengrundlage beruht. Eine ordnungsgemäße 
Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB ist auf dieser Grundlage nicht 
gewährleistet. 

  

BUND KV Groß-Gerau |  
 
 

Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main 
Fachbereich Stadt- und Grünplanung 
Marktplatz 4 
65428 Rüsselsheim am Main 
 
per E-Mail an: stadt-gruen-planung@ruesselsheim.de 

Rüsselsheim, den 31.03.2026 
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Besonders schwer wiegt, dass wesentliche Konfliktfelder – insbesondere im Bereich 
des besonderen Artenschutzes sowie der klimaökologischen Funktionen des 
Plangebiets – nicht hinreichend gelöst, sondern teilweise lediglich verlagert oder mit 
unsicheren Prognosen unterlegt werden. Gleichzeitig genügt die Alternativenprüfung 
nicht den gesetzlichen Anforderungen, da insbesondere Innenentwicklungspotenziale 
nicht nachvollziehbar und auf aktueller Grundlage geprüft wurden. 

Vor diesem Hintergrund bestehen aus unserer Sicht erhebliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans in der vorliegenden Fassung. 

Die nachfolgenden Ausführungen legen die einzelnen Mängel im Detail dar. 
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1 Verfahrensfehler und unvollständige Auslegungsunterlagen 

Die im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung bereitgestellten Unterlagen 
weisen erhebliche Mängel hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit 
auf. Diese betreffen zentrale fachliche Grundlagen der Planung und führen dazu, dass 
eine sachgerechte Beteiligung der Öffentlichkeit nicht gewährleistet war. 

Nach § 3 Abs. 2 BauGB sind der Planentwurf mit Begründung sowie die nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen 
öffentlich auszulegen. Daraus folgt, dass der Öffentlichkeit diejenigen Informationen 
zugänglich zu machen sind, die für die Abwägung wesentlich und für eine 
sachgerechte Stellungnahme erforderlich sind. 

Gleichzeitig ist die planende Gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die für 
die Abwägung relevanten Belange vollständig zu ermitteln und zu bewerten. Diesen 
Anforderungen wird die vorliegende Planung nicht gerecht. 

1.1 Fehlende Kartenanlage zur Reptilienuntersuchung 2025 („Karte 1“) 

In der öffentlichen Bekanntmachung (Ziff. III.13) wird ausdrücklich eine 
„Kartenanlage zur Reptilienuntersuchung 2025“ benannt. Im Anlagenverzeichnis wird 
diese Unterlage sodann als Bestandteil der Anlage 7l: „Ergänzende Untersuchung zu 
Reptilien und Gartenschläfer im Jahr 2025“ dargestellt. 

Tatsächlich ist die in den Unterlagen mehrfach in Bezug genommene „Karte 1: 
Methoden und Ergebnisse der Reptilien- und Gartenschläferkartierung 2025“ weder 
im Bericht selbst enthalten noch als gesonderte Anlage beigefügt. Es besteht somit 
ein Widerspruch zwischen öffentlicher Bekanntmachung, Anlagenverzeichnis und 
tatsächlich ausgelegten Unterlagen. 

Dieser Mangel ist von erheblicher fachlicher Bedeutung. Ohne die genannte Karte ist 
insbesondere nicht nachvollziehbar, 

- welche Untersuchungsflächen konkret erfasst wurden, 
- wie die räumliche Abgrenzung der Untersuchungsräume erfolgte, 
- wo Begehungen, Transekte oder künstliche Verstecke angelegt wurden, 
- und auf welcher Grundlage die dokumentierten (Nicht-)Nachweise zustande 

gekommen sind. 

Damit fehlt eine zentrale Grundlage für die Bewertung der artenschutzrechtlichen 
Betroffenheit, insbesondere im Hinblick auf streng geschützte Arten wie die 
Zauneidechse. 

Die Öffentlichkeit war folglich nicht in der Lage, die fachlichen Aussagen der 
Unterlagen sachgerecht zu überprüfen oder hierzu qualifiziert Stellung zu nehmen. 

Dies stellt einen Verstoß gegen § 3 Abs. 2 BauGB dar bzw. begründet jedenfalls 
erhebliche Zweifel an der Ordnungsgemäßheit der Auslegung. Zugleich liegt ein 
Ermittlungsdefizit im Sinne des § 2 Abs. 3 BauGB vor. 
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1.2 Fehlende Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung 

Auch im Hinblick auf die Energieversorgung sind die ausgelegten Unterlagen 
unvollständig. 

Die Begründung (vgl. Anlage 5: Begründung zum Bebauungsplan Nr. 147 
„Eselswiese“) führt aus, dass die Wärmeversorgung des Plangebiets zwischenzeitlich 
durch eine Machbarkeitsstudie vertieft untersucht worden sei und auf dieser 
Grundlage eine Bewertung verschiedener Versorgungsvarianten erfolgt sei. Die 
Machbarkeitsstudie stellt damit eine tragende Entscheidungsgrundlage für die 
Auswahl der Energieversorgung dar und ist folglich abwägungsrelevant, da sie 
erkennbar die Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Versorgungsvarianten 
beeinflusst. 

Die genannte Machbarkeitsstudie ist jedoch nicht Bestandteil der ausgelegten 
Unterlagen. Ausgelegt wurde lediglich das ältere Energiekonzept aus dem Jahr 2022 
(vgl. Anlage 7g: Energiekonzept für das Neubaugebiet Eselswiese in Rüsselsheim). 

Damit fehlt die aktuelle fachliche Grundlage, auf die sich die Planung maßgeblich 
stützt. Weder die zugrunde gelegten Annahmen noch die Bewertungsmaßstäbe oder 
die Vergleichbarkeit der untersuchten Versorgungsvarianten sind für die 
Öffentlichkeit nachvollziehbar. 

Vor dem Hintergrund, dass die Energieversorgung im Verfahren selbst als zentraler 
Baustein für die Zielsetzung eines klimaneutralen Quartiers dargestellt wird, wiegt 
dieser Mangel besonders schwer. 

Auch insoweit war eine sachgerechte Beteiligung der Öffentlichkeit nicht 
gewährleistet. Dies lässt einen Verstoß gegen § 3 Abs. 2 BauGB erkennen. Zugleich 
spricht vieles für ein Ermittlungsdefizit im Sinne des § 2 Abs. 3 BauGB. 

1.3 Redaktionelle Unstimmigkeiten im Anlagenverzeichnis 

Darüber hinaus weist das Anlagenverzeichnis Unstimmigkeiten auf. So wird unter 
anderem ein Erläuterungsbericht zur Entwässerungsplanung im Verzeichnis geführt, 
jedoch zugleich gestrichen. Diese inkonsistente Darstellung erschwert die 
Nachvollziehbarkeit der tatsächlich ausgelegten Unterlagen. 

Auch wenn dieser Punkt für sich genommen keinen eigenständigen Verfahrensfehler 
begründet, verstärkt er den Eindruck, dass die Zusammenstellung der Unterlagen 
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erfolgt ist. 

1.4 Gesamtbewertung 

Die dargestellten Mängel betreffen zentrale fachliche Grundlagen der Planung, 
insbesondere im Bereich des Artenschutzes und der Energieversorgung. Sie sind 
geeignet, die Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit erheblich zu beeinträchtigen und 
die sachgerechte Prüfung der Planung wesentlich zu erschweren. 
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Die planende Gemeinde hat ihre Abwägungsentscheidung damit nicht auf eine 
vollständige und prüffähige Tatsachengrundlage gestützt. 

Eine abwägungsfehlerfreie Entscheidung ist auf dieser Grundlage nicht 
gewährleistet. 

2 Zentrale Abwägungsdefizite 

Unabhängig von den dargestellten Verfahrensmängeln weist die Planung erhebliche 
inhaltliche Defizite im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB auf. 

Die planende Gemeinde ist verpflichtet, alle abwägungserheblichen Belange 
vollständig zu ermitteln, zu bewerten und in einen gerechten Ausgleich zu bringen. 
Dies setzt eine konsistente, nachvollziehbare und vollständige Tatsachengrundlage 
voraus. Diesen Anforderungen wird die vorliegende Planung in zentralen Punkten 
nicht gerecht. 

2.1 Unzureichende Ermittlung der abwägungserheblichen Belange 

Die Ermittlung der abwägungserheblichen Belange weist in mehreren zentralen 
Themenbereichen erhebliche Defizite auf, wie sich aus den nachfolgenden 
Einzelprüfungen ergibt. 

So bestehen insbesondere im Bereich des Artenschutzes methodische 
Unsicherheiten und Lücken in der Datenerhebung, die eine belastbare Bewertung der 
Betroffenheit streng geschützter Arten nicht zulassen. Auch im Hinblick auf 
klimaökologische Funktionen des Plangebiets sowie die Wasser- und 
Energieversorgung beruhen die zugrunde gelegten Annahmen teilweise auf 
unvollständigen oder nicht hinreichend überprüfbaren Grundlagen. 

Die Ermittlung der relevanten Belange ist damit insgesamt nicht vollständig und nicht 
hinreichend belastbar erfolgt. 

2.2 Widersprüchliche und inkonsistente Datengrundlagen 

Darüber hinaus weisen die ausgelegten Unterlagen in mehreren Bereichen 
widersprüchliche und inkonsistente Datengrundlagen auf. 

Dies betrifft insbesondere unterschiedliche Annahmen zu Einwohnerzahlen, 
Verkehrsaufkommen sowie wasserwirtschaftlichen Kennwerten. Auch zwischen 
einzelnen Fachgutachten bestehen teilweise Abweichungen hinsichtlich der 
zugrunde gelegten Parameter und Prognosen. 

Solche Inkonsistenzen führen dazu, dass die tatsächlichen Auswirkungen der 
Planung nicht eindeutig bewertet werden können. Eine konsistente 
Gesamtbetrachtung der Auswirkungen ist auf dieser Grundlage nicht möglich. 
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2.3 Verlagerung von Konflikten auf nachgelagerte Ebenen 

Ein weiteres wesentliches Defizit besteht darin, dass zentrale Konflikte der Planung 
nicht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens selbst gelöst werden, sondern auf 
nachgelagerte Planungs- oder Genehmigungsebenen verlagert werden. 

Dies betrifft insbesondere Fragen des Artenschutzes, der konkreten Ausgestaltung 
von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sowie der Energie- und Wasser-
infrastruktur. 

Eine solche Verlagerung ist jedoch nur zulässig, wenn die grundsätzliche 
Konfliktlösung bereits auf der Ebene der Bauleitplanung gesichert ist. Dies ist 
vorliegend nicht der Fall. Vielmehr bleiben wesentliche Fragen offen oder werden 
lediglich unter dem Vorbehalt späterer Konkretisierungen behandelt. 

2.4 Fehlende Gesamtbewertung der Umweltbelange 

Die Planung lässt zudem eine übergreifende und zusammenführende Bewertung der 
Umweltbelange vermissen. 

Zwar werden einzelne Schutzgüter (z. B. Klima, Boden, Wasser, Arten) jeweils für sich 
betrachtet, eine integrierte Bewertung ihrer Wechselwirkungen und kumulativen 
Auswirkungen erfolgt jedoch nicht in ausreichendem Maße. 

Insbesondere fehlt eine nachvollziehbare Gesamtabwägung, in der die Bedeutung 
des Plangebiets als zusammenhängender Freiraum mit klimaökologischer Funktion, 
hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit und Bedeutung für den Artenschutz in ihrer 
Gesamtheit gewürdigt wird. 

2.5 Gesamtbewertung 

Die dargestellten Defizite führen dazu, dass die Planung nicht auf einer konsistenten 
und vollständigen Tatsachengrundlage beruht. 

Wesentliche Belange wurden nicht hinreichend ermittelt, die zugrunde gelegten Daten 
sind teilweise widersprüchlich, und zentrale Konflikte werden nicht abschließend 
gelöst, sondern auf nachgelagerte Ebenen verschoben. 

Eine ordnungsgemäße Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB ist auf dieser 
Grundlage nicht gewährleistet. 

Der Bebauungsplan erweist sich daher in der vorliegenden Fassung als 
abwägungsfehlerhaft. 

3 Alternativenprüfung und Innenentwicklung 

3.1 Rechtliche Anforderungen an die Alternativenprüfung 

Die vorliegenden Unterlagen genügen den Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Prüfung von Alternativen und Innenentwicklung nicht. Nach § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB 
soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
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Innenentwicklung erfolgen. Ergänzend bestimmt § 1a Abs. 2 BauGB, dass mit Grund 
und Boden sparsam und schonend umzugehen ist und landwirtschaftlich genutzte 
Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen. Diese gesetzlichen 
Vorgaben verlangen keine abstrakte oder nur formelhafte Bezugnahme auf das 
Leitbild „Innen- vor Außenentwicklung“, sondern eine nachvollziehbare, auf aktueller 
Tatsachengrundlage beruhende Ermittlung und Bewertung realistischer Alternativen. 
Dazu gehört insbesondere, dass die Gemeinde bestehende Innenentwicklungs-, 
Umstrukturierungs- und Konversionspotenziale vollständig ermittelt, sie mit der 
beabsichtigten Außenentwicklung vergleichend bewertet und die Ergebnisse 
fehlerfrei in die Abwägung einstellt. Gerade bei einer Planung wie hier, die in 
erheblichem Umfang landwirtschaftliche Freiflächen im Außenbereich in Anspruch 
nimmt, klimaökologisch bedeutsame Freiräume betrifft sowie erhebliche 
artenschutzrechtliche Konflikte auslöst, steigen die Anforderungen an die 
Alternativenprüfung deutlich. Diesen Anforderungen werden die vorliegenden 
Unterlagen nicht gerecht. 

3.2 Unzureichende Berücksichtigung von Innenentwicklungspotenzialen 

Bereits die aktuelle Begründung des Bebauungsplans (vgl. Anlage 5) zeigt, dass die 
Auseinandersetzung mit Innenentwicklung auf weitgehend überholten Grundlagen 
beruht. In Kapitel 5.3 „Innen- statt Außenentwicklung“ wird maßgeblich auf ein 
Baulückenkataster aus dem Jahr 1990 sowie auf ein Baulandkataster aus dem Jahr 
2002 abgestellt. Aus diesen älteren Datengrundlagen sowie aus einer zusätzlich 
herangezogenen automatisierten Flächenabfrage des Regionalverbands 
FrankfurtRheinMain leitet die Begründung ab, dass nur noch wenige und 
überwiegend ungeeignete Potenziale vorhanden seien und wesentliche weitere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten derzeit nicht gesehen würden. Ein Vergleich mit der 
Begründung zur ersten Offenlage zeigt, dass diese Argumentationsstruktur in den 
nun vorliegenden Planunterlagen im Kern unverändert fortgeführt wird. Damit stützt 
sich die Begründung weiterhin auf Datengrundlagen, die angesichts der seither 
eingetretenen städtebaulichen Entwicklungen für eine aktuelle und belastbare 
Potenzialbewertung nur eingeschränkt geeignet erscheinen. 

Hinzu kommt, dass die Darstellung der herangezogenen Erkenntnisquellen 
insgesamt nicht hinreichend nachvollziehbar ist. Hinsichtlich der automatisierten 
Flächenabfrage des Regionalverbands bleibt nach den vorliegenden Unterlagen 
insbesondere nicht hinreichend nachvollziehbar, wann diese Prüfung erfolgt ist, 
welche Flächen konkret einbezogen wurden, nach welchen Kriterien ihre Eignung 
bewertet wurde und mit welchem konkreten Ergebnis die Auswertung abgeschlossen 
worden ist. Die Begründung beschränkt sich insoweit im Wesentlichen auf pauschale 
Einschätzungen zur Eignung bestimmter Flächentypen, ohne eine aktuelle, 
flächenscharfe und quantitativ nachvollziehbare Gesamtübersicht der geprüften 
Innenentwicklungspotenziale vorzulegen. Es bleibt daher offen, welche Baulücken, 
Brachflächen, Umstrukturierungsflächen, Leerstands- oder 
Nachverdichtungspotenziale gegenwärtig tatsächlich bestehen, welche aus welchen 
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Gründen ausgeschieden sind und welcher realisierbare Umfang nach einer 
differenzierten Betrachtung verbleibt. 

Diese Defizite setzen sich bei der Behandlung größerer Umstrukturierungs- und 
Konversionsflächen fort. Die Begründung stellt in Kapitel 5.4 selbst die Frage, ob die 
ehemaligen Opel-Flächen in der Kernstadt, für die die Stadt ein Rahmenkonzept 
„Rüsselsheim-West“ der Stadt Rüsselsheim am Main und AS+P Albert Speer + 
Partner GmbH (2021) entwickelt hat, eine Alternative zur Baugebietsentwicklung auf 
der Eselswiese darstellen könnten. Sie benennt in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich erhebliche Entwicklungspotenziale: insgesamt rund 140 ha 
Umstrukturierungsflächen, davon nach den Szenarien des Rahmenplans 
„Rüsselsheim-West“ (2021) Flächen in einer Größenordnung von etwa 9 bis 16 ha für 
den Wohnungsbau sowie weitere Flächen zwischen etwa 70 und 85 ha für 
gewerbliche Nutzungen. Bereits diese Größenordnungen verdeutlichen, dass es sich 
nicht um marginale Restflächen handelt, sondern um substanzielle Potenziale auf 
bereits vorgeprägten Flächen im Stadtgebiet (vgl. Abb. 1). Vor dem Hintergrund des 
gesetzlichen Vorrangs der Innenentwicklung hätten diese Flächen daher einer 
besonders sorgfältigen, aktuellen und vergleichenden Prüfung bedurft. 

 
Abb. 1: Übersicht der ehemaligen Opel-Flächen in Rüsselsheim-West 
Quelle: Stadt Rüsselsheim am Main / AS+P Albert Speer + Partner GmbH (2021), Rahmenkonzept 
„Rüsselsheim-West“ 

Stattdessen werden die ehemaligen Opel-Flächen (im Folgenden: Opelflächen) in der 
Begründung im Ergebnis überwiegend pauschal verworfen. Als maßgebliche 
Hinderungsgründe werden insbesondere die noch bestehende gewerblich-industrielle 
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Nutzung, immissionsschutzrechtliche Konfliktlagen, Restriktionen aus dem 
Flughafenumfeld, Bodenbelastungen, denkmalrechtliche und erschließungsbezogene 
Fragestellungen sowie laufende vorbereitende Untersuchungen für eine 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme angeführt. Daraus wird abgeleitet, dass die 
Flächen wegen ihrer langfristigen Entwicklungsperspektive derzeit keine realistische 
Alternative zur kurzfristig geplanten Entwicklung der Eselswiese darstellten; 
Entsprechendes wird auch für die gewerblichen Entwicklungspotenziale 
angenommen. 

Diese Argumentation bleibt jedoch in mehrfacher Hinsicht unzureichend. Es fehlt 
bereits an einer differenzierten Betrachtung der einzelnen Teilflächen. Der große 
Flächenkomplex der Opelflächen wird weitgehend summarisch behandelt, ohne 
nachvollziehbar darzustellen, welche Teilflächen aus welchen konkreten Gründen 
ausscheiden, welche nur mittel- oder langfristig verfügbar sind und welche zumindest 
abschnittsweise bereits kurzfristig entwickelt werden könnten. Auch die angeführten 
Konfliktlagen werden überwiegend pauschal benannt, ohne in einer Weise aufbereitet 
zu werden, die eine nachvollziehbare Bewertung ermöglicht; eine flächenscharfe 
Gegenüberstellung oder abgestufte Bewertung nach Nutzungsarten ist den 
Unterlagen nicht zu entnehmen. Schließlich wird die Frage, ob jedenfalls 
differenzierte Nutzungsansätze – etwa Misch- oder gewerbenahe Wohnnutzungen, 
abgestufte Gebietstypen oder abschnittsweise Entwicklungen – in Betracht kommen 
könnten, nicht erkennbar vertieft geprüft. Die Begründung verbleibt insoweit bei der 
pauschalen Einschätzung einer derzeit nicht absehbaren Entwicklung, ohne den 
tatsächlichen Entwicklungsstand der Flächen ausreichend aufzuarbeiten. 

Besonders gewichtig ist, dass die tatsächliche Entwicklung der Opelflächen die 
pauschale Abwertung dieser Konversionspotenziale inzwischen deutlich relativiert. 
Für mehrere Teilbereiche der freiwerdenden Flächen werden bereits seit Jahren 
konkrete bauleitplanerische Verfahren betrieben. So hat die 
Stadtverordnetenversammlung bereits am 21.07.2022 Aufstellungsbeschlüsse für 
die Bebauungspläne „Weisenauer Straße“ (Nr. 154), „Rugbyring Nord“ (Nr. 155) und 
„Rugbyring Süd“ (Nr. 156) gefasst (Stadt Rüsselsheim am Main, 2022; DS-228/21-26, 
DS-225/21-26, DS-226/21-26), die der städtebaulichen Neuordnung der ehemaligen 
Betriebsflächen dienen. 

Darauf aufbauend wurden für weitere Teilflächen – darunter „Mainzer Straße Nord“, 
„Mainzer Straße Süd“ und „Rugbyring West“ – im Jahr 2025 frühzeitige 
Beteiligungsverfahren durchgeführt (Stadt Rüsselsheim am Main 2025a). Dies 
entspricht auch den eigenen Beteiligungserfahrungen im Rahmen des Verfahrens. 
Zudem hat die Stadtverordnetenversammlung im Zusammenhang mit dem 
städtebaulichen Zielkonzept „Rüsselsheim West“ ausdrücklich vorgesehen, auf Teilen 
der ehemaligen Opel-Flächen Wohnnutzungen für bis zu 3.000 Einwohner zu 
entwickeln, ergänzt um gewerbliche und gemischte Nutzungen. Diese Beschluss- und 
Verfahrenslage zeigt, dass es sich bei den Opelflächen nicht um ein bloß 
langfristiges oder abstraktes Potenzial handelt, sondern um bereits konkret verfolgte 
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Entwicklungsflächen. Vor diesem Hintergrund hätte es einer besonders sorgfältigen 
und aktuellen Darlegung bedurft, warum trotz dieser erheblichen innerstädtischen 
und konversionsbezogenen Potenziale zusätzliche Wohn- und insbesondere 
Gewerbeflächen gerade auf der konfliktbelasteten Außenbereichsfläche Eselswiese 
erforderlich sein sollen. Eine solche Darlegung ist den Unterlagen nicht zu 
entnehmen. 

3.3 Fehlende Aktualität und Nachvollziehbarkeit der Datengrundlagen 

Hinzu kommt, dass die Begründung selbst darauf abstellt, für die potenziell 
verfügbaren Gewerbeflächen auf den ehemaligen Opelarealen bestehe derzeit keine 
unmittelbare Verfügbarkeit und es müsse zunächst geklärt werden, welche 
Nachfrage nach diesen Flächen besteht und welche Betriebe dort konfliktfrei 
angesiedelt werden können. Gerade diese Einschätzung verdeutlicht jedoch, dass 
eine abschließende Bedarfs- und Alternativenprüfung noch nicht vorliegt. Vor diesem 
Hintergrund erschließt sich umso weniger, weshalb parallel hierzu zusätzliche 
Gewerbeflächen im Außenbereich auf der Eselswiese planerisch vorbereitet werden 
sollen. Es hätte vielmehr nahegelegen, zunächst die Entwicklungsmöglichkeiten der 
Konversionsflächen einschließlich der tatsächlichen Nachfrage, der zeitlichen 
Verfügbarkeit und der Nutzungsstruktur vertieft zu klären und erst auf dieser 
Grundlage über die Inanspruchnahme weiterer Außenbereichsflächen zu 
entscheiden. Eine solche abgestufte und nachvollziehbare Vorgehensweise ist den 
Unterlagen nicht zu entnehmen. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Transformation der ehemaligen Industrieflächen 
bereits tatsächlich begonnen hat. Mit dem grEEn-campus wird auf einer 
Grundstücksfläche von rund 100.000 m² ein größeres Projekt mit Verwaltungs-, 
Forschungs- und Entwicklungsnutzungen umgesetzt. Auch wenn dieses Vorhaben 
selbst keine Wohnnutzung darstellt, verdeutlicht es doch, dass die Entwicklung der 
Westflächen nicht lediglich perspektivisch, sondern bereits konkret in Umsetzung ist. 
Gerade im Hinblick auf die geplanten zusätzlichen Gewerbeflächen der Eselswiese 
erscheint daher die Annahme, es bestehe derzeit kein ausreichendes Angebot an 
geeigneten Entwicklungsflächen, zumindest erklärungsbedürftig. Es hätte näher 
dargelegt werden müssen, welcher zusätzliche Bedarf trotz der laufenden 
Entwicklungen verbleibt, warum dieser Bedarf nicht zumindest teilweise auf 
Konversionsflächen gedeckt werden kann und weshalb die Inanspruchnahme 
weiterer Außenbereichsflächen erforderlich sein soll. Eine nachvollziehbare Bedarfs- 
und Vergleichsprüfung ist den Unterlagen auch insoweit nicht zu entnehmen. 

Ergänzend ist auf die im Haupt- und Finanzausschuss der 
Stadtverordnetenversammlung Rüsselsheim am Main am 10.02.2026 (TOP 2, 
öffentlich) vorgestellte Präsentation der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und 
Stadtentwicklung zur „Entwicklung Gewerbeflächenpotenzial Rüsselsheim am Main“ 
der Stadt Rüsselsheim am Main (2026a) hinzuweisen. Die dort dargestellten 
Gewerbeflächenanfragen beschränken sich im Wesentlichen auf eine 
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branchenbezogene Übersicht, ohne den konkreten Flächenbedarf, die zeitliche 
Dimension oder die Flächenzuordnung systematisch darzustellen; eine belastbare 
Bedarfsanalyse im planungsrechtlichen Sinne ergibt sich daraus nicht. Auffällig ist 
zudem, dass die Präsentation die Konversionsflächen in Rüsselsheim-West (ca. 140 
ha) und die Entwicklung auf der „Grünen Wiese“ lediglich nebeneinanderstellt, ohne 
eine nachvollziehbare vergleichende Bewertung oder Priorisierung vorzunehmen. 
Schließlich zeigt die Präsentation selbst auf, dass die Entwicklung gewerblicher 
Standorte maßgeblich durch infrastrukturelle, eigentumsrechtliche und technische 
Rahmenbedingungen begrenzt wird, was die Annahme relativiert, zusätzliche Flächen 
könnten bestehende Entwicklungshemmnisse ohne Weiteres kompensieren. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass neben den großen Konversionsflächen 
auch weitere innerstädtische Entwicklungs- und Umstrukturierungsprojekte verfolgt 
und teilweise bereits umgesetzt werden. So ist das Projekt „Wohnen am 
Friedensplatz“ inzwischen realisiert worden. Im „Quartier am Ostpark“ besteht 
Baurecht; die Flächen sind erschlossen, die Kindertagesstätte ist bereits in Betrieb, 
und die städtische Wohnungsbaugesellschaft gewobau hat dort mit der Errichtung 
von Wohnungen begonnen; für weitere Baufelder läuft aktuell eine Konzeptvergabe. 
Dies gilt auch für weitere kleinere Aktivierungsprojekte, etwa die geplante 
Entwicklung des sogenannten Brandgrundstücks Marktstraße 24 durch die gewobau. 
Diese Projekte ersetzen für sich genommen zwar keine großflächige Entwicklung, 
zeigen jedoch, dass innerstädtische Potenziale vorhanden sind und die behauptete 
weitgehende Alternativlosigkeit nicht ohne Weiteres nachvollziehbar ist. 

Auch das Zielabweichungsverfahren zeigt, dass die Defizite der Alternativenprüfung 
bereits früh angelegt waren. Im Antrag der Stadt Rüsselsheim am Main auf 
Zulassung einer Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 aus Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 147 
„Eselswiese“ vom 26.07.2022 wurde die Innenentwicklung im Wesentlichen unter 
Verweis auf das Baulückenkataster von 1990 und das Baulandkataster von 2002 
behandelt; zugleich wurden die ehemaligen Opel-Flächen bereits damals als 
mögliche Alternative benannt. Dass die aktuelle Begründung diese 
Argumentationsstruktur im Kern fortführt, ohne die zwischenzeitliche 
Weiterentwicklung der Westflächen und ohne eine hinreichende Aktualisierung der 
Datengrundlagen systematisch zu verarbeiten, verdeutlicht das Fortbestehen des 
Ermittlungs- und Bewertungsdefizits. 

3.4 Gesamtbewertung 

Zusammenfassend ergibt sich, dass die vorliegenden Planunterlagen den 
Anforderungen an eine ordnungsgemäße Alternativenprüfung nicht gerecht werden. 
Weder werden die vorhandenen Innenentwicklungs-, Umstrukturierungs- und 
Konversionspotenziale auf aktueller und belastbarer Tatsachengrundlage vollständig 
ermittelt, noch werden sie differenziert und vergleichend bewertet. Die Begründung 
stützt sich vielmehr weiterhin im Kern auf überholte Datengrundlagen, behandelt 
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insbesondere die erheblichen Entwicklungspotenziale der Opelflächen nur pauschal 
und ohne flächenscharfe Differenzierung und lässt eine nachvollziehbare Bedarfs- 
und Vergleichsprüfung für die vorgesehenen Wohn- und Gewerbeflächen vermissen. 
Damit fehlt es an einer tragfähigen Grundlage für die Annahme, die Inanspruchnahme 
zusätzlicher Außenbereichsflächen auf der Eselswiese sei erforderlich. Das 
Abwägungsmaterial ist insoweit unvollständig und fehlerhaft; die planerische 
Entscheidung kann darauf nicht tragfähig gestützt werden. 

4 Wohnraumbedarf 

Die Begründung des Bebauungsplans „Eselswiese“ (vgl. Anlage 5) stellt den 
zusätzlichen Wohnraumbedarf als zentrales Argument für die Inanspruchnahme 
neuer Bauflächen dar. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die 
herangezogenen Grundlagen teilweise veraltet sind, methodische Unklarheiten 
aufweisen und aktuelle demografische Entwicklungen nur unzureichend 
berücksichtigen. Insgesamt ergibt sich, dass die Bedarfsbegründung nicht auf einer 
konsistenten und aktuellen Datenbasis beruht. 

4.1 Prognosegrundlagen und Annahmen 

Die Begründung verweist unter anderem auf eine Wohnungsmarktanalyse des 
Instituts Wohnen und Umwelt (IWU), nach der für Rüsselsheim im Zeitraum von 2006 
bis 2019 ein Bevölkerungswachstum von rund 12,5 % zu erwarten gewesen sei. 
Dieser Zeitraum liegt inzwischen vollständig in der Vergangenheit und ist damit 
empirisch überprüfbar. Zwar zeigt sich tatsächlich ein Bevölkerungsanstieg in den 
genannten Jahren, jedoch hat sich die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung in den 
Folgejahren deutlich abgeschwächt. 

Darüber hinaus enthält die Begründung selbst einen methodischen Widerspruch. 
Einerseits wird ausgeführt, dass die IWU-Analyse keine differenzierte Betrachtung 
einzelner Kommunen vorgenommen habe und sich auf den Landkreis Groß-Gerau 
insgesamt beziehe. Andererseits wird unmittelbar anschließend eine konkrete 
Wachstumserwartung für die Stadt Rüsselsheim formuliert. Die Herkunft dieser 
städtischen Prognose bleibt jedoch unklar, da eine entsprechende Quelle oder 
Herleitung nicht benannt wird. Diese Vermischung unterschiedlicher Bezugsräume ist 
methodisch problematisch und erschwert die Nachvollziehbarkeit der 
Bedarfsargumentation. 

Auch die Darstellung der Altersstruktur basiert teilweise auf veralteten Daten. Zwar 
wird auf den Statistischen Bericht 2020 der Stadt Rüsselsheim am Main verwiesen, 
die dargestellten Altersstrukturwerte beziehen sich jedoch auf das Jahr 2018. 
Darüber hinaus wird eine eigene Zusammenfassung der Altersgruppen verwendet, 
die von der üblichen Gliederung der Statistischen Berichte der Stadt Rüsselsheim am 
Main abweicht und dort so nicht dargestellt ist. Eine Begründung für diese 
Aggregation erfolgt nicht. Dadurch wird die tatsächliche Alterungsentwicklung der 
Bevölkerung nur eingeschränkt sichtbar. 
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Hinzu kommt, dass Bevölkerungsprognosen grundsätzlich mit erheblichen 
Unsicherheiten verbunden sind, insbesondere auf kommunaler Ebene. 
Wanderungsbewegungen, wirtschaftliche Entwicklungen und gesellschaftliche 
Veränderungen können die Bevölkerungsentwicklung kurzfristig deutlich 
beeinflussen. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, Bedarfsannahmen 
regelmäßig anhand aktueller Daten zu überprüfen und nicht allein auf länger 
zurückliegenden Prognosen aufzubauen. 

4.2 Widersprüche in den Bevölkerungszahlen 

Aktuelle, von der Stadt Rüsselsheim am Main veröffentlichte Einwohnerzahlen zeigen 
vielmehr nur eine geringe Veränderung der Bevölkerungsentwicklung. Danach lag die 
Einwohnerzahl am 31.12.2024 bei 65.627 Einwohnern und am 30.06.2025 bei 65.694 
Einwohnern (vgl. Stadt Rüsselsheim am Main, „Rüsselsheim in Zahlen“). Die 
Veränderung beträgt damit lediglich 67 Personen innerhalb eines halben Jahres. 
Auch der Sozialdatenmonitor des Kreises Groß-Gerau zeigt, dass sich die 
Bevölkerungszahl im Kreisgebiet zuletzt nur geringfügig verändert hat und gegenüber 
dem Vorjahr lediglich um 0,1 % gestiegen ist (Kreis Groß-Gerau, 2024). 

Zudem wird in der Begründung ausgeführt, dass die Stadt seit 2007 einen jährlichen 
Bevölkerungszuwachs im drei- bis vierstelligen Bereich verzeichne und die 
Bevölkerung langfristig wachse. Diese Darstellung beschreibt jedoch vor allem die 
Entwicklung vergangener Jahre und lässt die aktuelle demografische Dynamik 
unberücksichtigt. Nach aktuellen Daten weist der Sozialdatenmonitor des Kreises 
Groß-Gerau für das Jahr 2024 einen negativen natürlichen Bevölkerungssaldo aus, 
bei dem die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten übersteigt. Ohne 
Wanderungsgewinne würde die Bevölkerung somit derzeit nicht wachsen. 

Die Begründung qualifiziert den Wohnraumbedarf zudem als „dringend“, ohne diese 
Bewertung durch aktuelle und belastbare Daten zu unterlegen. Eine nachvollziehbare 
Herleitung dieser Einschätzung fehlt. 

Ein zusätzlicher Aspekt, der in der Begründung nicht berücksichtigt wird, ist die 
Korrektur der Bevölkerungszahlen infolge des Zensus 2022. Auf Grundlage der 
Zensusergebnisse wurde die amtliche Bevölkerungsfortschreibung angepasst; für die 
Stadt Rüsselsheim ergibt sich daraus eine Reduzierung der Einwohnerzahl um 2.094 
Personen bzw. rund 3,1 % (Hessisches Statistisches Landesamt, 2024). Prognosen 
und Bedarfsannahmen, die noch auf früheren Bevölkerungsständen beruhen, müssen 
daher überprüft und an die aktualisierten Bevölkerungszahlen angepasst werden. 
Eine entsprechende Aktualisierung der Bedarfsannahmen ist in der vorliegenden 
Begründung jedoch nicht erkennbar. 

4.3 Verhältnis zu bestehenden Entwicklungspotenzialen 

Aktuelle Daten zeigen hingegen deutlich, dass die Bevölkerungsstruktur zunehmend 
durch Alterungsprozesse geprägt ist. Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung 
der Altersstruktur im Zeitvergleich. 
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Abb. 2: Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich 
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt / Hessen Agentur, Bevölkerungsvorausschätzung 2019, 
Fortschreibung 2024 

Die Darstellung verdeutlicht insbesondere den Rückgang der jüngeren Altersgruppen 
sowie den deutlichen Anstieg der älteren Bevölkerungsgruppen. Während der Anteil 
der 20- bis unter 40-Jährigen von 29 % im Jahr 2000 auf etwa 23 % im Jahr 2035 
sinkt, steigt der Anteil der über 80-Jährigen im selben Zeitraum von 3 % auf etwa 7 %. 
Gleichzeitig wächst auch der Anteil der Bevölkerung zwischen 60 und 80 Jahren. 
Diese Entwicklung weist auf eine fortschreitende Alterung der Bevölkerung hin und 
hat erhebliche Auswirkungen auf den zukünftigen Wohnraumbedarf. 

Auch die aktuelle Haushaltsstruktur bestätigt diesen strukturellen Wandel. Nach dem 
Sozialdatenmonitor des Kreises Groß-Gerau bestehen in Rüsselsheim rund 41,9 % der 
Haushalte aus Einpersonenhaushalten. Weitere 28,2 % sind Paarhaushalte ohne 
Kinder, während lediglich 18,7 % der Haushalte Paarhaushalte mit Kindern sind (vgl. 
Kreis Groß-Gerau 2024). Gleichzeitig weist der Bericht 8.790 Haushalte mit einer 
Bezugsperson ab 65 Jahren aus, darunter zahlreiche Einpersonenhaushalte. Diese 
Daten verdeutlichen, dass der zukünftige Wohnraumbedarf zunehmend durch 
kleinere Haushalte und altersbedingte Wohnformen geprägt sein wird. 

Die geplante Bebauungsstruktur weist nach den Planunterlagen einen erheblichen 
Anteil klassischer Einfamilien- und Doppelhausstrukturen auf. Diese Wohnformen 
entsprechen nur eingeschränkt den dargestellten demografischen Entwicklungen mit 
zunehmenden Einpersonenhaushalten und einer alternden Bevölkerung. 

Die dargestellten strukturellen Entwicklungen legen zudem nahe, dass ein Teil des 
zukünftigen Wohnraumbedarfs grundsätzlich auch durch Anpassungsprozesse im 
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bestehenden Wohnungsbestand gedeckt werden kann. Insbesondere in 
gewachsenen Einfamilienhausgebieten ist – wie auch in vielen vergleichbaren 
Kommunen – davon auszugehen, dass sich infolge der demografischen Alterung der 
Bevölkerung Veränderungen in der Haushaltsstruktur ergeben. Mit zunehmendem 
Alter verbleiben Haushalte häufig in ihren angestammten Wohnungen, während 
gleichzeitig die Haushaltsgrößen sinken. Dies kann zu einer strukturellen 
Unterbelegung bestehender Wohnflächen führen. 

Daraus folgt, dass bei der Bewertung des Wohnraumbedarfs auch Potenziale der 
Innenentwicklung sowie Möglichkeiten der Bestandsanpassung stärker zu 
berücksichtigen wären. Eine solche differenzierte Betrachtung ist in der vorliegenden 
Begründung jedoch nicht erkennbar. Angesichts der dargestellten demografischen 
Entwicklungen ist nicht erkennbar, dass der prognostizierte Wohnraumbedarf primär 
durch die Ausweisung zusätzlicher Bauflächen gedeckt werden muss. Die 
vorliegenden Daten zeigen vielmehr eine zunehmende Alterung der Bevölkerung 
sowie eine wachsende Zahl kleiner Haushalte. Diese Entwicklung spricht eher für 
einen Bedarf an kleineren und altersgerechten Wohnungen sowie für 
Anpassungsprozesse im bestehenden Wohnungsbestand. In der Begründung wird 
jedoch nicht erkennbar geprüft, in welchem Umfang solche Strategien zur 
Bedarfsdeckung beitragen könnten. Eine entsprechende Betrachtung wäre im 
Rahmen einer umfassenden Alternativenprüfung sachgerecht gewesen. 

Darüber hinaus fällt besonders ins Gewicht, dass die Begründung des 
Bebauungsplans keine verbindlichen Aussagen zum sozialen Wohnungsbau enthält. 
Konkrete Festsetzungen oder Quoten zur Sicherung preisgünstigen Wohnraums sind 
in den Planunterlagen nicht erkennbar. Damit bleibt offen, in welchem Umfang 
tatsächlich Wohnungen für einkommensschwächere Haushalte geschaffen werden 
sollen. Angesichts der im Sozialdatenmonitor dokumentierten Haushalts- und 
Einkommensstruktur sowie der hohen Zahl von Bedarfsgemeinschaften im SGB II, 
die auf einen erheblichen Anteil einkommensschwächerer Haushalte schließen lässt, 
erscheint dies als erhebliche inhaltliche Lücke (Kreis Groß-Gerau, 2024). 

4.4 Gesamtbewertung 

Zusammenfassend ergibt sich aus den aktuellen statistischen Daten ein 
differenziertes Bild der demografischen Entwicklung. Die Bevölkerungszahlen 
stagnieren, die Altersstruktur verschiebt sich zunehmend zugunsten älterer 
Bevölkerungsgruppen und die Haushaltsgrößen werden kleiner. Diese Entwicklungen 
sprechen weniger für einen zusätzlichen flächenintensiven Neubedarf als vielmehr 
für strukturelle Anpassungen im Wohnungsbestand sowie für kleinere und 
altersgerechte Wohnformen. 

Insgesamt erscheint die Bedarfsbegründung für das geplante Neubaugebiet nicht 
ausreichend belastbar. Eine nachvollziehbare, aktuelle und konsistente Analyse des 
tatsächlichen Wohnraumbedarfs ist in der Begründung nicht erkennbar. Angesichts 
der dargestellten Entwicklungen bestehen daher erhebliche Zweifel, ob die geplante 
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zusätzliche Inanspruchnahme von Freiflächen für Wohnzwecke tatsächlich 
erforderlich ist. 

Nach § 1a Baugesetzbuch ist zudem dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden sowie dem Vorrang der Innenentwicklung Rechnung zu tragen. Vor 
dem Hintergrund stagnierender Bevölkerungszahlen, struktureller Veränderungen der 
Haushalte sowie vorhandener Anpassungspotenziale im bestehenden 
Wohnungsbestand ist nicht hinreichend dargelegt, dass die geplante zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme für Wohnzwecke tatsächlich erforderlich ist. 

5 Klima und klimaökologische Funktionen 

Die vorliegenden Unterlagen zeigen, dass das Plangebiet „Eselswiese“ eine 
erhebliche klimaökologische Bedeutung für den Siedlungsraum Bauschheim besitzt. 
Insbesondere die Funktionen für Kaltluftproduktion, Kaltlufttransport und 
Durchlüftung sind in den Planunterlagen selbst dokumentiert. Vor diesem 
Hintergrund kommt dem Schutzgut Klima im vorliegenden Verfahren ein erhebliches 
Gewicht zu. 

5.1 Bedeutung des Plangebiets für das Kaltluftgeschehen 

Es handelt sich nicht um eine beliebige landwirtschaftlich genutzte Fläche, sondern 
um einen siedlungsrelevanten Ausgleichsraum mit nachgewiesenen Funktionen für 
Kaltluftproduktion, Kaltlufttransport, Durchlüftung und nächtliche Abkühlung 
angrenzender Wohnbereiche. Diese Bedeutung ergibt sich nicht nur aus allgemeinen 
Erwägungen zur Freiraumfunktion, sondern ausdrücklich aus den Planunterlagen 
selbst. Das Klimagutachten vom 17.01.2022 (Anlage 7o, Teil 1: Klimagutachten zum 
Bebauungsplanverfahren „Rüsselsheim-Eselswiese“, OT Bauschheim) beschreibt das 
überwiegend landwirtschaftlich genutzte Plangebiet ausdrücklich als 
„siedlungsnahen klimaökologischen Ausgleichsraum“, von dessen positiven 
Klimafunktionen insbesondere die Ortslage Bauschheim profitiert. Zugleich stellt das 
Gutachten fest, dass durch die geplante bauliche Inanspruchnahme der Freiflächen 
mit einer auffälligen Veränderung der lokalen klimaökologischen Funktionsabläufe zu 
rechnen ist. Bereits dieser Befund macht deutlich, dass es sich nicht um eine 
austauschbare Entwicklungsreserve handelt, sondern um einen funktional wirksamen 
Freiraum, dessen klimatische Leistungen für den bestehenden Siedlungsbereich von 
erheblicher Bedeutung sind. 
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Abb. 3: Plangebiet im Kaltluftentstehungsgebiet (RegFNP-Vorentwurf 2025) 
Quelle: Regionalverband FrankfurtRheinMain, RegFNP-Vorentwurf 2025 

Die besondere klimatische Bedeutung der Fläche ist auch planungsrechtlich nicht 
neu. Bereits der derzeit noch geltende Regionalplan Südhessen / RegFNP 2010 
behandelt Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie Kalt- und 
Frischluftabflussschneisen als schutzwürdige klimatische Funktionen. Das 
Gutachten selbst weist darauf hin, dass im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 in 
zentraler Lage des Plangebiets eine etwa 10 ha große Grünfläche dargestellt ist, die 
als „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ gekennzeichnet ist und der 
Produktion sowie dem Transport von Kalt- und Frischluft in die Bestandsbebauung 
und der Gebietsdurchlüftung dient. Damit wird durch die eigenen Unterlagen 
bestätigt, dass die klimatologische Funktion der Fläche im Planungssystem gerade 
nicht erst jetzt auftaucht, sondern bereits im geltenden Planwerk angelegt und 
erkannt ist. Der Umweltbericht stellt zudem ausdrücklich klar, dass die klimatische 
Funktion der Fläche einen zentralen Prüfgegenstand der Planung bildet. 

Der neue RegFNP-Vorentwurf 2025 verschärft diese Einschätzung fachlich eher, als 
dass er sie relativiert, indem er den Raum um Bauschheim ausdrücklich als 
„bedeutsames Kaltluftentstehungsgebiet“ darstellt. Auch wenn dieser Vorentwurf 
noch keine Rechtswirkung entfaltet, dokumentiert er die aktuelle fachplanerische 
Bewertung des Gebiets und macht den räumlichen Konflikt zwischen 
Freiraumfunktion und Siedlungsentwicklung besonders anschaulich. 

5.2 Auswirkungen der Bebauung auf das lokale Klima 

Die klimatische Konfliktlage ist zudem keineswegs erst nachträglich erkannt worden, 
sondern von Beginn an Gegenstand des Verfahrens. Das Klimagutachten (vgl. Anlage 
7o, Teil 1: Klimagutachten zum Bebauungsplanverfahren „Rüsselsheim-Eselswiese“, 
OT Bauschheim) wurde am 17.01.2022 erstellt und bereits im Vorgriff auf das 
weiterentwickelte Planungskonzept erarbeitet, für das die Stadt später am 
26.07.2022 ein Zielabweichungsverfahren beantragt hat. Die Untersuchung 
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berücksichtigt damit bereits die grundlegenden planerischen Annahmen der späteren 
Planung und bildet deren klimaökologische Wirkungen fachlich ab. Auch in der 
zweiten Offenlage wurde kein neues Gutachten vorgelegt, sondern weiterhin auf die 
Ergebnisse dieser Untersuchung zurückgegriffen. Gerade deshalb kommt den 
Ergebnissen besonderes Gewicht zu: Sie dokumentieren die klimaökologischen 
Konflikte trotz bereits angepasster Planung. 

Das Klimagutachten formuliert bereits in seiner Aufgabenstellung, dass das Gebiet 
wegen seiner Funktion für Kaltluftbildung und Belüftung klimatisch bedeutsam ist 
und dass angesichts zunehmender Hitzetage und Tropennächte sichergestellt 
werden müsse, dass die von der Entwicklungsmaßnahme ausgehende 
Wärmebelastung in der angrenzenden Bestandsbebauung nicht überproportional 
ansteigt. Untersucht wurden deshalb gerade die zentralen klimaökologischen 
Wirkmechanismen, nämlich das lokale Kaltluftströmungsgeschehen, die 
ortsspezifische Belüftung sowie thermische und bioklimatische Folgeerscheinungen 
der Planung. Schon dies zeigt, dass der Belang Klima nicht randständig ist, sondern 
zum Kern der planerischen Problemlage gehört. 

Die numerischen Modellrechnungen bestätigen diese Konfliktlage. Die in Teil 2 des 
Gutachtens (vgl. Anlage 7o, Teil 2) dargestellten Vergleichskarten zum Ist- und Plan-
Zustand zeigen in mehreren relevanten Anströmungssituationen deutliche 
planungsbedingte Abnahmen der Windgeschwindigkeit und damit der 
Belüftungsintensität innerhalb des Plangebiets und an den Übergängen zur 
bestehenden Siedlung. Dies gilt insbesondere für die untersuchten Fälle einer 
Anströmung aus Südsüdwesten und aus Osten; auch die nächtlichen Anströmfälle 
zeigen verbreitete Abnahmen der Strömungsintensität im Plan-Zustand gegenüber 
dem Ist-Zustand. Die Planung wirkt damit nicht klimatisch neutral, sondern als 
Strömungshindernis mit messbaren Auswirkungen auf die Durchlüftung. Diese 
Befunde sind abwägungsrechtlich von erheblichem Gewicht. Maßgeblich ist nicht 
nur, ob innerhalb des neuen Quartiers einzelne Ventilationsachsen oder interne 
Grünzüge vorgesehen sind, sondern ob die bestehende klimaökologische Funktion 
der Freifläche für die angrenzende Ortslage erhalten oder in relevanter Weise 
beeinträchtigt wird. 

5.3 Berücksichtigung im Klimagutachten 

Besonders bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass das Gutachten nicht nur 
den Plan-Zustand untersucht, sondern ausdrücklich auch eine Variante mit stärker 
freigehaltenen Grünbereichen betrachtet. Die Vergleichsdarstellungen zeigen, dass 
eine freiraumorientierte Variante mit breiterem Grünstreifen geringere 
Strömungsverluste aufweist und günstiger auf die Durchlüftung wirkt als der 
vorgesehene Plan-Zustand. 
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Abb. 4: Plan-Zustand (vgl. Anlage 7o, Teil 2, Abb. 18.1) 

 
Abb. 5: Planungsvariante mit stärker freigehaltener Grünstruktur 
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Dieser Variantenvergleich ist für die Abwägung von zentraler Bedeutung. Denn damit 
belegen die Unterlagen nicht nur das Vorliegen eines erheblichen Klimakonflikts, 
sondern zugleich, dass eine stärker freigehaltene Grünstruktur klimaökologisch 
wirksam wäre. Wo eine konfliktärmere Alternative untersucht und als günstiger 
erkennbar ist, muss die Entscheidung für die konfliktträchtigere Lösung besonders 
sorgfältig, widerspruchsfrei und nachvollziehbar begründet werden. Eine solche 
nachvollziehbare Begründung, weshalb trotz der im Gutachten erkennbaren 
klimatischen Vorteile der freiraumorientierten Variante an der konfliktträchtigeren 
Lösung festgehalten wird, enthalten die Planunterlagen jedoch nicht. 

Hinzu kommt, dass die Stadt selbst die klimatische Konfliktlage offenkundig erkannt 
hat. Nach den im Gremienportal der Stadt Rüsselsheim am Main dokumentierten 
Unterlagen (Stadt Rüsselsheim am Main 2025b) hat die Stadt im Verfahren zur 
Neuaufstellung des Regionalplans selbst beantragt, die Darstellung von 
Vorranggebieten für besondere Klimafunktionen im Bereich des Entwicklungsgebiets 
Eselswiese aufzuheben. Zur Begründung wird dort ausdrücklich ausgeführt, dass die 
geplanten Nutzungen den bestehenden Klimafunktionen widersprechen. Dieser 
Antrag bestätigt gerade, dass die besondere Klimafunktion des Gebiets nicht 
bestritten werden kann, sondern als gewichtiger Zielkonflikt wahrgenommen wird. 
Abwägungsrechtlich hilft dies der Planung jedoch nicht, sondern verstärkt das 
Problem. Denn ein Antrag auf spätere Herausnahme oder Herabstufung 
übergeordneter Klimafestlegungen kann die eigenständige Konfliktbewältigung im 
Bebauungsplanverfahren nicht ersetzen. 

Gerade deshalb ist auch der RegFNP-Vorentwurf 2025 in der Abwägung nicht 
bedeutungslos. Zwar entfaltet er noch keine rechtliche Bindungswirkung, solange er 
nicht in Kraft getreten ist. Er ist aber als aktuelles fachliches Signal sehr wohl 
beachtlich. Er zeigt, dass der Raum weiterhin als klimatisch bedeutsam bewertet wird 
und dass kaltluftproduzierende Freiräume weiterhin als schutzwürdig gelten. Eine 
Relativierung der Konfliktlage lässt sich daraus nicht ableiten. 

5.4 Gesamtbewertung 

Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Hierzu 
gehört auch eine vollständige Ermittlung und zutreffende Bewertung der 
klimaökologischen Belange. Vor diesem Hintergrund zeigt sich ein durchgreifender 
innerer Widerspruch der Unterlagen. Einerseits wird das Schutzgut Klima als hoch 
bedeutsam behandelt, die Fläche als klimaökologischer Ausgleichsraum beschrieben 
und eine planungsbedingte Beeinträchtigung dokumentiert. Andererseits wird die 
Planung im Ergebnis als weitgehend klimaverträglich dargestellt. Diese Darstellung 
ist abwägungsrechtlich nicht tragfähig. Gerade weil die klimatische Bedeutung der 
Fläche nach den eigenen Unterlagen hoch ist, müssen an die planerische 
Rechtfertigung besonders strenge Anforderungen gestellt werden. 
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Nach alledem liegt hinsichtlich des Schutzguts Klima ein erhebliches 
Abwägungsdefizit sowie eine Abwägungsfehleinschätzung vor. Vor diesem 
Hintergrund kann der Bebauungsplan in der vorliegenden Form nicht als Satzung 
beschlossen werden. Erforderlich ist vielmehr eine überarbeitete Planung, die die 
klimatische Funktion der Fläche als Kaltluftentstehungs- und Luftaustauschraum 
wirksam berücksichtigt und die nachgewiesenen Funktionsverluste nachvollziehbar 
vermeidet oder jedenfalls deutlich reduziert. Ohne eine solche Nachbesserung ist 
eine abwägungsfehlerfreie Entscheidung über den Bebauungsplan nicht möglich. 

6 Artenschutz 

Die artenschutzrechtliche Bewertung stellt im vorliegenden Verfahren einen zentralen 
Konfliktpunkt dar. Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist sicherzustellen, dass durch die 
Planung keine Verbotstatbestände ausgelöst werden. Dies betrifft insbesondere das 
Tötungs- und Verletzungsverbot, das Störungsverbot sowie den Schutz von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng geschützter Arten. 

Die vorliegenden Unterlagen werden diesen Anforderungen jedoch nicht gerecht. 
Sowohl die Datengrundlagen als auch die Wirkungsprognose und die 
Maßnahmenkonzeption weisen erhebliche Defizite auf. Ein Verstoß gegen § 44 
BNatSchG kann auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen nicht ausgeschlossen 
werden. 

6.1 Rechtlicher Maßstab (§ 44 BNatSchG) 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

- wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten zu töten oder zu verletzen 
(Nr. 1), 

- sie während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören (Nr. 2), 

- sowie Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dieser Arten zu beschädigen oder zu 
zerstören (Nr. 3). 

Diese Verbotstatbestände sind bereits auf der Ebene der Bauleitplanung zu beachten. 
Die planende Gemeinde muss sicherstellen, dass deren Auslösung mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Maßgeblich ist dabei eine vollständige und 
methodisch belastbare Ermittlung der betroffenen Arten, ihrer Lebensstätten sowie 
der durch die Planung verursachten Wirkungen. 

Soweit Verbotstatbestände nicht durch Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen 
werden können, ist nach § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG sicherzustellen, dass die 
ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang kontinuierlich erhalten bleibt (sog. CEF-Maßnahmen). 
Diese müssen rechtzeitig, funktionsfähig und in ihrer Wirksamkeit prognostisch 
hinreichend sicher sein. 
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Die Anforderungen an die Prognosesicherheit sind dabei hoch. Bestehen 
Unsicherheiten aufgrund unvollständiger Datengrundlagen oder nicht hinreichend 
konkretisierter Maßnahmen, geht dies zulasten der Planung. Ein Verstoß gegen § 44 
BNatSchG kann in diesen Fällen nicht ausgeschlossen werden. 

6.2 Ermittlungsdefizite und methodische Mängel 

Die artenschutzrechtliche Bewertung setzt eine vollständige, methodisch 
nachvollziehbare und prüffähige Ermittlung der betroffenen Arten sowie ihres 
Wirkraums voraus. Diesen Anforderungen werden die vorliegenden Unterlagen in 
wesentlichen Punkten nicht gerecht. 

Bereits auf der Ebene der Datengrundlage zeigen sich methodische Schwächen. Die 
angewandten Erfassungsmethoden unterscheiden sich zwischen den Artengruppen 
erheblich und erlauben nicht durchgehend eine belastbare Bewertung der 
tatsächlichen Bestandsverhältnisse. Teilweise beschränken sich die Untersuchungen 
auf Stichproben- bzw. Probeflächenansätze oder auf punktuelle Nachweise, ohne 
dass eine flächendeckende und systematische Erfassung sämtlicher potenziell 
geeigneter Habitatbereiche im Eingriffs- und Wirkraum durchgehend nachvollziehbar 
dargelegt ist. Insbesondere fehlt eine konsistente und prüfbare Abgrenzung 
potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie funktionaler Habitatkomplexe. 

Zwar wurden die faunistischen Untersuchungen nicht ausschließlich auf den 
unmittelbaren Geltungsbereich beschränkt, sondern auf ein erweitertes 
Untersuchungsgebiet ausgedehnt. Gleichwohl bleibt der artenschutzrechtlich 
maßgebliche funktionale Wirkraum der Planung in den Unterlagen nur unzureichend 
berücksichtigt. Maßgeblich ist insoweit nicht allein die räumliche Ausdehnung der 
Kartierungen, sondern die funktionale Einbindung der betroffenen Lebensräume. 
Diese umfasst insbesondere Austauschbeziehungen zwischen Teilhabitaten, 
funktionale Vernetzungsachsen, Ausweich- und Ersatzlebensräume sowie indirekte 
Wirkungen wie Störungen, Barriereeffekte und Veränderungen von 
Lebensraumbedingungen. Eine solche durchgängige und systematische Betrachtung 
ist den Unterlagen nicht zu entnehmen. 

Besonders gravierend ist, dass zentrale methodische Grundlagen nicht vollständig 
vorgelegt wurden. So fehlt in den Offenlageunterlagen eine ausdrücklich benannte 
Kartendarstellung (Karte 1: Methoden und Ergebnisse der Reptilien- und 
Gartenschläferkartierung 2025), aus der sich Lage, Umfang und Intensität der 
Untersuchungen ergeben sollen. Ohne diese räumliche Dokumentation ist nicht 
überprüfbar, welche Flächen tatsächlich untersucht wurden, wie die Erfassungen 
räumlich organisiert waren und ob potenziell geeignete Habitatbereiche mit 
ausreichender Intensität berücksichtigt wurden. Negativbefunde („keine Nachweise“) 
sind unter diesen Umständen fachlich nicht belastbar. 

Zudem bestehen Inkonsistenzen und Qualitätsmängel in der Dokumentation der 
Erhebungen, etwa widersprüchliche oder offensichtlich fehlerhafte Datumsangaben 
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innerhalb der Kartierungsunterlagen. Diese Defizite verstärken die Zweifel an der 
methodischen Verlässlichkeit der Datengrundlage. 

Hinzu kommt, dass belastbare Populationsabschätzungen nicht durchgängig 
vorliegen. Die Unterlagen beschränken sich teilweise auf den Nachweis einzelner 
Individuen oder Aktivitäten, ohne diese in eine nachvollziehbare Größenordnung der 
betroffenen Populationen zu überführen. Dies betrifft insbesondere Arten mit schwer 
erfassbaren Individuendichten und hoher Nachweisunsicherheit. Da solche 
Nachweise regelmäßig nur einen Teil des tatsächlichen Bestands erfassen, ist ohne 
geeignete methodische Ableitungen – etwa durch artspezifische Korrekturfaktoren 
oder vergleichbare Verfahren – keine verlässliche Bewertung der Eingriffsschwere 
und des daraus resultierenden Maßnahmenbedarfs möglich. 

Insgesamt fehlt damit eine vollständige, widerspruchsfreie und prüffähige Ermittlung 
des artenschutzrechtlich relevanten Sachverhalts. Unter diesen Bedingungen kann 
weder die Betroffenheit streng geschützter Arten noch die Wirksamkeit vorgesehener 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen belastbar beurteilt werden. 

Die bestehenden Ermittlungsdefizite wirken sich unmittelbar auf die rechtliche 
Bewertung aus. Ohne eine tragfähige Datengrundlage kann nicht mit der 
erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden.  

Hinzu kommt, dass sich die Datengrundlage während des laufenden Verfahrens 
nachträglich verändert hat. 

Nachweislich wurde im Februar 2026 ein strukturreicher Gehölz- und Saumstreifen 
innerhalb des Plangebiets fast vollständig entfernt (vgl. Anhang 1). Die Untere 
Naturschutzbehörde hat hierzu bestätigt, dass die Maßnahmen ohne Kenntnis und 
ohne Genehmigung der Stadt durchgeführt wurden, die Arbeiten eingestellt wurden 
und ein naturschutzrechtliches Verfahren eingeleitet wurde (vgl. Anhang 2). 

Zudem wurde im Plangebiet eine als Habitatstruktur dokumentierte Brach- bzw. 
Blühfläche gemäht, die zuvor Gegenstand einer fachlichen Nachmeldung 
planungsrelevanter Arten war und damit ausdrücklich in das Verfahren eingebracht 
wurde (vgl. Anhang 3). 

Diese Eingriffe betreffen gerade solche Strukturen, die artenschutzfachlich als 
potenziell relevante Lebensräume, Rückzugsräume und funktionale 
Vernetzungselemente einzustufen sind. Sie sind daher geeignet, die fachliche 
Bewertungsgrundlage der Artenschutzprüfung nachträglich zu verändern. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch diese Veränderungen auch die Erfassbarkeit 
und Nachweiswahrscheinlichkeit von Arten erheblich beeinflusst werden kann. 
Gerade bei störungssensiblen und schwer nachweisbaren Arten ist davon 
auszugehen, dass solche Eingriffe zu einer Verlagerung, Verdrängung oder 
temporären Nichtnachweisbarkeit von Individuen führen können, ohne dass hieraus 
auf eine tatsächliche Nichtbetroffenheit geschlossen werden darf. 
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Unter diesen Umständen sind insbesondere Negativbefunde („keine Nachweise“) 
fachlich nur eingeschränkt belastbar. 

Verbleibende Unsicherheiten gehen dabei zulasten der Planung. 

6.3 Artbezogene Konfliktanalyse 

Auf Grundlage der dargestellten methodischen Defizite ist die artenschutzrechtliche 
Bewertung für die einzelnen betroffenen Arten gesondert zu betrachten. Maßgeblich 
ist hierbei, ob unter Berücksichtigung der konkreten Habitatansprüche, der 
festgestellten Vorkommen sowie der zu erwartenden Wirkungen der Planung 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden können. 

Die nachfolgende artbezogene Betrachtung zeigt, dass dies für mehrere streng 
geschützte Arten nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewährleistet ist. 
Insbesondere bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen 
Bestandsgrößen, der funktionalen Bedeutung der betroffenen Lebensräume sowie 
der Wirksamkeit vorgesehener Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

6.3.1 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Im Plangebiet ist mit der Zauneidechse (Lacerta agilis) eine streng geschützte Art 
betroffen. Für sie gelten die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG, deren Einhaltung im Rahmen der Planung sicherzustellen ist. 

Voraussetzung hierfür ist eine methodisch nachvollziehbare, vollständige und 
prüffähige Ermittlung des Vorkommens, der räumlichen Verbreitung, der 
Habitatfunktionen sowie der Populationsgröße und funktionalen Zusammenhänge im 
Eingriffs- und Wirkraum. Gerade bei der Zauneidechse ist dies von besonderer 
Bedeutung, da Sichtnachweise regelmäßig nur einen Teil des tatsächlichen Bestands 
erfassen und die Wirksamkeit von Maßnahmen entscheidend von der Größe und 
Struktur der betroffenen Population abhängt. 

Die vorgelegten Unterlagen erfüllen diese Anforderungen in wesentlichen Punkten 
nicht. Bei der derzeitigen Datenlage bestehen erhebliche Ermittlungs- und 
Bewertungsdefizite, die abwägungserheblich sind. Ohne vollständige und prüffähige 
Nachbesserung kann eine abwägungsfehlerfreie Entscheidung über den 
Bebauungsplan derzeit nicht getroffen werden. 

6.3.1.1 Vorbefunde und Gebietsbedeutung 

Zunächst ist festzustellen, dass das Vorkommen der Zauneidechse im 
Vorhabensraum nicht „neu“ oder „zufällig“ ist, sondern seit Jahren als Konfliktpunkt 
bekannt sein musste. In den Unterlagen ist dokumentiert, dass bereits 2019 
faunistische Untersuchungen durchgeführt wurden (vgl. Anlage 7j: Flora-, Fauna- und 
Biotopkartierung zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Eselswiese“). 

Auch die ergänzende Reptilien- und Gartenschläferkartierung 2025 (vgl. Anlage 7l: 
Ergänzende Untersuchungen zu Reptilien und Gartenschläfer im Jahr 2025) verweist 
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ausdrücklich auf die 2019 durchgeführten Untersuchungen und begründet die 
Nachuntersuchung u.a. damit, dass das Reptilien-Untersuchungsgebiet zuvor nur 
einen Teil des geplanten Baugebiets umfasste und dort bereits zahlreiche Nachweise 
erbracht worden seien. 

Damit ist aktenkundig: Das Vorhaben betrifft einen Raum, in dem die Zauneidechse 
seit Jahren als relevante Art berücksichtigt werden musste, und es bestand Anlass 
zu besonderer Sorgfalt in Ermittlung, Dokumentation, Prognose und Vollzugsplanung. 

Spätestens die Kartierung 2023 belegt zudem, dass es sich nicht um ein randliches 
Einzelvorkommen, sondern um ein relevantes Vorkommen mit hoher 
Gebietsbedeutung handelt. Nach den in den Unterlagen dokumentierten Ergebnissen 
(vgl. Anlage 7k, Teil 1: Ergänzung und Erweiterung der Biotop- und Faunakartierung 
im Jahr 2023) konnten am 27.04.2023 insgesamt maximal 24 Individuen beobachtet 
werden, darunter 15 Individuen innerhalb des Geltungsbereichs. Zudem wird 
dokumentiert, dass vier der 15 Nachweise innerhalb des Geltungsbereichs auf der 
Sanddüne erbracht wurden; hinzu treten Nachweise auf Probeflächen und weitere 
Zufallsfunde im Geltungsbereich (u.a. nördlich des Rosenhofs an einem Feldweg) 
sowie im Umfeld. 

In der fachlichen Bewertung 2023 wird daraus ausdrücklich abgeleitet, dass bei 
gegebener Habitateignung ein Vorkommen der Zauneidechse im gesamten 
Untersuchungsgebiet zu erwarten sei und dem Gebiet eine hohe Bedeutung als 
Ganzjahreslebensraum zukomme. 

Diese Bewertung ist in ihrer Tragweite eindeutig: Sie beschreibt einen großräumig 
relevanten Habitatkomplex, der nicht auf einzelne Punkte reduziert werden darf. 
Gerade wenn Gutachter selbst aus den Befunden herleiten, dass bei entsprechender 
Habitateignung ein Vorkommen im gesamten Untersuchungsgebiet zu erwarten ist, 
kann die artenschutzrechtliche Bearbeitung nicht auf einem punktuellen Ansatz 
stehen bleiben. 

Dies wird zusätzlich durch die dokumentierten Einzelfunde außerhalb der 
Probeflächen und entlang linearer Strukturen (u.a. Feldränder und Wege) gestützt, die 
bereits in den Kartierergebnissen 2023 ausgewiesen sind. Diese Verteilung zeigt, 
dass die Art im Gebiet nicht punktuell, sondern habitatkomplexartig verbreitet ist und 
der Probeflächenansatz die tatsächliche räumliche Verbreitung systematisch 
unterschätzt. 

6.3.1.2 Methodische Defizite der Kartierung 2023 

Genau hier liegt jedoch ein grundlegendes Ermittlungsdefizit: Die Reptilienerhebung 
2023 beruht methodisch auf einem Probeflächenansatz (drei Probeflächen). Ein 
Probeflächenansatz kann bei großräumigen Vorhaben allenfalls eine Indikation 
liefern, ersetzt jedoch keine flächendeckende Habitatkomplexkartierung. In diesem 
Fall wäre zwingend eine vollständige Abgrenzung aller potenziell geeigneten 
Lebensräume im Eingriffs- und Wirkraum erforderlich gewesen, einschließlich der 
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Bewertung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Vernetzungsachse und 
Überwinterungsraum. Eine solche flächige Habitatkomplexkartierung, die 
nachvollziehbar zeigt, welche Flächen tatsächlich als Zauneidechsenhabitat 
(Habitatmosaik) zu bewerten sind, liegt den Offenlageunterlagen jedoch nicht 
zugrunde (vgl. Anlage 7k, Teil 1). 

Damit fehlt bereits auf der Ebene der Grundlagenermittlung eine belastbare und 
prüffähige räumliche Grundlage, ohne die weder die Eingriffswirkungen noch die 
Dimensionierung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen seriös beurteilt werden 
können. Dieses Defizit betrifft nicht nur den unmittelbaren Eingriffsraum, sondern 
auch den funktionalen Wirkraum einschließlich potenzieller Vernetzungsachsen, 
Austauschbeziehungen und Ausweichhabitate, die für die artenschutzrechtliche 
Beurteilung der lokalen Population zwingend mitzuberücksichtigen sind. 

Dieses Defizit war im Verfahren ausdrücklich bekannt und wurde von Seiten des 
BUND frühzeitig, formell und detailliert adressiert. Mit Schreiben des BUND vom 
18.11.2024 an die Untere Naturschutzbehörde wurde die Probeflächen-Systematik 
als nicht ausreichend kritisiert und eine Kartierung „aller potenziellen Habitatflächen 
im Eingriffsbereich“ nachgefordert; zugleich wurde – für eine realistische 
Bestandsabschätzung – die Anwendung eines Korrekturfaktors nach Laufer (2014) 
verlangt (vgl. Anhang 4). Die darin benannten potenziellen Habitatflächen werden 
ergänzend kartographisch konkretisiert (vgl. Anhang 5). Diese Forderungen sind 
fachlich erforderlich: Ohne realistische Populationsabschätzung wird die 
Konfliktintensität regelmäßig zu niedrig angesetzt, und die Maßnahmenplanung kann 
systematisch zu klein dimensioniert werden. 

Von Seiten des BUND wurden zudem konkrete Ergänzungsbereiche für eine 
Kartierung potenzieller Lebensräume benannt. Eine dieser Flächen ist nachfolgend 
beispielhaft dargestellt: 
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Abb. 6: Potenzialfläche im Eingriffs-/Wirkraum (rot markiert) 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Anlage 7k,Teil 1 

Die Habitatqualität und Strukturvielfalt der rot umrahmten Potenzialfläche wird 
nachfolgend anhand eines Belegfotos dokumentiert (vgl. Abb. 7). Zu berücksichtigen 
ist zudem, dass vergleichbare strukturreiche Habitatbereiche im Plangebiet 
zwischenzeitlich entfernt bzw. erheblich verändert wurden (vgl. Anhang 1; Anhang 3). 
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Abb. 7: Belegfoto eines Teils der rot umrahmten Potenzialfläche (Potenzialhabitat) 
Quelle: eigene Aufnahme vom 21.11.2025 

Zusätzlich werden Flächen 2 und 3 („Scheunen“) als potenziell attraktive Bereiche 
aufgrund von Brachflächen/Strauchbewuchs und mikroklimatischen Vorteilen der 
Gebäude benannt (vgl. Anhang 5). Diese Flächen sind zudem nicht nur theoretisch 
geeignet, sondern werden durch randliche Zufallsfunde im Geltungsbereich 
plausibilisiert (vgl. Anlage 7k, Teil 1). 

Wenn in einem großen Baugebiet Teilflächen eine hohe Habitateignung aufweisen 
und zugleich randliche Nachweise vorliegen, ist es methodisch nicht vertretbar, diese 
Bereiche faktisch auszuklammern oder Negativannahmen zu treffen, ohne dass 
Suchraum, Transekte, Verstecklage und Erfassungsintensität exakt und prüffähig 
nachgewiesen sind. 

6.3.1.3 Nachkartierung 2025 und fehlende Prüffähigkeit 

Als Reaktion auf die erkannten Defizite wurde 2025 eine ergänzende 
Reptilienkartierung durchgeführt (vgl. Anlage 7l). Diese Kartierung sollte erkennbar 
die methodischen Defizite der vorangegangenen Erhebungen ausgleichen und 
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insbesondere bislang nicht untersuchte Bereiche erfassen sowie potenzielle 
Maßnahmenflächen prüfen. 

Umso gravierender ist, dass auch diese Nachermittlung in der Offenlageform in 
einem zentralen Punkt nicht prüffähig ist. Denn im Kartenverzeichnis wird 
ausdrücklich „Karte 1: Methoden und Ergebnisse der Reptilien- und 
Gartenschläferkartierung 2025“ aufgeführt; zugleich verweist das Gutachten 
mehrfach darauf, dass Lage, Methoden und Fundpunkte dieser Karte entnommen 
werden können (vgl. Anlage 7l). 

Diese Karte ist in den zur Offenlage vorgelegten Unterlagen jedoch nicht enthalten. 
Ohne diese Karte kann nicht nachvollzogen werden, wo die Untersuchungsflächen 
lagen, wie groß sie waren, wie die Transekte verliefen und wo die 35 künstlichen 
Verstecke tatsächlich platziert wurden. Genau diese räumliche Dokumentation ist 
zwingende Voraussetzung, um Negativbefunde („keine Nachweise“) überhaupt 
bewerten zu können. Wenn nicht prüffähig ist, ob eine potenziell geeignete Teilfläche 
tatsächlich mit ausreichender Intensität abgesucht wurde, sind Negativbefunde dort 
methodisch nicht belastbar und dürfen nicht zur Freistellung von Habitatkomplexen 
verwendet werden. 

Zwar enthält Anlage 7l grundsätzlich nachvollziehbare methodische Bausteine 
(Transektbegehungen und Kontrolle künstlicher Verstecke) und benennt, dass im 
März 2025 geeignete Habitate ermittelt und darauf aufbauend Untersuchungsflächen 
festgelegt wurden; außerdem wurden künstliche Verstecke ausgebracht und 
Begehungen durchgeführt. Auch die Witterungs- und Terminangaben werden 
tabellarisch aufgeführt (u.a. 29.04.2025, 28.05.2025, 02.07.2025; zudem wird in den 
Ergebnissen ein Termin 06.08.2025 genannt). 

Allerdings weist dieselbe Termin- und Witterungstabelle in Anlage 7l zugleich 
offensichtlich fehlerhafte Datumsangaben auf: Dort werden innerhalb der als 
„Kartierung 2025“ dargestellten Erhebung zwei Termine fälschlich mit dem Jahr 
„2023“ angegeben. Dieses redaktionelle Defizit ist für sich genommen nicht der allein 
tragende Kritikpunkt, belegt aber eine unzureichende Qualitätssicherung und 
verstärkt – zusammen mit der fehlenden Karte 1 – den Eindruck einer nicht 
ausreichend sorgfältigen und damit nicht voll prüffähigen Dokumentation. 

Hinzu kommt, dass die Ergebnisdarstellung eine starke Reduktion vornimmt: In 
Anlage 7l wird festgestellt, dass auf UF1 (Rosenhof) und UF6 („Im Schacht“) 
Zauneidechsen nachgewiesen wurden, während auf UF2–UF5 keine Reptilien 
nachgewiesen wurden; zugleich wird daraus abgeleitet, dass im Geltungsbereich 
„ausschließlich der Bereich am Rosenhof“ eine hohe Bedeutung als 
Ganzjahreslebensraum habe. 

Diese Schlussfolgerung ist angesichts der Vorbefunde und der Bewertung 2023 
(Vorkommen im gesamten Untersuchungsgebiet zu erwarten; hohe Bedeutung als 
Ganzjahreslebensraum) fachlich nicht tragfähig (vgl. Anlage 7k, Teil 1). Ein solcher 
Widerspruch kann nur über eine vollständige, flächendeckende, prüffähig kartierte 
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Habitatkulisse aufgelöst werden – nicht über eine nicht nachprüfbare Auswahl 
einzelner Untersuchungsflächen, deren Lage in der Offenlageunterlage nicht belegbar 
ist. 

Gerade weil die Erhebung behauptet, die zuvor nicht untersuchten Bereiche nun 
abzudecken, ist das Fehlen der Karte 1 umso schwerwiegender: Der entscheidende 
Prüfstein der Nachkartierung – welche Flächen wurden tatsächlich erfasst – bleibt 
offen. Das Verfahren kann sich deshalb nicht auf „Nichtnachweise“ berufen, um Teile 
des Eingriffsraums aus der Betroffenheit herauszunehmen. 

Bei dieser Datenlage ist vielmehr vorsorglich von einer höheren Betroffenheit 
potenziell geeigneter Habitatbereiche im Eingriffs- und Wirkraum auszugehen, 
solange eine vollständige und prüffähige Nachermittlung nicht vorliegt. Dies 
entspricht dem fachlich gebotenen Worst-Case-Ansatz im Artenschutzrecht. 

6.3.1.4 Populationsabschätzung und Maßnahmenplanung 

Ein weiterer zentraler Mangel ist, dass die Unterlagen keine belastbare 
Populationsabschätzung vornehmen und den geforderten Korrekturfaktor nicht 
anwenden (vgl. Anhang 4). In keiner der Befundlinien (2023/2025) wird eine 
nachvollziehbare Größenordnung des zu erwartenden Bestands abgeleitet. 

Das ist nicht nur fachlich unzureichend, sondern rechtlich problematisch: Ohne 
realistische Bestandsabschätzung kann weder die Eingriffsschwere noch die 
notwendige Kapazität von Ziel- und Maßnahmenflächen geprüft werden. Das ist 
besonders relevant, weil CEF-Maßnahmen gerade die kontinuierliche ökologische 
Funktionalität sichern müssen. Eine CEF-Planung ohne belastbare Größenordnung ist 
im Kern nicht prüffähig. Ohne Kenntnis der tatsächlich betroffenen Individuenzahl 
kann weder die erforderliche Kapazität noch die ökologische Tragfähigkeit der 
vorgesehenen Ersatzhabitate fachlich belastbar beurteilt werden. 

Besonders gravierend ist in diesem Zusammenhang, dass die Unterlagen die CEF-
Maßnahmenflächen nicht flächenscharf dimensionieren. In den 
artenschutzrechtlichen Unterlagen werden CEF-Flächen teilweise lediglich über 
Flurstücke beschrieben und dabei häufig mit dem Zusatz „tlw.“ (teilweise) versehen. 
Ohne kartographisch eindeutige Abgrenzung und ohne verbindliche Größenangaben 
(m²/ha) bleibt offen, welcher konkrete Flächenumfang tatsächlich als Maßnahmen- 
bzw. Wirkfläche vorgesehen und dauerhaft gesichert ist (vgl. Anlage 7m: 
Artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der Betroffenheit geschützter Arten 
gemäß § 44 BNatSchG). 

Eine „Ableitung“ des Flächenumfangs durch eigenes Zusammenrechnen von 
Flurstücksgrößen oder durch Interpretation unbestimmter Teilflächen genügt nicht, 
um die erforderliche Bestimmtheit und Prüffähigkeit herzustellen. Gerade weil CEF-
Maßnahmen die Konfliktlösung tragen sollen, müssen sie flächenmäßig bestimmt 
und kartographisch eindeutig abgegrenzt sein; andernfalls kann weder die 
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Wirksamkeit beurteilt noch die Kapazität bzw. Tragfähigkeit der Maßnahmeflächen 
überprüft werden. 

Diese Problematik zeigt sich besonders deutlich im Zusammenhang mit der 
Sanddüne als Zielraum. Aus Anlage 7k, Teil 1 ist belegt, dass die Sanddüne bereits 
2023 Zauneidechsen aufwies (vier Nachweise am 27.04.2023 innerhalb des 
Geltungsbereichs auf der Sanddüne). 

Ein bereits besetztes Habitat ist kein „leerer Aufnahmeraum“. Soll diese Fläche 
zusätzliche Individuen aufnehmen – sei es durch Vergrämung, Eigenwanderung oder 
Umsiedlung – bedarf es zwingend eines belastbaren Kapazitäts- und 
Tragfähigkeitsnachweises. Ein solcher Nachweis liegt nicht vor. Selbst wenn – nach 
dem derzeitigen Kenntnisstand – eine Erweiterungsfläche hergestellt oder 
vorgesehen ist, ersetzt eine bloße Flächenerweiterung ohne Populationsabschätzung 
und Tragfähigkeitsprüfung keine belastbare Wirksamkeitsprognose. 

Hinzu kommt die Lage der Sanddüne mitten im künftigen Bauumfeld und damit eine 
künftig deutlich erhöhte Störkulisse (Freizeitdruck, Wegebeziehungen, Beleuchtung, 
Lärm, Straßenverkehr, Randstörungen), die für eine bodenlebende Art unmittelbar 
relevant ist und in der Funktionsprognose berücksichtigt werden muss (vgl. Anlage 6: 
Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 147 „Eselswiese“). 

Die Unterlagen setzen zwar teilweise auf Sicherungs- und Regelungsansätze; 
gleichwohl steigen mit zunehmender Insellage die Anforderungen an Pufferzonen, 
Abschirmung, Strukturqualität, Pflege, Monitoring und Nachsteuerung erheblich. 

Hinzu kommt ein entscheidender Vollzugs- und Realitätsmangel: Es bleibt ungeklärt, 
wie die Tiere überhaupt in die vorgesehenen Zielräume gelangen sollen. Die 
Unterlagen arbeiten ersichtlich mit Vergrämung und/oder Umsiedlung als 
Konfliktbewältigungsinstrument, ohne diese Mechanismen vollzugstauglich und 
artenschutzrechtlich belastbar darzustellen (vgl. Anlage 7m). 

Es fehlt insbesondere eine klare und nachvollziehbare Darstellung, ob Tiere 
eigenständig ausweichen sollen – in diesem Fall wären geeignete Leitstrukturen, 
sichere Deckungsachsen, kurze Wegstrecken und die Vermeidung offener 
„Todeszonen“ erforderlich – oder ob ein gezieltes Einfangen und Umsetzen 
vorgesehen ist, was wiederum ein artenschutzrechtlich abgesichertes Fangkonzept, 
geeignete Zeitfenster, qualifiziertes Personal sowie eine Erfolgskontrolle voraussetzt. 

Ohne ein konkret ausgearbeitetes, vollzugstaugliches Vergrämungs- und/oder 
Umsiedlungskonzept kann das Tötungs- und Verletzungsrisiko im Sinne des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht sicher ausgeschlossen werden. Ein planungsbedingt 
signifikant erhöhtes Prädationsrisiko ist dabei nicht als allgemeines Lebensrisiko zu 
werten, sondern artenschutzrechtlich relevant, wenn es durch die Planung erst 
entsteht oder deutlich verstärkt wird (z.B. durch erzwungene Bewegungen über 
offene, deckungsarme Flächen, Konzentration von Individuen in Randbereichen oder 
erhöhte Attraktivität für Prädatoren im Siedlungsumfeld). Hinzu kommt, dass 
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Vergrämungsmaßnahmen bei Zauneidechsen regelmäßig mit erhöhten 
Mortalitätsrisiken verbunden sind, insbesondere wenn keine engmaschigen 
Sicherungssysteme wie temporäre Reptilienschutzzäune und Leitstrukturen 
vorgesehen sind. 

Auch die planungsrechtliche Bestimmtheit und räumliche Verortung der 
Maßnahmenkulisse bleibt unzureichend. Zwar wird die Sanddüne in den 
Planunterlagen als Schutz-, Pflege- und Entwicklungsfläche dargestellt (vgl. Anlage 
3A: Bebauungsplan, Teilplan A). Gleichwohl bleibt – gerade im Hinblick auf die CEF-
Funktion – vielfach unklar, wie die gesamte Maßnahmenkulisse räumlich abgegrenzt 
ist, wie Teilflächen („tlw.“) konkret verlaufen und wie eine etwaige Erweiterungsfläche 
planzeichnerisch eindeutig zugeordnet und bemessen wird. Anlage 3C (vgl. Anlage 
3C: Bebauungsplan, Teilplan C) enthält zwar textliche Festsetzungen zu einzelnen 
Strukturelementen (z.B. Mindestgrößen einzelner Habitatstrukturen oder 
Buschgruppen), ersetzt jedoch keine flächenscharfe Gesamtdimensionierung und 
keine eindeutige Abgrenzung der Maßnahmenflächen. 

Schließlich fehlt – oder ist jedenfalls nicht prüffähig verbindlich festgesetzt – ein 
Monitoring- und Erfolgskontrollsystem mit integriertem Risikomanagement. Wenn 
CEF-Maßnahmen, Vergrämung und ggf. Umsiedlung die zentrale Konfliktlösung 
darstellen sollen, muss überprüfbar sein, ob die Tiere die Zielräume tatsächlich 
annehmen, ob Fortpflanzung erfolgt und ob die Population langfristig stabil bleibt. 
Ohne Monitoring ist die Wirksamkeitsprognose nicht überprüfbar; ohne 
Nachsteuerungsmechanismen fehlt ein Instrument, um auf Fehlentwicklungen oder 
unerwartete Mortalitätsrisiken reagieren zu können. 

Gerade angesichts der widersprüchlichen Befundlage (2019/2023 gegenüber 2025), 
der fehlenden Prüffähigkeit wesentlicher Unterlagen (insbesondere der fehlenden 
„Karte 1“), der dokumentierten redaktionellen Fehler in der Termin- und 
Witterungstabelle (zweimal falsche Jahresangabe 2023), der fehlenden 
Populationsabschätzung sowie der unklaren Abgrenzung der Maßnahmenkulisse 
(„tlw.“) ist ein Monitoring zwingende Mindestvoraussetzung, um 
artenschutzrechtliche Risiken nach § 44 BNatSchG belastbar auszuschließen. 

In der Gesamtschau ist festzustellen, dass die artenschutzrechtliche Bearbeitung der 
Zauneidechse im Rahmen der Offenlage erhebliche Defizite aufweist. Während 2023 
aus Probeflächenbefunden eine hohe Bedeutung als Ganzjahreslebensraum und ein 
potenziell flächiges Vorkommen abgeleitet wird (vgl. Anlage 7k, Teil 1), wird 2025 die 
Bedeutung im Geltungsbereich faktisch auf den Rosenhof reduziert; zugleich werden 
für weitere Flächen Negativbefunde berichtet, ohne dass die räumliche Prüfbasis 
(„Karte 1“) in der Offenlageunterlage enthalten ist. Hinzu kommen dokumentierte 
redaktionelle Fehler in der Termin- und Witterungstabelle (vgl. Anlage 7l). 

Gleichzeitig bleibt ungeklärt, ob alle potenziell geeigneten Habitatflächen im 
Eingriffsbereich – insbesondere die konkret benannte rot umrahmte Potenzialfläche 
sowie die Scheunen-Bereiche – tatsächlich kartiert und in die 
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Betroffenheitsbewertung einbezogen wurden (vgl. Anlage ZN-5). Die fachlich 
gebotene Anwendung eines Korrekturfaktors und die Durchführung einer belastbaren 
Populationsabschätzung wurden nicht umgesetzt (vgl. Anlage ZN-4). 

Darüber hinaus sind die CEF-Flächen vielfach nicht flächenscharf dimensioniert, 
sondern lediglich über Flurstücke mit dem Zusatz „tlw.“ beschrieben; damit bleiben 
Kapazität und Tragfähigkeit der Maßnahmenflächen nicht prüfbar (vgl. Anlage 7m). 
Die Sanddüne ist als Zielraum bereits besetzt; Kapazitäts- und 
Tragfähigkeitsnachweise fehlen (vgl. Anlage 7k, Teil 1). Der Transfer der Tiere in 
geeignete Zielräume bleibt ungeklärt, und die vorgesehene Vergrämungsstrategie 
birgt im künftigen Bauumfeld mit erhöhten Stör- und Prädationsfaktoren ein 
erhebliches Risiko der Auslösung des Tötungs- und Verletzungsverbots. Monitoring 
und Nachsteuerung sind nicht hinreichend festgelegt. 

Unter diesen Umständen ist die Prognose, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
Nr. 1–3 BNatSchG nicht ausgelöst werden, nicht belastbar. Ein Verstoß gegen § 44 
BNatSchG kann daher nicht sicher ausgeschlossen werden. Damit liegt ein 
erhebliches Ermittlungs-, Bewertungs- und Abwägungsdefizit vor. 

Vor einem Satzungsbeschluss sind daher zwingend vollständige und prüffähige 
Unterlagen nachzureichen. Erforderlich sind insbesondere: 

– die vollständige Nachreichung der in Anlage 7l ausdrücklich genannten, in der 
Offenlage jedoch fehlenden „Karte 1“ einschließlich der räumlichen Abgrenzung 
sämtlicher Untersuchungsflächen, Transekte und Verstecklagen, damit 
Negativbefunde überhaupt prüfbar werden; 

– eine flächendeckende Habitatkomplexkartierung aller potenziell geeigneten 
Zauneidechsenhabitate im gesamten Eingriffs- und Wirkraum einschließlich der 
konkret benannten Potenzialflächen (rot umrahmter Bereich sowie Scheunen-
Bereiche); 

– eine Populationsabschätzung unter Anwendung eines fachlich begründeten 
Korrekturfaktors nach Laufer (Spannen- bzw. Worst-Case-Betrachtung) als Grundlage 
für die Bewertung der Eingriffsfolgen und die Dimensionierung der Maßnahmen; 

– die flächenscharfe und kartographisch eindeutige Abgrenzung sämtlicher CEF-
Flächen einschließlich belastbarer Größenangaben (m²/ha) und eindeutiger 
Teilflächenabgrenzung bei mit „tlw.“ bezeichneten Flurstücken; 

– ein Kapazitäts- und Tragfähigkeitsnachweis insbesondere für bereits besetzte 
Zielhabitate (Sanddüne) sowie – falls eine Erweiterungsfläche als CEF-Baustein 
herangezogen wird – deren konkrete Größe, Lage und Funktionskonzept; 

– ein vollzugstaugliches Vergrämungs- und/oder Umsiedlungskonzept mit Zeitplan, 
Maßnahmenabfolge, Leit- und Schutzelementen, Vorkehrungen zur Minimierung von 
Prädations- und Mortalitätsrisiken sowie klaren Verantwortlichkeiten; 
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– sowie ein verbindliches Monitoring- und Erfolgskontrollsystem mit Zielwerten, 
Erfolgskontrolle und Nachsteuerungsmechanismen. 

Ohne diese Nachbesserungen ist die artenschutzrechtliche Konfliktlösung derzeit 
nicht belastbar und ein Verstoß gegen § 44 BNatSchG kann nicht sicher 
ausgeschlossen werden. Zugleich bestehen erhebliche rechtliche Risiken für die 
Wirksamkeit eines späteren Satzungsbeschlusses. Eine abwägungsfehlerfreie 
Entscheidung über den Bebauungsplan ist auf Grundlage der derzeitigen Unterlagen 
nicht möglich. 

6.3.1.5 Gesamtbewertung 

Die vorliegenden Unterlagen weisen im Hinblick auf die Zauneidechse erhebliche 
Ermittlungs-, Bewertungs- und Prognosedefizite auf. Eine vollständige und prüffähige 
Erfassung der relevanten Habitatstrukturen im Eingriffs- und Wirkraum liegt nicht vor. 
Insbesondere fehlt eine flächendeckende Habitatkomplexkartierung sowie eine 
nachvollziehbare räumliche Dokumentation der Nachkartierung 2025, da die hierzu 
gehörende „Karte 1“ nicht Bestandteil der ausgelegten Unterlagen ist. 

Hinzu kommt, dass eine belastbare Populationsabschätzung nicht erfolgt ist. Ohne 
eine solche Abschätzung kann weder die Eingriffsintensität noch die erforderliche 
Dimensionierung und Tragfähigkeit der vorgesehenen CEF-Maßnahmen fachlich 
fundiert beurteilt werden. Die Maßnahmenflächen sind zudem nicht flächenscharf 
bestimmt, und ein belastbarer Kapazitätsnachweis – insbesondere für bereits 
besetzte Zielhabitate – fehlt. 

Auch das vorgesehene Maßnahmenkonzept (insbesondere Vergrämung und ggf. 
Umsiedlung) ist nicht hinreichend konkretisiert und lässt ein erhöhtes Tötungs- und 
Verletzungsrisiko nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen. Ein 
verbindliches Monitoring- und Nachsteuerungskonzept ist nicht erkennbar. 

Vor diesem Hintergrund kann nicht mit der erforderlichen Prognosesicherheit 
ausgeschlossen werden, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1–3 
BNatSchG ausgelöst werden. Die artenschutzrechtliche Konfliktbewältigung ist damit 
nicht belastbar. 

Es liegt ein erhebliches Ermittlungs- und Bewertungsdefizit vor. Eine 
abwägungsfehlerfreie Entscheidung über den Bebauungsplan ist auf dieser 
Grundlage nicht möglich. 

6.3.2 Feldlerche (Alauda arvensis) 

Die nachfolgenden Ausführungen vertiefen die artenschutzrechtliche Bewertung im 
Hinblick auf die Feldlerche (Alauda arvensis) und konkretisieren die bereits unter 
Kapitel 6 dargestellten Defizite. 
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6.3.2.1 CEF-Konzept und Sicherung der ökologischen Funktion 

Im Bebauungsplan Nr. 147 „Eselswiese“ ergeben sich auch hinsichtlich der Feldlerche 
(Alauda arvensis) erhebliche artenschutzrechtliche Konflikte. Gegenstand der 
folgenden Ausführungen ist die fachliche und rechtliche Bewertung der 
vorgesehenen Konfliktbewältigung, insbesondere der in Anlage 3C: Teilplan C 
festgesetzten sowie in den artenschutzrechtlichen Unterlagen beschriebenen 
vorgezogenen Maßnahmen. Maßstab sind die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
sowie die Anforderungen des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG: Wenn durch das 
Vorhaben Fortpflanzungsstätten – hier insbesondere Brutreviere der Feldlerche – 
betroffen sein können, muss – soweit nicht vollständig vermieden – durch geeignete, 
vorgezogene Maßnahmen sichergestellt werden, dass die ökologische Funktion der 
betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang ohne zeitliche 
Unterbrechung erhalten bleibt. Maßgeblich ist dabei eine belastbare, auf einer 
vollständigen Tatsachengrundlage beruhende Prognoseentscheidung der planenden 
Behörde, die sich auf hinreichend bestimmte, konkret festgesetzte und dauerhaft 
rechtlich gesicherte Maßnahmen stützen muss. 

Für die Feldlerche als Offenlandbrüter ist die Fortpflanzungsstätte funktional als 
Brutrevier zu verstehen. Nicht nur der Neststandort, sondern die Revierfunktion als 
Gesamtheit aus Revierkern, störungsarmem Offenlandraum mit weitgehend freiem 
Horizont sowie geeigneten Nahrungs- und Bewegungsstrukturen ist entscheidend. 
Daraus folgt, dass eine artenschutzrechtlich relevante Funktionsminderung nicht nur 
bei unmittelbarem Flächenverlust eintritt, sondern ebenso durch funktionale 
Entwertung, insbesondere infolge von Kulissenwirkung und Vertikalstrukturen, 
Störfaktoren (Wege- und Freizeitnutzung, Verkehr), Einkesselung der Offenlandkulisse 
sowie prädationsbegünstigenden Strukturen. Diese Wirkmechanismen sind fachlich 
etabliert und werden in einschlägigen Leitfäden und Arbeitshilfen als zentrale 
Eignungs- und Ausschlusskriterien für Feldlerchen-CEF-Maßnahmen herangezogen. 

6.3.2.2 Ausgangslage im Gebiet: Vorkommen und Wirkraumbezug 

Nach der Biotop- und Faunakartierung 2023 (vgl. Anlage 7k, Teil 1) wurden im 
Untersuchungsgebiet 26 Feldlerchenreviere nachgewiesen, davon sechs innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans; zugleich werden im Wirkraum 
Revierverluste im Umfang von 11 Brutpaaren als kompensationsrelevant beschrieben 
(vgl. Anlage 7m). 

Die Unterlagen weisen zudem aus, dass die Feldlerche in Hessen einen ungünstig-
schlechten Erhaltungszustand aufweist; im Untersuchungsgebiet beträgt die 
Siedlungsdichte 1,26 Rev./10 ha und ist damit unterdurchschnittlich im Verhältnis zu 
naturraumtypischen Vergleichswerten (1,5–3,0 Rev./10 ha). Diese 
unterdurchschnittliche Siedlungsdichte ist fachlich nicht als Entlastung zu verstehen, 
sondern als Hinweis auf bereits eingeschränkte Habitatqualität und auf begrenzte, 
besonders wertige Revierkernlagen. In einer solchen Ausgangslage ist es gerade 
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nicht plausibel, dass zusätzliche Verluste oder Randwirkungen ohne Beeinträchtigung 
der ökologischen Funktion durch Ausweichen kompensiert werden könnten; vielmehr 
ist bei unterdurchschnittlichen Dichten typischerweise davon auszugehen, dass 
geeignete Revierkernräume knapp sind und zusätzliche Stör- und Kulisseneinflüsse 
schneller zu Funktionsverlusten führen. 

Entscheidend ist zudem, dass artenschutzrechtlich nicht allein die innerhalb der 
Plangrenze liegenden Reviere maßgeblich sind, sondern der Wirkraum des 
Vorhabens. NaturProfil (vgl. Anlage 7m) beschreibt für 2023 ausdrücklich, dass 
„Revierverluste“ im Wirkraum durch Krautstreifen kompensiert werden sollen und 
nennt hierfür insgesamt 11 Krautstreifen als Maßnahmenumfang. 

Damit ist die Konfliktbewältigung zwingend am Wirkraum auszurichten, weil 
Offenlandbrüter wie die Feldlerche auf großräumige Kulissen- und Störverhältnisse 
reagieren und Randwirkungen (Siedlungsrand, Wege, Freizeitnutzung, technische 
Anlagen) über die Plangrenze hinausreichen. 

Die Kartierung dokumentiert für das Gebiet außerdem ein konkretes Meideverhalten: 
Gemieden werden durch Silhouettenwirkung vorbelastete Bereiche (u. a. am 
Ortsrand) sowie stärker gehölzbestandene Teilräume. Diese gebietsspezifischen 
Befunde sind der Prüfmaßstab dafür, ob die vorgesehenen CEF-Flächen in Teilplan C 
überhaupt in Räumen liegen, die als Revierkern angenommen werden können. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der räumlichen Revierverteilung ist nachfolgend 
eine kartografische Darstellung eingefügt (vgl. Abb. 8), in der die erfassten 
Feldlerchenreviere auf Grundlage der Kartierunterlagen mit blauem Kreis markiert 
sind. Die Darstellung verdeutlicht, dass die Revierzentren überwiegend im inneren 
Offenland liegen und randnahe, kulissen- und siedlungsbeeinflusste Bereiche 
weitgehend gemieden werden. Die Abbildung dient der flächenscharfen 
Veranschaulichung des in den Gutachten beschriebenen Meideverhaltens gegenüber 
Rand- und Vertikalstrukturen. 
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Abb. 8: Kartografische Darstellung der im Gutachten erfassten Feldlerchen-Reviere 
Quelle: Anlage 7k, Teil 1; eigene Hervorhebung der Revierzentren 

6.3.2.3 Maßnahmensystem (Teilplan C): Streifenansatz und Dimensionierung 

Teilplan C setzt als zentrales Instrument für bodenbrütende Vogelarten die Anlage 
von Krautstreifen fest. Innerhalb der festgesetzten Flächen sind mindestens 11 
Krautstreifen mit jeweils mindestens 1.000 m², einer Mindestlänge von 100 m und 
einer Mindestbreite von 10 m anzulegen; der Abstand der Krautstreifen untereinander 
beträgt „vorzugsweise 150 m“, der Abstand zu Gehölz- oder Siedlungsrändern 
„mindestens ca. 50 m“. Die Streifen sind jeweils auf einem Drittel der Fläche in einem 
dreijährigen Turnus umzubrechen; eine Wiederbegrünung erfolgt spontan; ein 
Standortwechsel innerhalb der Fruchtfolge ist zulässig, sofern Anzahl und Größe 
nicht verringert werden; bei Standortwechsel ist eine erneute Regio-Ansaat 
vorgesehen. Auf den übrigen Flächen bleibt eine ordnungsgemäße ackerbauliche 
Nutzung zulässig. 
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Bereits aus dieser Systematik wird deutlich, dass kein zusammenhängender, 
dauerhaft störungsarmer Revierersatzraum geschaffen wird, sondern ein rotierendes, 
kleinteiliges Streifensystem mit wechselnden Lageparametern und planungsrechtlich 
weichen Abstandsregelungen. Die Verwendung von Formulierungen wie 
„vorzugsweise 150 m“ und „mindestens ca. 50 m“ lässt die konkrete räumliche Lage 
im Einzelfall offen und ermöglicht auch Umsetzungen in rand- oder 
kulissenbeeinflussten Bereichen. Für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne 
des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist jedoch erforderlich, dass ihre Wirksamkeit 
prognosesicher feststeht; dies setzt hinreichend bestimmte und überprüfbare 
Standortparameter voraus. 

Hinzu tritt die Frage der Dimensionierung. Rechnerisch ergeben 11 Streifen à 1.000 
m² eine Mindestmaßnahmenfläche von lediglich 11.000 m² (= 1,1 ha). Gleichzeitig 
geht die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung von 11 kompensationsrelevanten 
Brutpaaren im Wirkraum aus. Damit ergibt sich rechnerisch ein Mindestmaß von 0,1 
ha pro Brutpaar. 

Fachliche Vollzugshilfen zur Konzeption vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen des 
LBM Rheinland-Pfalz (2021) verdeutlichen jedoch, dass bei Funktionsverlust eines 
Feldlerchenreviers der Maßnahmenbedarf grundsätzlich mindestens im Verhältnis 
1:1 zur Beeinträchtigung zu bemessen ist und sich am Umfang der lokal 
ausgeprägten Reviergröße orientieren muss; als fachlicher Orientierungswert wird 
hierbei ein Umfang von etwa 0,5–1,0 ha je verlorenem Revier genannt. Für 
streifenförmige Maßnahmen werden zudem Mindestbreiten von über 6 m, 
idealerweise über 10 m empfohlen. 

Selbst wenn man zugunsten der Planung annimmt, dass unter besonders günstigen 
agrarstrukturellen Bedingungen – etwa bei paralleler Anlage mehrerer breiter Streifen 
in großflächig offenem, kulissenarmem Gelände – auch geringere Flächenanteile pro 
zusätzlichem Revier wirksam sein können, bleibt festzuhalten, dass hierfür 
regelmäßig sehr spezifische Rahmenbedingungen erforderlich sind. Solche 
günstigen Voraussetzungen werden im Teilplan C weder nachgewiesen noch 
planerisch verbindlich abgesichert. 

Vor diesem Hintergrund erscheint ein rechnerischer Mindestumfang von lediglich 1,1 
ha für insgesamt 11 Brutpaare im Wirkraum fachlich nicht geeignet, eine 
funktionsgleiche und zeitlich unterbrechungsfreie Sicherung der ökologischen 
Funktion der Fortpflanzungsstätten zu gewährleisten. Die Dimensionierung steht in 
einem offensichtlichen Missverhältnis zum angenommenen Kompensationsbedarf, 
zumal die Maßnahmenflächen nicht als zusammenhängende Offenlandkulisse 
gesichert sind und zusätzliche Lage- und Kulisseneffekte im weiteren Verfahren noch 
zu prüfen sind. 

In der Gesamtbetrachtung entsteht damit der Eindruck einer formal ausreichend 
wirkenden Maßnahmenkulisse, deren tatsächlich verbindlich gesicherter Kern jedoch 
auf ein Minimum an rotierenden Streifenelementen reduziert bleibt. Ob diese 
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Konzeption den artenschutzrechtlichen Anforderungen an Prognosesicherheit und 
Funktionsgleichheit genügt, erscheint zweifelhaft. 

6.3.2.4 Diskrepanz zwischen Maßnahmenumgriff und gesicherter Fläche 

Ein weiterer zentraler Mangel betrifft die tatsächliche Flächenbestimmung und die 
dauerhafte rechtliche Sicherung der funktionsrelevanten Offenlandkulisse. 

Für Teilplan C wird eine „Gesamtfläche der einbezogenen Bereiche“ von ca. 17,9 ha 
dargestellt. Für die Feldlerche selbst sind jedoch lediglich 11 Krautstreifen mit jeweils 
mindestens 1.000 m² festgesetzt. Dies entspricht einer verbindlich gesicherten 
Mindestfläche von lediglich 11.000 m² (= 1,1 ha). Die Differenz zwischen 
kartografischem Maßnahmenumgriff und konkret festgesetzter 
feldlerchenspezifischer Maßnahmenfläche ist erheblich. 

Der großflächige Umgriff stellt damit keinen rechtlich gesicherten Revierersatzraum 
dar, sondern lediglich einen räumlichen Rahmen, innerhalb dessen punktuelle 
Streifenmaßnahmen angeordnet werden. Eine wirksame CEF-Konzeption für die 
Feldlerche erfordert jedoch nicht nur isolierte Strukturelemente, sondern einen 
dauerhaft gesicherten, störungsarmen und kulissenarmen Offenland-Revierkernraum. 

Gerade bei der Feldlerche ist die umgebende Funktionskulisse entscheidend. Das 
Brutrevier umfasst mehr als den unmittelbaren Nestbereich; erforderlich ist eine 
ausreichend große, strukturoffene und störungsarme Fläche mit geeigneten An- und 
Abflugbedingungen. Bereits qualitative Veränderungen im Umfeld – etwa durch 
hochwüchsige Kulturen, Gehölzpflanzungen, Obstwiesen, zusätzliche 
Strauchgruppen, Wegeausbau oder technische Anlagen – können die Habitatfunktion 
eines Revierkerns erheblich beeinträchtigen. 

Planungsrechtlich ist jedoch lediglich der Krautstreifen selbst qualitativ 
eingeschränkt. Für diesen ist der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden untersagt. 
Gleichzeitig wird ausdrücklich festgesetzt, dass „auf den übrigen Flächen eine 
ordnungsgemäße ackerbauliche Nutzung zulässig“ ist (vgl. Bebauungsplan Nr. 147 
„Eselswiese“, Teilplan C, A Planungsrechtliche Festsetzungen, Ziff. A2). Eine 
weitergehende qualitative Sicherung der umgebenden Offenlandkulisse erfolgt nicht. 

Der Begriff der „ordnungsgemäßen ackerbaulichen Nutzung“ umfasst die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung im Rahmen guter fachlicher Praxis und schließt 
hochwüchsige Kulturen (z. B. Mais, Raps), intensiv bewirtschaftete Sonderkulturen (z. 
B. Lauch, Salat oder vergleichbare, intensiv bearbeitete Anbauformen) sowie 
saisonale Folien- oder Vliesabdeckungen nicht aus. Für die Feldlerche bedeutet dies, 
dass angrenzende Flächen während der Brutzeit geschlossene, hoch aufwachsende 
oder intensiv bearbeitete Bestände aufweisen können. Eine planungsrechtliche 
Begrenzung solcher Nutzungsformen oder ein Mindestabstand zwischen CEF-
Streifen und intensiv bewirtschafteten Kulturen ist nicht vorgesehen. 
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Die reale Nutzungssituation innerhalb des Maßnahmenraums bestätigt diese 
prognostische Unsicherheit. Auf der für die Teilfläche C2B vorgesehenen Fläche 
wurde – dokumentiert durch eine aktuelle Bestandsaufnahme (vgl. Abb. 9) – 
unmittelbar angrenzend an die markierte CEF-Fläche eine intensiv bewirtschaftete 
Sonderkultur mit großflächiger Vliesabdeckung betrieben. Die Lage der vorgesehenen 
Krautstreifenfläche ist durch zwei rote Pflöcke gekennzeichnet; unmittelbar daneben 
befindet sich eine mit Vlies abgedeckte Anbaufläche. 

 
Abb. 9: Teilfläche C2B – angrenzende Sonderkultur mit Vliesabdeckung 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Die Vliesabdeckung führt zu einer vollständigen Bodenüberdeckung ohne 
Vegetationsstruktur und ist mit intensiver mechanischer Bewirtschaftung verbunden. 
Auch wenn diese Nutzung als ordnungsgemäß im Sinne der landwirtschaftlichen 
Praxis zulässig ist, zeigt sie exemplarisch, dass die umgebende Offenlandkulisse 
keiner qualitativen Sicherung im Sinne eines störungsarmen Revierkernraums 
unterliegt. Bei einer Streifenbreite von lediglich 10 m kann eine derart intensive 
Randnutzung einen erheblichen Teil des Streifens funktional beeinflussen. 

Hinzu kommt, dass innerhalb des Teilplans C gleichzeitig weitere Maßnahmen mit 
Vertikalstrukturen vorgesehen sind (z. B. Obstwiesen mit hochstämmigen Bäumen, 
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Gebüschgruppen, Habitatstrukturen für Reptilien). Ohne eine klare räumliche 
Trennung und verbindliche Sicherung offener Kernbereiche besteht die Gefahr einer 
strukturellen Überlagerung, die dem Offenlandcharakter widerspricht, den die 
Feldlerche nachweislich bevorzugt. 

In der Gesamtbetrachtung entsteht damit eine Diskrepanz zwischen großflächig 
dargestelltem Maßnahmenumgriff und tatsächlich gesicherter funktionsrelevanter 
Offenlandfläche. Die kontinuierliche ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungsstätten wird nicht durch einen dauerhaft gesicherten, großräumig 
offenen Revierersatzraum gewährleistet, sondern durch kleinteilige, rotierende 
Streifenelemente innerhalb einer landwirtschaftlich uneingeschränkt nutzbaren 
Produktionslandschaft. Eine hinreichend prognosesichere Sicherung der 
Funktionskulisse ist unter diesen Rahmenbedingungen weder planerisch festgesetzt 
noch fachlich nachvollziehbar dargelegt. 

6.3.2.5 Kulissenwirkung und Einkesselung als systemisches Defizit 

Vertikalstrukturen und Störfaktoren sind – nach Lage und Konzept – auf mehreren 
der vorgesehenen CEF-Räume in relevanter Nähe vorhanden. Fachlich besonders 
gravierend ist dabei die kumulative Wirkung mehrerer Kulissen- und Störeinflüsse 
(„Einkesselung“): Wenn eine CEF-Fläche gleichzeitig durch Wald- oder 
Gehölzkulissen, Siedlungsrandbereiche, Sport- und Freizeitnutzungen sowie Wege- 
und Verkehrsinfrastruktur beeinflusst wird, überlagern sich die jeweiligen 
Wirkbereiche. Die hierdurch entstehende Mehrfachbelastung kann dazu führen, dass 
die Fläche zwar formal offen erscheint, funktional jedoch keinen störungsarmen 
Revierkernraum mehr darstellt. 

Gerade bei der Feldlerche, deren Revierwahl nachweislich stark von freiem Horizont, 
geringer Kulissenwirkung und möglichst ungestörter Offenlandlage abhängt, ist nicht 
die isolierte Betrachtung einzelner Abstände maßgeblich, sondern die 
Gesamtwirkung der umgebenden Strukturen. Unter kumulativen Rand- und 
Störeinflüssen reicht es fachlich nicht aus, pauschale Mindestabstände zu einzelnen 
Strukturelementen einzuhalten; vielmehr ist zu prüfen, ob der Offenlandraum in seiner 
Gesamtausprägung noch als funktionsfähiger Revierkern angenommen werden kann. 
Sind mehrere Störquellen gleichzeitig wirksam, sind regelmäßig höhere 
Sicherheitsabstände erforderlich oder die Maßnahme in großflächig offene, 
kulissenarme Bereiche zu verlagern, um eine prognosesichere Wirksamkeit als 
Fortpflanzungsstätte bzw. Revierersatz anzunehmen. 

Hinzu tritt ein weiterer, in den Planunterlagen selbst hervorgehobener Störkomplex: In 
der Begründung wird die Erholungsfunktion des Gebietes sowie die Nutzung durch 
Spaziergänger und Fahrradfahrer betont; zudem wird auf bestehende oder geplante 
Regionalparkrouten und Wegeverbindungen im Umfeld verwiesen (vgl. Anlage 5: 
Begründung, S. 48, Kapitel 9.4 „Erholungsfunktion“). Diese planerische Zielsetzung 
steht in einem Spannungsverhältnis zu den Anforderungen an störungsarme CEF-
Flächen für die Feldlerche. Die einschlägigen fachlichen Leitfäden benennen die 
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Vermeidung frequentierter Wege sowie die Sicherung möglichst ungestörter 
Revierkernlagen ausdrücklich als zentrales Standortkriterium. Eine Formulierung wie 
„möglichst nicht an stark frequentierten Hauptwegen“ stellt insoweit keine 
verbindliche Steuerung dar, sondern belässt einen erheblichen Umsetzungsspielraum, 
der im Einzelfall auch randnahe und regelmäßig begangene Lagen zulässt. 

Vor dem Hintergrund der artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 Abs. 5 Satz 
2 BNatSchG genügt es jedoch nicht, dass eine Fläche theoretisch geeignet erscheint. 
Vielmehr muss mit hinreichender Sicherheit prognostiziert werden können, dass die 
ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen 
Zusammenhang erhalten bleibt. Bestehen systemische, kumulative Stör- und 
Kulisseneinflüsse im Maßnahmenraum, ohne dass diese durch verbindliche 
Lagevorgaben ausgeschlossen werden, verbleibt ein prognostisches Risiko, das der 
Annahme einer funktionsgleichen CEF-Wirkung entgegensteht. 

6.3.2.6 Vernetzungsstruktur als Zielkonflikt im Maßnahmenkonzept 

Ein strukturell relevanter Zielkonflikt ergibt sich aus den Festsetzungen zur 
sogenannten „Vernetzungsstruktur“. Nach den artenschutzrechtlichen Unterlagen 
(vgl. Anlage 7m) ist entlang der Verlängerung der Lengfeldstraße eine etwa 10 m 
breite Vernetzungsstruktur vorgesehen, bestehend aus Hochstaudensaum sowie in 
regelmäßigen Abständen von ca. 25 m angeordneten Gebüschgruppen mit jeweils 
rund 50 m² Fläche. 

Unabhängig davon, dass diese Struktur möglicherweise anderen Offenlandarten (z. B. 
Rebhuhn, Grauammer oder gebüschgebundenen Arten) zugutekommen soll, ist sie 
aus feldlerchenfachlicher Sicht von erheblicher Relevanz, sobald sie im funktionalen 
Einflussbereich feldlerchengeeigneter Maßnahmenräume liegt. Gebüschgruppen 
stellen Vertikalstrukturen dar, die eine ausgeprägte Kulissenwirkung entfalten können 
und zugleich als Ansitz- und Deckungsstrukturen für Prädatoren wirken. Damit 
verändern sie den Offenlandcharakter des Umfelds strukturell. 

Für die Feldlerche ist jedoch gerade die weiträumige Offenlage mit freiem Horizont 
und möglichst geringer vertikaler Strukturprägung entscheidend. Die Kartierung im 
Untersuchungsgebiet dokumentiert ein Meideverhalten gegenüber 
gehölzbestandenen und silhouetteswirksamen Bereichen. Vor diesem Hintergrund ist 
jede zusätzliche, regelmäßig angeordnete Gehölzstruktur geeignet, die Eignung 
angrenzender Flächen als Revierkern zu mindern – insbesondere dann, wenn weitere 
Kulissen- und Störfaktoren wie Siedlungsrand, Wege oder Freizeitnutzung hinzutreten 
und sich die Wirkbereiche überlagern. 

Hieraus ergibt sich ein konzeptioneller Zielkonflikt innerhalb des Teilplans C: 
Einerseits sollen durch Krautstreifen Feldlerchen-Revierersatzräume geschaffen 
werden, die auf eine möglichst kulissenarme Offenlandkulisse angewiesen sind; 
andererseits werden im selben Maßnahmenraum lineare Gehölzstrukturen mit 
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regelmäßig angeordneten Gebüschgruppen festgesetzt, die den Offenlandcharakter 
systematisch strukturieren und vertikal gliedern. 

Dieser Zielkonflikt ist planerisch nicht aufgelöst. Solange nicht sichergestellt ist, dass 
sich die Vernetzungsstruktur außerhalb des funktionalen Einflussbereichs 
feldlerchenrelevanter Maßnahmenflächen befindet oder durch ausreichende Distanz 
keine entwertende Kulissenwirkung entfaltet, verbleibt ein prognostisches Risiko 
hinsichtlich der Wirksamkeit der Feldlerchen-CEF. Die parallele Festsetzung 
strukturverarmender und strukturverdichtender Maßnahmen im selben Raum 
erfordert eine nachvollziehbare fachliche Abwägung; fehlt eine solche, bleibt die 
Annahme einer funktionsgleichen Sicherung der Fortpflanzungsstätten unbegründet. 

6.3.2.7 Laichgewässer als zusätzlicher Zielkonflikt im Maßnahmenraum 

Teilplan C setzt fest, dass innerhalb der festgesetzten Flächen Laichgewässer (C2E 
und C2D) sowie zusätzlich innerhalb der festgesetzten Krautstreifen der Teilflächen 
C2B, C3B und C3C jeweils ein Laichgewässer für Amphibien anzulegen und dauerhaft 
zu unterhalten ist. Die Kleingewässer sind ohne Einbau von Stauschichten 
herzustellen; Mindestgröße 100 m², durchschnittliche Tiefe 20–30 cm mit 
Vertiefungen bis 80 cm; Pufferzone mindestens 2 m mit Regio-Ansaat; alle zwei 
Jahre Bewuchsräumung; alle zwei Jahre Mahd/Mulch in der Pufferzone; Pflege 
ausschließlich zwischen 01.10. und 28.02.; Dünge- und Pflanzenschutzmittel sind 
unzulässig. Zudem wird ausdrücklich vorgesehen, dass die Kleingewässer in die 
festgesetzten Krautstreifen integriert werden können oder unmittelbar an diese 
anschließen. 

Diese Maßnahmen sind aus amphibienfachlicher Sicht nachvollziehbar. Für die 
Feldlerche entsteht jedoch ein zusätzlicher strukturbezogener Zielkonflikt, sobald 
Gewässer, Saumvegetation und turnusmäßige Pflegemaßnahmen innerhalb oder 
unmittelbar angrenzend an ohnehin nur 10 m breite Krautstreifen angeordnet werden. 

Zum einen wird der Offenlandcharakter innerhalb eines bereits klein dimensionierten 
Streifens weiter strukturiert. Ein Kleingewässer mit Pufferzone beansprucht einen 
erheblichen Flächenanteil innerhalb des Streifens oder unmittelbar angrenzend dazu. 
Die Ausbildung von Uferzonen, Hochstaudenbereichen und randlicher 
Vegetationsverdichtung führt zu einer zusätzlichen Strukturierung des Offenraums. 
Für eine Art, deren Revierwahl maßgeblich durch freie Sichtachsen, geringe 
Kulissenwirkung und eine weiträumig offene Feldflur geprägt ist, kann diese 
strukturelle Verdichtung die Eignung als Revierkern mindern – insbesondere dann, 
wenn weitere Rand- und Kulisseneinflüsse hinzutreten. 

Zum anderen erfordern die Gewässer dauerhafte Unterhaltungs- und Pflegeeingriffe 
(zweijährliche Bewuchsräumung, Mahd/Mulch in der Pufferzone). Auch wenn diese 
Maßnahmen außerhalb der Brut- und Setzzeit vorgesehen sind, erhöhen sie die 
langfristige Nutzungs- und Eingriffsdynamik im Maßnahmenraum. CEF-Flächen für 
Feldlerchen zielen demgegenüber auf möglichst ruhige, strukturstabile und 
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störungsarme Offenlandbedingungen ab. Eine regelmäßige, technisch geprägte 
Unterhaltung im unmittelbaren Revierkern kann die prognostizierte 
Funktionskontinuität beeinträchtigen, wenn sie in engem räumlichen Zusammenhang 
mit dem Brutbereich steht. 

Hinzu kommt die Frage des Prädationsrisikos. Gewässerränder, Saumvegetation und 
strukturreiche Übergangsbereiche können als Deckungs- und Bewegungsräume für 
Prädatoren dienen. In Agrarlandschaften zählen hierzu regelmäßig Rotfuchs, 
Marderartige und Hauskatzen sowie Rabenvögel (z. B. Rabenkrähe, Elster). 
Zusätzliche Vertikal- oder Saumstrukturen können außerdem Ansitzmöglichkeiten für 
Greifvögel im Umfeld begünstigen. Der Zusammenhang zwischen 
Strukturverdichtung und erhöhter Prädationswahrscheinlichkeit ist in der 
feldlerchenfachlichen Diskussion anerkannt und bildet einen wesentlichen 
Hintergrund der in Leitfäden benannten Kulissen- und Abstandsempfehlungen. 

In den Planunterlagen fehlt jedoch eine feldlerchenspezifische Bewertung dieser 
kombinierten Struktur- und Pflegewirkungen. Insbesondere wird nicht geprüft, ob die 
Integration von Laichgewässern innerhalb oder unmittelbar angrenzend an CEF-
Krautstreifen die Offenlandfunktion des Revierkerns qualitativ beeinträchtigt oder ob 
ausreichende Abstände zwischen amphibienorientierten Strukturelementen und 
feldlerchenrelevanten Kernbereichen gewahrt bleiben. 

In der Gesamtbetrachtung entsteht somit eine weitere funktionale Überlagerung im 
Maßnahmenraum: Neben Krautstreifen, Vernetzungsstruktur und randlichen 
Kulisseneinflüssen treten Gewässer- und Saumelemente hinzu, die zwar jeweils für 
sich fachlich begründbar sind, in ihrer Kombination jedoch den Offenlandcharakter 
zunehmend relativieren. Ob unter diesen kumulativen Strukturwirkungen die 
kontinuierliche ökologische Funktion der betroffenen Feldlerchen-Reviere mit 
hinreichender Sicherheit gewahrt bleibt, ist planerisch nicht nachvollziehbar 
dargelegt. 

6.3.2.8 Abstands- und Kulissenwirkungen bei Feldlerchen-CEF 

Für die Wirksamkeitsbewertung von Feldlerchen-CEF ist der Stand von Wissenschaft 
und fachlicher Vollzugskonvention maßgeblich. Zentrale Kriterien sind 
strukturtypbezogene Mindest- bzw. Orientierungsabstände zu Vertikalstrukturen, die 
Sicherung einer kulissenarmen Offenlandkulisse sowie eine ausreichende Distanz zu 
Störquellen. Diese Anforderungen ergeben sich nicht nur aus ökologischer 
Fachliteratur, sondern sind in landesfachlichen Maßnahmenblättern und 
Vollzugshilfen konkretisiert. 

Die hessischen Grundlagen selbst benennen hierzu konkrete Orientierungswerte. Das 
„Maßnahmenblatt Feldlerche“ des Landes Hessen (vgl. HLNUG 2015) führt unter den 
allgemeinen Standortanforderungen aus, dass Maßnahmenflächen wegen Kulissen- 
und Meideeffekten strukturtypabhängige Abstände einhalten müssen. Genannt 
werden u. a. Abstände von etwa 50 m zu Einzelbäumen, 50–120 m zu Feldgehölzen, 
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100–160 m zu Waldrändern, 50–100 m zu Straßen je nach Verkehrsdichte, 100–120 
m zu Siedlungen sowie 50–100 m zu frequentierten Feldwegen. Zusätzlich wird 
festgehalten, dass Blüh- und Brachestreifen untereinander mindestens 200 m 
Abstand einhalten müssen, damit sich ihre positiven Randeffekte (jeweils ca. 100 m 
Wirkbereich) nicht überlagern. Diese Angaben stellen landesfachliche 
Orientierungsstandards für feldlerchengeeignete Maßnahmenstandorte dar. 

Diese Maßstäbe werden durch weitere Vollzugshilfen bestätigt. Der Leitfaden zur 
Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF) des LBM Rheinland-Pfalz 
(2021) benennt als Prüfkriterien für feldlerchengeeignete Maßnahmen u. a. offenes 
Gelände mit weitgehend freiem Horizont, ausreichende Entfernung zu Stör- und 
Gefahrenquellen sowie keine Lage entlang frequentierter Wege. Dort werden 
ebenfalls strukturtypbezogene Mindestabstände aufgeführt, etwa mindestens 50 m 
zu Einzelbäumen, mindestens 120 m zu Baumreihen und Feldgehölzen sowie 
mindestens 160 m zu geschlossenen Gehölzkulissen. Darüber hinaus wird betont, 
dass bei Funktionsverlust eines Reviers der Maßnahmenbedarf mindestens im 
Verhältnis 1:1 zur Beeinträchtigung zu bemessen und am Umfang der lokal 
ausgeprägten Reviergröße zu orientieren ist. 

Ergänzend führt das Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW des LANUV 
NRW (2021, Anhang B) aus, dass die Kulissenwirkung von Feldgehölzen, Baumreihen, 
Hecken und Waldrändern Einflussbereiche von bis zu etwa 200 m erreichen kann. 
Damit ist fachlich anerkannt, dass Kulisseneffekte nicht nur randlich wirken, sondern 
flächenwirksam in den Offenlandraum hineinreichen können und bei der 
Standortwahl von CEF-Maßnahmen entsprechend zu berücksichtigen sind. 

Auch die hessische Anwendungspraxis bestätigt diese Maßstäbe. In der 
artenschutzrechtlichen Risikoabschätzung zur Städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme Frankfurt-Nordwest der PGNU – Planungsgesellschaft 
Natur & Umwelt mbH (2021) wird unter Bezug auf die Staatliche Vogelschutzwarte 
empfohlen, Feldlerchenmaßnahmen nur bei Einhaltung strukturtypbezogener 
Mindestabstände anzusetzen (mindestens 50 m zu Einzelbäumen, 120 m zu 
Baumreihen bzw. Feldgehölzen, 160 m zu geschlossenen Gehölzbeständen) und 
zusätzlich auf eine klare Offenlandlage ohne zusätzliche Störkulissen zu achten. 
Vergleichbare Abstandswerte werden auch in der regionalen Gutachtenpraxis 
zugrunde gelegt (IUS – Institut für Umweltstudien Weibel & Ness GmbH, 2019); bei 
deutlicher Unterschreitung dieser Größenordnungen wird dort vielfach von einer 
funktionalen Entwertung der Fortpflanzungsstätte ausgegangen. 

Besonders bedeutsam ist, dass die genannten Abstände als Mindest- bzw. 
Orientierungswerte zu verstehen sind. Sie markieren die Untergrenze fachlich 
vertretbarer Standortbedingungen. Bei mehrseitiger Kulissen- und Störwirkung – 
etwa durch gleichzeitige Nähe zu Siedlungsrand, Gehölzstrukturen, Wegen, 
Freizeitnutzung und weiteren Vertikalstrukturen – sind fachlich nicht die unteren 
Mindestwerte ausreichend, sondern es sind mindestens die oberen 
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Orientierungsabstände heranzuziehen, da sich die jeweiligen Wirkbereiche überlagern 
und die Entwertungswirkung kumulativ verstärkt. Für die artenschutzrechtliche 
Prognose im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG bedeutet dies, dass die 
Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen nicht isoliert anhand einzelner Abstandswerte 
beurteilt werden darf, sondern unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung des 
Standortes. 

6.3.2.9 Teilplan C: unzureichende Abstands- und Lageparameter 

Vor dem Hintergrund der dargestellten fachlichen Maßstäbe bleiben die im Teilplan C 
vorgesehenen Abstands- und Streifenparameter deutlich hinter den landesfachlichen 
Orientierungs- und Mindestwerten zurück. Der Plan nennt für Krautstreifen lediglich 
einen Abstand zu Gehölz- oder Siedlungsrändern von „mindestens ca. 50 m“ sowie 
einen Streifenabstand untereinander von „vorzugsweise 150 m“. 

Bereits diese Formulierungen weisen zwei Defizite auf: Zum einen werden 
strukturtypbezogene Differenzierungen – wie sie die Fachkonvention mit abgestuften 
Abständen zu Einzelbäumen, Feldgehölzen, Waldrändern, Siedlungen oder 
frequentierten Wegen vorsieht (50 m / 120 m / 160 m) – nicht übernommen. 
Stattdessen wird ein pauschaler Mindestwert von „ca. 50 m“ genannt, ohne zwischen 
unterschiedlichen Strukturtypen und deren jeweiliger Kulissenwirkung zu 
unterscheiden. Zum anderen bleibt auch der Abstand der Streifen untereinander 
hinter den fachlichen Orientierungswerten zurück. Während die hessische 
Fachgrundlage einen Mindestabstand von 200 m zwischen Blüh- und Brachestreifen 
empfiehlt, um eine Überlagerung der etwa 100 m umfassenden Wirkbereiche zu 
vermeiden, wird im Teilplan C lediglich ein „vorzugsweiser“ Abstand von 150 m 
genannt. 

Hinzu kommt, dass die verwendeten Begriffe („ca.“, „vorzugsweise“) keine 
verbindlichen Mindestanforderungen darstellen. Für vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG genügt es jedoch 
nicht, Orientierungswerte unverbindlich zu formulieren. Vielmehr müssen die 
maßgeblichen Standortparameter so bestimmt festgesetzt sein, dass ihre Einhaltung 
überprüfbar und ihre Wirksamkeit prognostisch belastbar ist. Weiche Formulierungen 
eröffnen dem Vollzugsspielraum die Möglichkeit, auch rand- oder kulissennahe 
Standorte als zulässig anzusehen, obwohl diese nach fachlicher Einschätzung 
funktional eingeschränkt sein können. 

Darüber hinaus wird die Kulissenwirkung in ihrer flächenhaften Ausdehnung nicht 
berücksichtigt. Fachliche Quellen beschreiben Einflussbereiche von 
Vertikalstrukturen von bis zu etwa 200 m. Der Teilplan C nimmt weder eine 
entsprechende Sicherheitsmarge noch eine kumulative Betrachtung bei mehrseitiger 
Kulissenwirkung vor. Die Abstandsvorgaben bleiben damit isoliert und 
berücksichtigen nicht die Überlagerung mehrerer Stör- und Strukturwirkungen. 
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Auch die Wege- und Freizeitproblematik wird nicht verbindlich geregelt. In den 
Unterlagen heißt es lediglich, Maßnahmenflächen sollten „möglichst nicht an stark 
frequentierten Hauptwegen“ liegen. Diese Formulierung stellt keine Ausschlussregel 
dar und enthält keine konkreten Mindestabstände. Gleichzeitig betonen die 
Begründung und die landschaftsplanerischen Ausführungen die Erholungsfunktion 
des Gebietes sowie bestehende oder geplante Wegeverbindungen und 
Regionalparkbezüge. Damit sind Störungen durch Fußgänger- und Radverkehr nicht 
nur theoretisch denkbar, sondern planerisch ausdrücklich angelegt. Für Feldlerchen-
CEF, die auf störungsarme Revierkernlagen angewiesen sind, bedarf es insoweit 
klarer, prüffähiger und verbindlicher Standortkriterien. 

In der Gesamtschau zeigt sich, dass die im Teilplan C gewählten Abstands- und 
Lageparameter weder die strukturtypbezogene Differenzierung der Fachkonvention 
noch die Anforderungen an Bestimmtheit und Prognosesicherheit hinreichend 
abbilden. Die planungsrechtlichen Festsetzungen lassen offen, ob die Maßnahmen 
tatsächlich in ausreichend kulissenarmen und störungsarmen Bereichen umgesetzt 
werden, obwohl dies für die funktionsgleiche Sicherung der Fortpflanzungsstätten 
entscheidend ist. 

6.3.2.10 Fehlender standortbezogener Eignungsnachweis der CEF-Flächen 

Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die fehlende standortbezogene Eignungsprüfung 
einzelner CEF-Teilflächen. Die Wirksamkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen im 
Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG kann nicht allein aus dem Maßnahmentyp 
„Krautstreifen“ abgeleitet werden. Erforderlich ist vielmehr eine flächenscharfe, 
standortbezogene Prüfung, die für jede einzelne Maßnahmenfläche nachvollziehbar 
darlegt, dass sie unter Berücksichtigung der konkreten Umgebungsbedingungen als 
funktionsfähiger Revierkern geeignet ist. 

Dies setzt eine Bewertung der jeweiligen Kulissen- und Störkulisse voraus, 
insbesondere hinsichtlich Siedlungs- und Gehölznähe, Wege- und Freizeitnutzung, 
vorhandener oder geplanter Vertikalstrukturen sowie möglicher Einkesselungseffekte 
durch mehrseitige Randbelastung. Nur wenn für jede Teilfläche konkret dargelegt 
wird, dass diese Faktoren die Revierfunktion nicht beeinträchtigen, kann eine 
belastbare Prognose der Funktionssicherung getroffen werden. 

Für mehrere der im Teilplan C vorgesehenen Maßnahmenbereiche ist ein solcher 
feldlerchenspezifischer, standortbezogener Eignungsnachweis in den Unterlagen 
nicht flächenscharf dokumentiert. Der Teilplan verteilt die insgesamt 11 Krautstreifen 
konkret auf einzelne Teilflächen (je zwei Streifen in C1A, C1B und C2C sowie je ein 
Streifen in C2A, C2B, C3A, C3B und C3C). Damit wird die Wirksamkeit der CEF-
Konzeption maßgeblich von der Eignung dieser konkreten Standorte abhängig 
gemacht. 

Gleichwohl fehlt eine nachvollziehbare Einzelflächenprüfung, die etwa kartografisch 
oder textlich darlegt, welche Abstände zu relevanten Vertikalstrukturen eingehalten 
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werden, wie die jeweilige Kulissenwirkung bewertet wurde und weshalb trotz 
vorhandener Rand- und Störeinflüsse eine Revierkernfunktion angenommen werden 
kann. Insbesondere für Teilflächen wie C3A, C3B und C3C ist zu berücksichtigen, 
dass dort zusätzlich Laichgewässer integriert werden können (C3B, C3C), wodurch 
eine weitere strukturelle Überlagerung innerhalb derselben Fläche entsteht. Gerade in 
solchen Fällen wäre eine differenzierte Prüfung der kumulativen Wirkungen 
erforderlich. 

Solange die Unterlagen die Eignung der einzelnen, konkret festgesetzten CEF-
Teilflächen nicht nachvollziehbar und flächenscharf begründen, bleibt die Annahme 
einer funktionsgleichen und zeitlich unterbrechungsfreien Sicherung der betroffenen 
Fortpflanzungsstätten prognostisch unsicher. Die Wirksamkeit der CEF-Konzeption 
kann nicht pauschal aus dem gewählten Maßnahmentyp abgeleitet werden, sondern 
muss sich an der tatsächlichen Standortqualität jeder einzelnen Maßnahmenfläche 
messen lassen. 

6.3.2.11 Monitoring und Nachsteuerung: fehlende Prognosesicherheit 

In den artenschutzrechtlichen Unterlagen (vgl. Anlage 7m) findet sich ein allgemeiner 
Hinweis, dass ein gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement 
für die vorgesehenen Maßnahmen verbindlich festgelegt werde. Ein konkret 
ausgearbeitetes Monitoringkonzept mit klar definierten Erfolgskriterien, festgelegten 
Untersuchungsintervallen, quantifizierten Zielwerten sowie verbindlich geregelter 
Nachsteuerungsarchitektur ist in den vorliegenden Unterlagen jedoch nicht 
flächenscharf und prüffähig dargelegt. 

Monitoring kann bei fachlich komplexen CEF-Konzeptionen ein sinnvolles Instrument 
der Erfolgskontrolle sein, ersetzt jedoch nicht die Verpflichtung, Maßnahmen von 
vornherein prognosesicher zu planen. § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG verlangt die 
kontinuierliche Sicherung der ökologischen Funktion ohne zeitliche Unterbrechung. 
Diese Verpflichtung ist im Zeitpunkt der Planentscheidung zu erfüllen und darf nicht 
auf eine spätere Beobachtung oder Korrektur verlagert werden. 

Wenn – wie im Teilplan C – mit pauschalen Abstandsvorgaben („mindestens ca. 50 
m“), unverbindlichen Streifenabständen („vorzugsweise 150 m“), mehrfachen 
Maßnahmenüberlagerungen (Krautstreifen, Vernetzungsstruktur, Laichgewässer) 
sowie einer lagevariablen Umsetzung durch Standortwechsel innerhalb der 
Fruchtfolge gearbeitet wird, entsteht ein erhöhtes Prognoserisiko. In einer solchen 
Konstellation müsste Monitoring als verbindlich geregeltes Risikomanagement 
ausgestaltet sein und nicht lediglich als begleitende Dokumentation. 

Hierfür wären klare und überprüfbare Erfolgskriterien erforderlich, etwa die 
tatsächliche Revierbildung, dokumentierte Brutnachweise sowie eine stabile 
Annahme der Maßnahmenflächen über mehrere aufeinanderfolgende Brutperioden. 
Ebenso bedürfte es definierter Auslöse- bzw. Triggerkriterien für 
Anpassungsmaßnahmen sowie bereits vorab gesicherter Alternativ- oder 
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Ersatzflächen für den Fall einer Zielverfehlung. Monitoring müsste zudem frühzeitig 
einsetzen, also bereits ab Wirksamwerden der Maßnahmen, um eine mögliche 
Funktionslücke rechtzeitig zu erkennen und zu schließen. 

Dies gilt in besonderem Maße bei Maßnahmenkonzeptionen, die – wie hier – 
unterhalb fachlicher Orientierungsabstände operieren, mehrere struktur- und 
störwirksame Elemente überlagern und eine lagevariable Umsetzung zulassen. Je 
größer die prognostische Unsicherheit der Standortbedingungen ist, desto höher sind 
die Anforderungen an eine verbindliche, eng geführte Erfolgskontrolle und eine klar 
geregelte Nachsteuerungsarchitektur. Ein Monitoring, das weder an konkrete 
Zielparameter noch an verbindliche Reaktionsmechanismen gekoppelt ist, vermag 
eine von vornherein bestehende Unsicherheit der Funktionssicherung nicht zu 
kompensieren. 

Ein erst nachträglich festgestelltes Ausbleiben der Annahme kann eine bereits 
eingetretene Funktionsunterbrechung nicht rückwirkend heilen. Für CEF-Maßnahmen, 
die gerade eine kontinuierliche Sicherung der Fortpflanzungsstätten gewährleisten 
sollen, genügt ein bloßer Hinweis auf Monitoring ohne konkretisierte, verbindliche 
Ausgestaltung daher nicht. 

6.3.2.12 Rhein-Main-Link: fehlende Flächensicherheit und Dauerhaftigkeit 

Ein zusätzlicher, bereits planerisch erkennbarer Unsicherheitsfaktor ergibt sich aus 
der Überlagerung von Teilen der vorgesehenen Maßnahmenflächen mit dem 
Trassenkorridor des geplanten Rhein-Main-Link. Nach öffentlich zugänglichen 
Projektinformationen sowie einer im Gremienportal der Stadt Rüsselsheim 
veröffentlichten Projektpräsentation zum Rhein-Main-Link der Amprion GmbH (2025) 
liegen Teile der im Teilplan C vorgesehenen Maßnahmenflächen innerhalb dieses 
Korridors. 

In den in der Projektpräsentation wiedergegebenen Angaben wird ausgeführt, dass 
Kompensations- und Maßnahmenflächen des Bebauungsplans teilweise in Anspruch 
genommen werden könnten und eine vollständige Vermeidung nicht in allen 
Abschnitten möglich sei; für diesen Fall wird auf eine spätere 
Ersatzflächenbeschaffung verwiesen. Darüber hinaus werden bauzeitliche Eingriffe, 
offene Bauweisen mit Schutzstreifen sowie potenziell weiterreichende standörtliche 
Einwirkungen – etwa durch Bauwasserhaltung oder temporäre 
Grundwasserabsenkungen – beschrieben. 

Aktuelle Berichterstattungen, insbesondere ein Artikel von Ittmann (2026a) in der 
Main-Spitze, bestätigen zudem, dass es zu konkreten Flächenüberschneidungen 
zwischen der Trassenplanung und artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen kommt 
und eine Inanspruchnahme dieser Flächen nicht ausgeschlossen ist. 

Unabhängig von der späteren Detailplanung des Leitungsprojekts ist damit 
festzustellen, dass für einen Teil der vorgesehenen CEF- und Maßnahmenflächen 
eine konkurrierende Infrastrukturplanung mit absehbaren bau- und betriebsbedingten 
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Wirkfaktoren besteht. Hierzu zählen insbesondere temporäre oder dauerhafte 
Flächeninanspruchnahmen, Baustellenlogistik und Zuwegungen, Lärm- und 
Bewegungsstörungen während der Bauphase sowie mögliche standörtliche 
Veränderungen infolge von Bodeneingriffen oder Wasserhaltungsmaßnahmen. 
Bereits die Möglichkeit solcher Eingriffe begründet eine erhebliche 
Prognoseunsicherheit hinsichtlich der dauerhaften Funktionsfähigkeit der 
betroffenen Maßnahmenflächen. 

Auch in der öffentlichen Berichterstattung, insbesondere in einem Artikel von Ittmann 
(2026b) in der Main-Spitze, wird unter Bezug auf Aussagen der Stadt bestätigt, dass 
ausgewiesene Maßnahmenflächen im Korridor des Rhein-Main-Link liegen; zugleich 
wird lediglich die Erwartung geäußert, der Vorhabenträger werde diese Flächen in 
seiner weiteren Planung berücksichtigen. Eine solche Erwartung stellt jedoch keinen 
rechtlichen Sicherungsmechanismus dar. CEF-Maßnahmen müssen im Zeitpunkt der 
Planentscheidung funktionsfähig, prognosesicher und dauerhaft verfügbar sein. Ihre 
Wirksamkeit darf nicht von einer späteren Abstimmung oder Koordinierung mit einem 
weiteren Großvorhaben abhängen. 

Flächen, die innerhalb eines bekannten Trassenkorridors liegen und für die eine 
zumindest teilweise Inanspruchnahme oder erhebliche baubedingte Störwirkung 
nicht ausgeschlossen ist, erfüllen die Anforderungen an vorgezogene 
artenschutzrechtliche Maßnahmen nur dann, wenn ihre dauerhafte und 
ununterbrochene Funktionssicherung planerisch und rechtlich verbindlich 
abgesichert ist. Eine bloße Verweisung auf eine spätere Ersatzflächenbeschaffung 
genügt hierfür nicht. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen die ökologische 
Funktion ohne zeitliche Unterbrechung gewährleisten; eine spätere Verlagerung oder 
Neuetablierung würde dem CEF-Grundsatz gerade widersprechen. 

Soweit Maßnahmenflächen zugleich als potenzielle Bau- oder Schutzstreifenbereiche 
einer übergeordneten Leitungsplanung in Betracht kommen, bedarf es daher einer 
klaren planerischen Klärung und rechtlichen Sicherung, bevor diese Flächen als 
tragfähige CEF-Standorte angesetzt werden können. Ohne eine solche Sicherung 
verbleibt ein strukturelles Prognoserisiko, das die Annahme einer dauerhaft 
funktionsfähigen Revierersatzlösung entgegensteht. 

6.3.2.13 Zwischenergebnis: kumulative Defizite des Feldlerchen-CEF-Konzepts 

In der Gesamtschau zeigen sich erhebliche strukturelle Defizite der vorgesehenen 
Feldlerchen-CEF-Konzeption. Ausgangspunkt ist eine bereits ungünstige 
Bestandssituation mit unterdurchschnittlicher Siedlungsdichte (1,26 Reviere/10 ha) 
bei zugleich dokumentiertem Meideverhalten gegenüber kulissenwirksamen und 
gehölzgeprägten Bereichen. Gleichzeitig werden im Wirkraum Revierverluste für 
insgesamt 11 Brutpaare als kompensationsrelevant zugrunde gelegt. Damit besteht 
bereits vor Maßnahmenumsetzung ein qualitativ sensibler und quantitativ 
anspruchsvoller Kompensationsbedarf. 
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Dem gegenüber steht ein kleinteiliges, rotierendes Streifensystem mit 11 
Krautstreifen und einem rechnerischen Mindestumfang von 1,1 ha. Die 
Lageparameter sind unverbindlich formuliert („vorzugsweise“, „mindestens ca.“) und 
bleiben sowohl hinsichtlich der strukturtypbezogenen Abstände (50/120/160 m) als 
auch hinsichtlich der Kulissenwirkung (Einflussbereiche bis etwa 200 m) hinter den in 
landesfachlichen Leitfäden und der hessischen Anwendungspraxis beschriebenen 
Orientierungsmaßstäben zurück. Auch die fachlich diskutierten Orientierungsgrößen 
zur Flächendimensionierung je Revier werden im Verhältnis zum angenommenen 
Kompensationsbedarf deutlich unterschritten. 

Hinzu tritt eine Diskrepanz zwischen dem großflächig dargestellten 
Maßnahmenumgriff (ca. 17,9 ha) und den tatsächlich verbindlich festgesetzten 
Maßnahmenflächen (ca. 2,5 ha insgesamt, davon 1,1 ha feldlerchenspezifisch). Die 
funktionsrelevante Offenlandkulisse wird nicht in ihrer Gesamtheit rechtlich 
gesichert, sondern nur punktuell über Streifenelemente geregelt. Eine qualitative 
Entwertung der umgebenden Flächen durch Nutzungsintensivierung, Sonderkulturen 
oder zusätzliche Strukturmaßnahmen ist planungsrechtlich nicht ausgeschlossen. 

Die Problemlage wird weiter verschärft durch zusätzliche Vertikalstrukturen im 
Maßnahmenraum (Vernetzungsstruktur mit regelmäßig angeordneten 
Gebüschgruppen), durch die Integration von Laichgewässern innerhalb einzelner 
Krautstreifen mit damit verbundenen Struktur- und Pflegewirkungen sowie durch die 
kumulative Überlagerung mehrerer Rand- und Störfaktoren. Schließlich ist die 
Dauerhaftigkeit einzelner Maßnahmenflächen durch die Lage im Korridor des Rhein-
Main-Link-Vorhabens planerisch nicht gesichert, da eine zumindest teilweise 
Inanspruchnahme von Kompensationsflächen sowie bau- und betriebsbedingte 
Störwirkungen nicht ausgeschlossen werden. 

In ihrer Gesamtheit führen diese Aspekte zu einer erheblichen Erhöhung der 
prognostischen Unsicherheit. Die einzelnen Defizite wirken nicht isoliert, sondern 
kumulativ: Unverbindliche Abstandsparameter, Unterdimensionierung, strukturelle 
Überlagerungen, fehlende vollständige Flächensicherung, potenzielle konkurrierende 
Inanspruchnahmen sowie ein nicht konkret ausgearbeitetes Monitoringkonzept 
verstärken sich gegenseitig. 

Unter diesen Bedingungen ist die Annahme, die ökologische Funktion der 
Feldlerchen-Fortpflanzungsstätten könne im räumlichen Zusammenhang ohne 
zeitliche Unterbrechung erhalten bleiben (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG), mit den 
vorliegenden Festsetzungen und Unterlagen nicht hinreichend nachvollziehbar und 
damit artenschutzrechtlich nicht tragfähig. 

6.3.2.14 Erforderliche Nachbesserungen: zwingende fachliche Anforderungen 

Aus den dargestellten Gründen ist eine grundlegende Überarbeitung der Feldlerchen-
CEF-Konzeption erforderlich. Aus den dargestellten Gründen ist eine grundlegende 
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Überarbeitung der Feldlerchen-CEF-Konzeption erforderlich. Die nachfolgenden 
Punkte stellen zwingende fachliche Anforderungen an eine prognosesichere 
Funktionssicherung dar und sind entsprechend verbindlich festzusetzen: 

Zunächst ist für jede einzelne CEF-Teilfläche ein standortbezogener 
Eignungsnachweis zu erbringen. Die Wirksamkeit darf nicht abstrakt aus dem 
Maßnahmentyp „Krautstreifen“ abgeleitet werden. Erforderlich ist vielmehr eine 
flächenscharfe, feldlerchenspezifische Habitatbewertung unter Berücksichtigung der 
Lage im Wirkraum, der Offenlandkulisse, vorhandener und geplanter 
Vertikalstrukturen, bestehender und absehbarer Störlinien, möglicher 
Einkesselungseffekte sowie des Bezugs zu Wegen und Straßen. Für jede Teilfläche 
ist nachvollziehbar darzulegen, weshalb sie unter den konkreten 
Standortbedingungen als funktionsfähiger Revierkern geeignet ist. 

Ferner sind strukturtypbezogene Mindestabstände zu Vertikalstrukturen verbindlich 
festzusetzen. Hierbei sind mindestens die in der hessischen Praxis zugrunde 
gelegten Orientierungswerte (ca. 50 m zu Einzelbäumen, 120 m zu Baumreihen und 
Feldgehölzen, 160 m zu geschlossenen Gehölzbeständen) zu berücksichtigen; 
zusätzlich ist der fachlich beschriebene Kulisseneinfluss von bis zu etwa 200 m in die 
Standortwahl einzubeziehen. Ebenso ist verbindlich festzulegen, wie 
Maßnahmenflächen gegenüber Störungen durch Wege, Verkehr sowie Sport- und 
Freizeitnutzung wirksam abgegrenzt oder räumlich entkoppelt werden. 

Die Dimensionierung der Maßnahmen ist an anerkannten fachlichen 
Orientierungswerten auszurichten. Das derzeitige rechnerische Mindestmaß von 1,1 
ha insgesamt steht in keinem fachlich plausiblen Verhältnis zu 11 
kompensationsrelevanten Brutpaaren im Wirkraum. Erforderlich sind entweder 
deutlich größere zusammenhängende, kulissenarme Revierkernräume oder ein 
flächen- und funktionsbezogenes Konzept, das mindestens die in der Fachkonvention 
benannten Größenordnungen (ca. 0,5–1,0 ha je Revier als Orientierungsmaßstab je 
Maßnahmentyp, unter standörtlicher Begründung) erreicht. 

Die rechtliche Sicherung darf sich nicht auf rotierende Streifen beschränken. 
Vielmehr ist die funktionsrelevante Offenlandkulisse als Revierkernraum dauerhaft zu 
sichern. Entgegenstehende Entwicklungen – insbesondere Gehölz- oder 
Strauchpflanzungen, zusätzliche Vertikalstrukturen, Wegeausbau, Intensivierung von 
Freizeitnutzungen oder technische Anlagen – sind im Einflussbereich 
feldlerchenrelevanter Kernräume auszuschließen. 

Die geplanten zusätzlichen Vertikalstrukturen (Vernetzungsstruktur mit regelmäßig 
angeordneten Gebüschgruppen, Obstwiesen, Hecken oder sonstige Strauchgruppen) 
sind gesondert feldlerchenspezifisch zu bewerten. Soweit sie die Offenlandfunktion 
von CEF-Teilflächen beeinträchtigen oder eine Kulissen- bzw. Einkesselungswirkung 
entfalten, sind sie zu unterlassen oder räumlich so zu entkoppeln, dass keine 
funktionale Entwertung der Revierkernräume eintritt. 
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Auch die Laichgewässer-Festsetzungen (C2D, C2E sowie innerhalb C2B, C3B und 
C3C) sind hinsichtlich ihrer Struktur-, Pflege- und potenziellen Prädationswirkungen 
auf Feldlerchen-CEF differenziert zu bewerten. Wo erforderlich, ist eine räumliche 
Entflechtung vorzusehen, damit Feldlerchen-Revierkernräume nicht durch zusätzliche 
Strukturverdichtung oder wiederkehrende Pflegeeingriffe funktional beeinträchtigt 
werden. 

Monitoring ist – soweit prognostische Unsicherheiten verbleiben – verbindlich mit 
klar definierten Erfolgskriterien, festgelegten Prüfintervallen und einer verpflichtenden 
Nachsteuerungsarchitektur auszugestalten. Hierzu zählen insbesondere vorab 
gesicherte Alternativ- oder Ersatzflächen für den Fall, dass eine Teilfläche nicht 
angenommen wird oder durch Drittplanung entfällt. 

Schließlich ist die Drittplanung Rhein-Main-Link planerisch klar von der Feldlerchen-
CEF zu entkoppeln. Maßnahmenflächen, die innerhalb eines bekannten 
Trassenkorridors liegen oder bei denen eine zumindest teilweise Inanspruchnahme 
sowie zusätzliche Stör- und Wirkungspfade absehbar sind, können nicht als 
dauerhaft funktionsfähige CEF-Standorte angesetzt werden, solange ihre rechtlich 
verbindliche und ununterbrochene Sicherung nicht gewährleistet ist. 

Unabhängig von diesen systemischen Nachbesserungserfordernissen folgt 
nachstehend eine flächenscharfe Prüfung der einzelnen CEF-Teilflächen anhand der 
oben dargestellten Eignungs- und Mindestkriterien. 

6.3.2.15 Bewertungsmethodik für Feldlerchen-CEF-Maßnahmenflächen 

Die nachfolgenden Bewertungen der vorgesehenen Maßnahmenflächen für die 
Feldlerche erfolgen auf Grundlage der landesfachlichen Vorgaben des hessischen 
Maßnahmenblatts Feldlerche (vgl. HLNUG 2015) sowie der dort beschriebenen 
artspezifischen Habitat- und Maßnahmenanforderungen. Diese fachlichen Kriterien 
bilden den maßgeblichen Bewertungsrahmen für die Eignungsprüfung der 
vorgesehenen CEF-Maßnahmen. 

CEF-Maßnahmen müssen artspezifisch geeignet, räumlich funktionsfähig und unter 
den zukünftigen Planbedingungen prognosesicher wirksam sein. Maßgeblich ist, 
dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen 
Zusammenhang ohne zeitliche Unterbrechung erhalten bleibt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG). Hierfür ist eine standortbezogene, flächenscharfe Prüfung jeder 
einzelnen Maßnahmenfläche erforderlich; eine abstrakte Ableitung aus dem 
Maßnahmentyp genügt nicht. 

Die Feldlerche ist eine störungssensible Offenlandart mit dokumentiertem 
Meideverhalten gegenüber Vertikalstrukturen, Gehölzkulissen, Siedlungsrändern 
sowie regelmäßig frequentierten Verkehrs- und Freizeitwegen. Entscheidend für die 
Habitatannahme ist das Vorhandensein ausreichend großer, kulissenarmer und 
störungsreduzierter Revierkernbereiche mit freiem Horizont und möglichst geringer 
struktureller Verdichtung. 
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Als fachliche Prüfkriterien werden insbesondere die im hessischen Maßnahmenblatt 
benannten strukturtypbezogenen Orientierungs- und Mindestabstände 
herangezogen, darunter: 

- Abstand zu Straßen und regelmäßig frequentierten Wegen: ca. 50–100 m  
- Abstand zu Gehölzen, Baumreihen und Feldgehölzen: ca. 50–120 m 
- Abstand zu Waldrändern: ca. 100–160 m 
- Abstand zu Siedlungsrändern: ca. 100–120 m 
- Mindestabstand zwischen Maßnahmenstreifen (Blüh-/Brachestreifen): i. d. R. 

ca. 200 m 

Ergänzend werden Anforderungen an ausreichende Mindestlänge und -breite der 
Maßnahmenstreifen, eine störungsarme Lage, eine hinreichende Revierkernfläche 
sowie die Vermeidung kulissenwirksamer Randlagen und Einkesselungssituationen 
berücksichtigt. 

Bei erhöhter Nutzungsintensität angrenzender Wege oder Straßen sowie bei 
mehrseitiger Kulissenwirkung werden fachlich die oberen Werte der jeweiligen 
Abstandskorridore zugrunde gelegt. Dieser Vorsorgeansatz trägt der kumulativen 
Überlagerung mehrerer Stör- und Strukturwirkungen Rechnung und ist zur 
Gewährleistung einer belastbaren artenschutzrechtlichen Prognose erforderlich. 

Die Bewertung der einzelnen Maßnahmenflächen erfolgt flächenscharf auf Grundlage 
der Planunterlagen, Kartenwerke und Luftbilder. Methodisch werden insbesondere 
Abstandsüberlagerungen zu relevanten Strukturelementen vorgenommen, 
Kulissenwirkungen analysiert, verbleibende offene Restflächen als potenzieller 
Revierkern geometrisch geprüft sowie mögliche Einkesselungssituationen bewertet. 
Zusätzlich wird untersucht, ob für die jeweilige Maßnahmenfläche eine 
dokumentierte standortbezogene Eignungsprüfung vorliegt und ob konkurrierende 
Nutzungen, Drittplanungen oder bauzeitliche Eingriffe die prognostische 
Funktionssicherheit beeinträchtigen können. 

Auf diesen einheitlichen fachlichen Bewertungsmaßstab wird in den nachfolgenden 
Einzelflächenbewertungen Bezug genommen. 

6.3.2.16 Einzelflächenbewertung der CEF-Flächen C1A und C1B 

Die flächenscharfe Bewertung der CEF-Maßnahmenflächen C1A und C1B erfolgt auf 
Grundlage der im Abschnitt 6.3.2.15 Bewertungsmethodik für Feldlerchen-CEF-
Maßnahmenflächen dargestellten fachlichen Kriterien und Abstandskonventionen. 
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Abb. 10: Lage der CEF-Flächen C1A/C1B und relevante Umgebungsstrukturen 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Rahmenplan / Teilplan A und C 

Die planseitig vorgesehenen Abstände (vgl. Abb. 10) zeigen, dass die CEF-Flächen 
bereits nach der Festsetzungssystematik des Bebauungsplans in enger 
Nachbarschaft zu Kulissen- und Störstrukturen liegen. 

Die CEF-Teilflächen C1A und C1B liegen nicht in einer offenen, kulissenarmen 
Feldflur, sondern in einer mehrseitig randlich belasteten Lage. Östlich grenzt ein 
geschlossener Waldrand an. Südlich verlaufen Wegeachsen; zusätzlich sind dort 
gemäß Planung Vernetzungsstrukturen mit Gehölzgruppen vorgesehen. Diese 
Gehölzgruppen stellen zusätzliche Vertikalstrukturen dar und erzeugen Kulissen- und 
Meideeffekte sowie potenzielle Prädationsansitze. Die beiden Maßnahmenflächen 
werden zudem durch einen Feldweg voneinander getrennt, was zu einer funktionalen 
Fragmentierung und zusätzlichen Störwirkung führt. 

Die westlich angrenzenden Siedlungsränder entstehen erst durch das geplante 
Baugebiet selbst, sind jedoch in der Funktionsprognose zwingend zu berücksichtigen, 
da CEF-Flächen unter den zukünftigen Planbedingungen wirksam sein müssen. 
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Nördlich ist im Bebauungsplan unmittelbar angrenzend eine Sport- und Freizeitfläche 
festgesetzt. Mit deren Realisierung ist von einer regelmäßigen Nutzungsfrequenz 
sowie zusätzlichen Bewegungs- und Störreizen auszugehen. Insgesamt ist im Umfeld 
der Flächen infolge der geplanten Wohnbebauung von einer deutlichen Zunahme der 
Wege- und Freizeitnutzung auszugehen. Die angrenzenden Wege sind unter 
Berücksichtigung der geplanten Wohnbebauung und der festgesetzten Sport- und 
Freizeitnutzung fachlich als künftig stark frequentiert zu bewerten. 

Aufgrund dieser mehrseitigen Kulissen- und Störlage (Einkesselungssituation) 
wurden bei der flächenscharfen Abstandsprüfung die jeweils oberen 
Orientierungswerte der fachlichen Abstandskorridore angesetzt (Waldrand 160 m, 
Siedlungsrand 120 m, frequentierte Wege 100 m). Dieses Vorgehen entspricht dem 
fachlichen Vorsorgeansatz bei kumulativen Störwirkungen. Die kartographische 
Abstands- und Kulissenanalyse ist in Abb. 11 dargestellt; die Ausschlussbereiche 
sind dort rot, die verbleibenden Restflächen gelb gekennzeichnet. Die Überlagerung 
der fachlich anzusetzenden Abstandszonen erfasst nahezu die gesamte festgesetzte 
CEF-Fläche. Nach Abzug dieser Zonen verbleiben lediglich sehr kleine, randlich 
geprägte Restbereiche ohne ausreichende Offenlandwirkung. 

Für die Feldlerche ist jedoch eine ausreichend große, störungsarme und 
kulissenarme Revierkernfläche Voraussetzung für eine stabile Revierbildung. Stark 
randbeeinflusste und flächenmäßig reduzierte Restbereiche erfüllen diese 
Revierkernfunktion in der Regel nicht. 
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Abb. 11: Kulissen- und Abstandszonen (Waldrand, Wege, Siedlung) 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Anlage 3C (Teilplan C) 

Die verbleibenden Restflächen sind zudem räumlich fragmentiert und durch Wege 
sowie Randstrukturen weiter entwertet. Eine zusammenhängende, störungsarme 
Maßnahmenfläche mit geeigneter Revierkerngeometrie ist nach Abzug der fachlich 
anzusetzenden Abstandszonen rechnerisch nicht mehr vorhanden. 

Die nachfolgende Fotodokumentation (vgl. Abb. 12) zeigt einen Bereich der 
vorgesehenen Krautstreifenfläche innerhalb der Teilflächen C1A/C1B. Die Aufnahme 
verdeutlicht die Lagebeziehung der Maßnahmenfläche zu Waldrand, Wegeachse und 
weiteren Vertikalstrukturen. Zugleich wird die schmale geometrische Ausprägung der 
Streifenfläche sowie die unmittelbare Randlage zu Störstrukturen sichtbar. Die 
Fotodokumentation bestätigt damit die in der Abstands- und Kulissenanalyse 
dargestellte mehrseitige Störbeeinflussung. 
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Abb. 12: Maßnahmenfläche C1A/C1B mit angrenzendem Waldrand und Wegachse 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Hinzu kommt, dass die im Maßnahmenkonzept vorgesehene Anlage mehrerer Kraut- 
bzw. Brachestreifen unter den gegebenen Flächenbedingungen geometrisch nicht 
umsetzbar ist. Innerhalb der nach Abstandsprüfung verbleibenden Restflächen kann 
der fachlich erforderliche Mindestabstand zwischen Maßnahmenstreifen nicht 
eingehalten werden. Flächengeometrisch verbleibt allenfalls Raum für einen 
einzelnen Maßnahmenstreifen. Damit entfällt zugleich die im Maßnahmenkonzept 
unterstellte Mehrfachwirkung mehrerer Maßnahmenstreifen; eine funktionsfähige 
Streifenstaffelung ist unter den gegebenen Flächenverhältnissen nicht darstellbar. 

Auch dieser einzelne Streifen läge weiterhin im Einflussbereich mehrerer Kulissen- 
und Störfaktoren (Waldrand, künftiger Siedlungsrand, Sport- und Freizeitnutzung, 
Gehölz-Vernetzungsstrukturen, frequentierte Wege). Ob unter diesen Bedingungen 
eine stabile Annahme als Brutrevier erfolgt, ist unter Anwendung der fachlichen 
Bewertungsmaßstäbe nicht prognosesicher ableitbar. 

Damit ist die geplante Maßnahmenkonfiguration nach fachlicher Bewertung nicht 
geeignet, ihre beabsichtigte Funktion zu erfüllen. Bei leitfadenkonformer Anwendung 
der hessischen Abstandskriterien verbleibt keine funktionsfähige CEF-Restfläche mit 
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gesicherter Revierkern-Eignung. Die im Plan unterstellte Kompensationswirkung 
mehrerer Maßnahmenstreifen ist unter den gegebenen Standortbedingungen nicht 
erreichbar. Flächengeometrisch verbleibt allenfalls Raum für einen einzelnen 
Maßnahmenstreifen, sodass sich die potenzielle Maßnahmenleistung bereits 
rechnerisch auf eine allenfalls sehr begrenzte Einzelwirkung reduziert. 

Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches funktionales Kompensationsdefizit. 
Die vorgesehenen Maßnahmenflächen C1A und C1B sind nicht geeignet, den 
vorgesehenen Ausgleich für mehrere betroffene Feldlerchenreviere zu gewährleisten; 
es ist vielmehr davon auszugehen, dass die im Maßnahmenkonzept unterstellte 
Kompensationswirkung mehrerer Reviere flächen- und funktionsbezogen nicht 
darstellbar ist. Selbst eine Wirkung in der Größenordnung eines einzelnen Reviers ist 
aufgrund der fortbestehenden kumulativen Kulissen- und Störbelastung fachlich 
nicht prognosesicher ableitbar. Die kontinuierliche ökologische Funktion der 
Fortpflanzungsstätten im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG ist damit unter den 
dargestellten Standortbedingungen nicht hinreichend gesichert. Der fachliche 
Nachweis der CEF-Wirksamkeit ist für diese Teilflächen damit nicht erbracht. 

6.3.2.17 Einzelflächenbewertung der CEF-Teilfläche C2A 

Die Teilfläche C2A liegt östlich der Landesstraße L 3040 und westlich des befestigten 
Feldwegs „Treburer Weg“, der Teil der Regionalpark-Rundroute Rhein-Main ist. 
Entlang dieses Weges verläuft eine begleitende Baumreihe mit deutlich 
strukturprägender vertikaler Wirkung. Der Weg wird regelmäßig von Spaziergängern, 
Radfahrern und Hundehaltern genutzt. Die Ost-West-Tiefe der vorgesehenen CEF-
Fläche beträgt ca. 133 m, die Nord-Süd-Breite ca. 53 m (vgl. Abb. 15). 
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Abb. 13: Teilfläche C2A mit Regionalparkweg und Baumreihe (rechts) 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Unter Berücksichtigung der artspezifischen Habitatansprüche der Feldlerche ist 
gegenüber regelmäßig genutzten Wegen mit begleitenden Gehölzstrukturen ein 
Abstand von 100 m fachlich sachgerecht. Der angesetzte 100-m-Abstand entspricht 
der auch bei den übrigen Teilflächen angewendeten Bewertungsmethodik für 
regelmäßig genutzte Wege mit begleitenden Gehölzstrukturen. Die Art meidet 
Brutplätze in unmittelbarer Nähe zu vertikalen Strukturen, da diese den 
Offenlandcharakter einschränken und potenzielle Ansitzwarten für Prädatoren 
darstellen. Wird ein 100-m-Abstand vom Regionalparkweg auf die Fläche C2A 
übertragen, reduziert sich der potenziell geeignete Bereich erheblich. Wie in Abb. 15 

dargestellt, liegt der östliche Teil der Fläche innerhalb dieser 100-m-Abstandszone 
(rot markierter Bereich). 

Von der Gesamttiefe von ca. 133 m verbleibt damit lediglich ein Restbereich von rund 
33 m Tiefe. 
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Abb. 14: Teilfläche C2A – geringe Ost-West-Tiefe der Fläche 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Bei einer Flächenbreite von ca. 53 m ergibt sich ein rechnerischer Restbereich von 
etwa 33 m × 53 m. Innerhalb dieses Restbereichs ist die planerisch geforderte 
Mindestlänge von 100 m für einen Krautstreifen geometrisch nicht darstellbar. Selbst 
bei diagonaler Ausrichtung würde die maximale Streckenlänge innerhalb dieses 
Rechtecks lediglich rund 62 m betragen und damit deutlich unter der geforderten 
Mindestlänge bleiben. Die textlich festgesetzte Mindestlänge von 100 m kann somit 
unter Ansatz eines fachlich angemessenen 100-m-Abstands zum Regionalparkweg 
nicht eingehalten werden. 
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Abb. 15: Schematische Abstandsüberlagerung C2A (100 m zum Regionalparkweg) 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Teilplan C 

Neben der Störwirkung des Regionalparkwegs bestehen weitere strukturprägende 
Elemente im Umfeld der Fläche. Nördlich befindet sich ein Gartengrundstück mit 
Hecken und Einzelbäumen in einem Abstand von etwa 50 m. Nordöstlich liegt eine 
bestehende Streuobstwiese mit zahlreichen Obstbäumen; der Abstand zur CEF-
Fläche beträgt ca. 54 m. Diese Strukturen sind im Luftbild deutlich erkennbar (vgl. 
Abb. 16). Bereits im aktuellen Zustand ist die Fläche somit nicht von großräumiger 
Offenheit geprägt, sondern von mehreren vertikalen Elementen eingefasst. 
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Abb. 16: Luftbild C2A mit Garten- und Streuobststrukturen sowie Feldlerchenrevier 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Geoportal Hessen (Luftbild) und Anlage 7k, Teil 1 

Hinzu kommt die geplante Entwicklung der Fläche C2G südlich der C2A. Dort soll 
eine intensiv ackerbaulich genutzte Fläche in eine Extensivwiese mit 
Obsthochstämmen umgewandelt werden; entlang der westlichen und südlichen 
Grundstücksgrenze ist die Pflanzung einer freiwachsenden Hecke vorgesehen. Die 
Fläche wird als gehölzgeprägte, parkähnliche Biotopstruktur beschrieben. Mit 
Umsetzung dieser Maßnahme entstehen zusätzliche dauerhafte Vertikalstrukturen in 
unmittelbarer Nähe zur CEF-Fläche C2A. Die strukturelle Einengung der 
Offenlandsituation würde sich dadurch weiter verstärken. 

Im Rahmen der faunistischen Kartierung 2023 (vgl. Anlage 7k, Teil 1) wurde südlich 
der vorgesehenen CEF-Fläche ein Feldlerchenrevier nachgewiesen (vgl. Abb. 16, gelb 
markierter Bereich). Dieses Revier befand sich im offenen Ackerbereich in größerer 
Distanz zu ausgeprägten Gehölzstrukturen und somit außerhalb der nun 
vorgesehenen CEF-Teilfläche. Der Brutnachweis lag demnach in einem 
vergleichsweise offeneren Landschaftsabschnitt. Mit der geplanten Entwicklung der 
Streuobstwiese C2G samt Heckenpflanzung ist jedoch auch in diesem Bereich 
künftig mit einer deutlichen Zunahme von Vertikalstrukturen zu rechnen, sodass sich 
die Habitatbedingungen strukturell verändern. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Teilfläche C2A aufgrund der 
unmittelbaren Lage an einem regelmäßig genutzten Freizeitweg mit begleitender 
Baumreihe sowie der Nähe zu bestehenden und geplanten Gehölzstrukturen 
strukturell deutlich eingeengt ist. Unter Ansatz eines fachlich angemessenen 100-m-
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Abstands zum Regionalparkweg verbleibt lediglich ein Restbereich von ca. 33 m 
Tiefe, innerhalb dessen die planerisch geforderte Mindestlänge von 100 m für einen 
Krautstreifen geometrisch nicht darstellbar ist. Vor diesem Hintergrund erscheint die 
Teilfläche C2A als CEF-Maßnahme für die Feldlerche fachlich nicht geeignet, die 
kontinuierliche ökologische Funktion im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG 
funktionssicher zu gewährleisten. 

6.3.2.18 Einzelflächenbewertung der CEF-Teilfläche C2B 

Bereits die flächengeometrische Ausprägung der Teilfläche C2B steht der Eignung als 
Feldlerchen-CEF-Maßnahmenfläche entgegen. Die größte Längsausdehnung beträgt 
lediglich rund 98 m, die kürzere Ausdehnung etwa 86 m. Damit unterschreitet die 
Fläche bereits die im Teilplan C selbst festgesetzte Mindestlänge von 100 m für 
einen Krautstreifen. Ein planungsrechtlich konformer Maßnahmenstreifen mit einer 
Länge von mindestens 100 m und einer Breite von mindestens 10 m ist innerhalb der 
Fläche somit geometrisch nicht darstellbar. Schon aus diesem Grund fehlt es an der 
Einhaltung der eigenen Maßgaben des Plans. 

Hinzu tritt eine ausgeprägte randliche Strukturprägung. Entlang der längsten 
Flächenseite grenzen unmittelbar Baumreihen bzw. Feldgehölzstrukturen an, die eine 
deutlich wahrnehmbare vertikale Kulisse bilden. Diese Strukturen wirken sowohl als 
optische Abschirmung des Offenlandhorizonts als auch als potenzielle Ansitzwarten 
für Prädatoren. Für die Feldlerche als störungssensible Offenlandart sind solche 
Vertikalstrukturen fachlich von zentraler Bedeutung, da sie nachweislich zu 
Meideeffekten führen und eine kulissenarme Revierkernbildung verhindern. 

Bei Ansatz eines fachlich gebotenen Abstands von mindestens 100 m zu 
geschlossenen Gehölz- bzw. Baumreihen – entsprechend den landesfachlichen 
Orientierungswerten – liegt die gesamte Fläche innerhalb der Kulissenwirkzone. Ein 
störungsarmer Kernbereich ist flächengeometrisch nicht vorhanden. Selbst unter 
Zugrundelegung eines zugunsten der Planung angesetzten Minimalabstandes von 
lediglich 50 m – unter der Annahme, es handele sich lediglich um Einzelbäume – 
ergibt sich keine andere Bewertung. Zusätzlich grenzt die Fläche an einen 
landwirtschaftlichen Weg an, für den ebenfalls ein Mindestabstand von mindestens 
50 m anzusetzen ist. Bei einer maximalen Flächenausdehnung von nur etwa 98 m 
führen bereits 50 m Abstand zur Gehölzseite und 50 m Abstand zur Wegseite 
rechnerisch zu einer vollständigen Überlagerung der Fläche. Ein kulissen- und 
störungsarmer Restbereich verbleibt selbst unter Minimalannahmen nicht. 
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Abb. 17: Teilfläche C2B mit Gehölzstrukturen und angrenzendem Weg 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Unabhängig davon verschärft eine weitere planerische Überlagerung die Problematik 
zusätzlich: Nach den Festsetzungen des Teilplans C ist innerhalb der Teilfläche C2B 
ein Laichgewässer für Amphibien anzulegen. Die Integration eines Kleingewässers 
mit Pufferzone innerhalb einer ohnehin geometrisch stark eingeschränkten Fläche 
führt zu einer weiteren strukturellen Fragmentierung. Gewässerränder, 
Saumvegetation sowie die turnusmäßige Pflege (Bewuchsräumung, Mahd/Mulch der 
Pufferzone) erhöhen die strukturelle Komplexität und das Prädationspotenzial. Für 
die Feldlerche als Offenlandbrüter bedeutet dies eine zusätzliche Einschränkung 
potenzieller Revierkernbereiche. Ein eigenständiger, großflächig offener und 
störungsarmer Kernraum ist unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen 
Strukturkomponente flächengeometrisch nicht darstellbar. 

Darüber hinaus liegt die Teilfläche C2B nach derzeitigem Planungsstand innerhalb 
des Korridorbereichs des Vorhabens Rhein-Main-Link. Damit besteht für diese Fläche 
eine konkurrierende Infrastrukturplanung mit eigenständigen Flächenansprüchen und 
baubedingten Wirkfaktoren. 
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CEF-Maßnahmen müssen jedoch vorgezogen, prognosesicher und ohne zeitliche 
Unterbrechung funktionsfähig sein. Bereits eine vorübergehende bauzeitliche 
Inanspruchnahme oder Störung während der Entwicklungs- oder Nutzungsphase 
kann die kontinuierliche Funktionsfähigkeit der Maßnahme beeinträchtigen. Solange 
die dauerhafte und ununterbrochene Sicherung der Fläche gegenüber solchen 
Eingriffen nicht verbindlich gewährleistet ist, fehlt es an der für CEF erforderlichen 
Prognosesicherheit. 

In der Gesamtbewertung ist die Teilfläche C2B aus mehreren, jeweils eigenständig 
tragfähigen Gründen fachlich nicht geeignet: Sie unterschreitet die erforderliche 
Mindestlänge eines Krautstreifens, ist aufgrund randlicher Gehölzstrukturen 
vollständig kulissenbeeinflusst, weist selbst unter Minimalabständen keine 
störungsarme Restfläche auf, wird zusätzlich durch die Integration eines 
Laichgewässers strukturell weiter eingeengt und liegt darüber hinaus im 
Einflussbereich einer konkurrierenden Infrastrukturplanung. Die ökologische Funktion 
einer Feldlerchen-Fortpflanzungsstätte kann auf dieser Fläche nicht mit der 
erforderlichen Prognosesicherheit übernommen werden. Der artenschutzrechtlich 
erforderliche Wirksamkeits- und Prognosenachweis der CEF-Maßnahme ist für die 
Teilfläche C2B nicht erbracht. 

6.3.2.19 Einzelflächenbewertung der CEF-Teilfläche C2C 

Die Teilfläche C2C ist als langgestreckter, ca. 10 m breiter und etwa 215–230 m 
langer Krautstreifen innerhalb intensiv genutzter Ackerflächen vorgesehen. Nach 
Planung sollen innerhalb dieses linearen Streifens zwei Feldlerchenreviere 
kompensiert werden. Bereits die Geometrie der Maßnahme zeigt, dass kein flächiger, 
störungsarmer Revierkernraum geschaffen wird, sondern lediglich ein schmaler 
Habitatkorridor mit ausgeprägter Randbeeinflussung. 

Westlich grenzt unmittelbar die stark befahrene Landesstraße L 3040 an. Entlang der 
Straße besteht eine ausgeprägte Baumreihe, die eine deutliche vertikale 
Strukturwirkung entfaltet. Neben der dauerhaften akustischen und optischen 
Verkehrsbelastung ist daher zusätzlich von einer kulissenwirksamen Barriere 
auszugehen. Östlich verläuft unmittelbar angrenzend die Regionalpark-Rhein-Main-
Route auf einem befestigten Feldweg, der regelmäßig durch Radfahrer und 
Spaziergänger genutzt wird. Auch hier ist von einer kontinuierlichen Störwirkung 
auszugehen. Nördlich befindet sich in einer Entfernung von ca. 72–111 m eine lineare 
Gehölzstruktur entlang eines Flurgrabens, die ebenfalls als kulissenwirksame 
Vertikalstruktur zu berücksichtigen ist. 

Bei Ansatz eines fachlich gebotenen Mindestabstandes von jeweils 100 m zur L 3040 
(einschließlich Baumreihe) sowie zur Regionalparkroute ergibt sich eine nahezu 
vollständige Überlagerung der Maßnahmenfläche durch Stör- und Kulissenwirkungen. 

Die Abstandsüberlagerung ist in Abb. 18 dargestellt. 
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Abb. 18: Schematische Abstandsüberlagerung der Teilfläche C2C 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Teilplan C und Abstandsmessung 

Nach Abzug der beidseitigen 100-m-Abstände verbleibt in Längsrichtung lediglich ein 
etwa 30–40 m langer Abschnitt außerhalb der angesetzten Störkorridore. Dieser 
Restbereich stellt keinen eigenständigen, ausreichend dimensionierten Revierkern 
dar, sondern lediglich einen schmalen Abschnitt innerhalb eines beidseitig randlich 
beeinflussten Korridors. Eine prognosesichere Ausbildung eines feldlerchentypischen 
Revierkerns mit freiem Horizont und ausreichender Flächentiefe ist unter diesen 
Bedingungen fachlich nicht ableitbar. 

Hinzu kommt, dass die Planung vorsieht, innerhalb dieses linearen Streifens zwei 
Brutpaare zu kompensieren. Die Ausbildung zweier funktionsfähiger Revierkerne 
setzt entweder eine ausreichende Flächentiefe oder eine räumliche Trennung mit 
hinreichendem Abstand voraus. Das hessische Maßnahmenblatt Feldlerche des 
Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2015) 
nennt als Orientierungswert einen Mindestabstand von etwa 200 m zwischen 
geeigneten Blüh- bzw. Brachestreifen, damit sich ihre Wirkbereiche nicht überlagern. 
Selbst bei Ansatz reduzierter 150 m wäre eine funktionale Trennung innerhalb des 
schmalen, vollständig randlich beeinflussten Streifens nicht gewährleistet. Die beiden 
vorgesehenen Kompensationsbereiche liegen nicht als eigenständige, störungsarme 
Einheiten vor, sondern innerhalb desselben linearen Korridors zwischen L 3040 und 
Regionalparkroute. 
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Die örtliche Situation verdeutlicht die strukturelle Einengung des Streifens zusätzlich. 

 
Abb. 19: Teilfläche C2C als linearer Krautstreifen im Offenland 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Die unmittelbare Nähe zur L 3040 mit straßenbegleitender Baumreihe als dominante 
Vertikalstruktur wird zusätzlich deutlich. 
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Abb. 20: L 3040 mit begleitender Baumreihe westlich der Teilfläche C2C 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass nach derzeitiger Planung auch in diesem 
Bereich eine Betroffenheit durch das Vorhaben Rhein-Main-Link nicht 
ausgeschlossen werden kann. Bauzeitliche Inanspruchnahmen oder zusätzliche 
Störwirkungen würden die ohnehin eingeschränkte Eignung weiter reduzieren. CEF-
Maßnahmen erfordern jedoch eine prognosesichere und ununterbrochene 
Funktionsfähigkeit. 

In der Gesamtbewertung ist die Teilfläche C2C aufgrund der beidseitigen 100-m-
Störkorridore, der ausgeprägten kulissenwirksamen Baumreihe entlang der L 3040, 
der unmittelbar angrenzenden Regionalparkroute, der zusätzlichen Gehölzstruktur 
am Flurgraben sowie der geringen Flächentiefe fachlich nicht geeignet, zwei 
funktionsfähige Feldlerchenreviere mit der erforderlichen Prognosesicherheit zu 
kompensieren. Ein ausreichend großer, störungsarmer Revierkern ist nicht 
vorhanden. Der artenschutzrechtlich erforderliche Wirksamkeits- und 
Prognosenachweis der CEF-Maßnahme ist für die Teilfläche C2C nicht erbracht. 
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6.3.2.20 Einzelflächenbewertung der CEF-Teilfläche C3A 

Die Maßnahmenfläche C3A liegt in einer beidseitig randlich belasteten Lage 
zwischen zwei linearen Störkorridoren. Nördlich grenzt unmittelbar die Landesstraße 
L 3040 mit motorisiertem Verkehr an. Südlich verläuft ein Abschnitt der Regionalpark-
Radroute Rhein-Main, die als überörtliche Freizeitverbindung regelmäßig genutzt 
wird. Entlang beider Nutzungen bestehen zusätzlich Baumreihen sowie begleitende 
Gehölz- und Saumstrukturen, die als Vertikalstrukturen mit Kulissen- und potenzieller 
Prädationswirkung einzustufen sind. Damit wirken sowohl verkehrsbedingte 
Störungen als auch kulissenwirksame Randstrukturen von beiden Seiten auf die 
Maßnahmenfläche ein; die Wirkungen überlagern sich kumulativ. 

Zusätzlich bestehen im unmittelbar angrenzenden Randbereich hoch aufgewachsene 
Röhricht- und Saumstrukturen, die eine deutliche vertikale Strukturwirkung entfalten 
und damit den offenen, weiträumigen Charakter der Ackerflur unterbrechen sowie die 
für die Feldlerche erforderliche visuelle Offenheit des Brutreviers einschränken. 

 
Abb. 21: Teilfläche C3A mit angrenzender L 3040 und Gehölzstrukturen 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 
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Entsprechend den im Methodik-Abschnitt dargestellten fachlichen 
Bewertungsmaßstäben wurden bei der flächenscharfen Abstandsprüfung zur 
Landesstraße sowie zum als frequentiert einzustufenden Rad- und Freizeitweg 
jeweils 100 m angesetzt (oberer Orientierungswert bei regelmäßiger Nutzung und 
kumulativer Störwirkung). Die flächenscharfe Abstandsüberlagerung ist in Abb. 22 
dargestellt. 

 
Abb. 22: Abstandsüberlagerung C3A (L 3040 und Radweg) 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Teilplan C 

Die Abstandsüberlagerung zeigt, dass sich die beidseitigen Störabstände über die 
gesamte Breite und die gesamte Länge der Maßnahmenfläche erstrecken. Ein 
störungsarmer Kernbereich verbleibt flächengeometrisch nicht. Bei einer 
Flächenlänge von nur rund 162 m ist kein ausreichend großer, störungsreduzierter 
Bereich darstellbar, innerhalb dessen ein Kraut- oder Brachestreifen mit der 
vorgesehenen Mindestlänge von 100 m außerhalb der Störzonen angeordnet werden 
könnte. Eine leitfadenkonforme, störungsarme Platzierung der Maßnahme ist damit 
nicht erreichbar. 
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Abb. 23: Regionalpark-Radweg südlich der Teilfläche C3A 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Für die Feldlerche als störungssensiblen Offenlandbrüter ist jedoch eine ausreichend 
große, kulissenarme und störungsreduzierte Revierkernfläche Voraussetzung für eine 
stabile Revierbildung. Schmale, beidseitig randlich belastete Flächenstreifen 
zwischen zwei linearen Störkorridoren mit begleitenden Gehölz- und 
Röhrichtstrukturen erfüllen diese Revierkernfunktion regelmäßig nicht. 

Hinzu kommt, dass in den vorliegenden Unterlagen keine standortbezogene 
Eignungsprüfung speziell für die Maßnahmenfläche C3A dokumentiert ist. Es fehlt 
eine nachvollziehbare flächenspezifische Bewertung der Habitatstruktur, der 
Störintensität, der Kulissenwirkung sowie der Revierkern-Eignung. Bei CEF-
Maßnahmen ist jedoch vor Festsetzung der Maßnahmenfläche fachlich zu prüfen 
und zu dokumentieren, dass die Fläche unter artspezifischen Gesichtspunkten 
grundsätzlich geeignet ist, die ökologische Funktion betroffener 
Fortpflanzungsstätten zu übernehmen. Ein entsprechender Nachweis ist für C3A 
nicht erkennbar geführt. 

In der Gesamtbewertung ist die Maßnahmenfläche C3A aufgrund der vollständigen 
Überlagerung durch Störabstandszonen, der beidseitigen linearen Randbelastung, der 
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kulissenwirksamen Gehölz- und Röhrichtstrukturen, der fehlenden störungsarmen 
Revierkernzone sowie der nicht dokumentierten standortbezogenen Eignungsprüfung 
fachlich nicht geeignet, die ökologische Funktion von Feldlerchen-
Fortpflanzungsstätten funktionssicher zu übernehmen. Der fachliche Nachweis der 
CEF-Wirksamkeit ist für die Teilfläche C3A nicht erbracht. 

6.3.2.21 Einzelflächenbewertung der CEF-Teilfläche C3B 

Für die Teilfläche C3B ist die Anlage eines Kraut- bzw. Brachestreifens zur 
Kompensation eines Feldlerchenreviers vorgesehen. Maßgeblich ist, ob unter den 
konkreten Standortbedingungen ein ausreichend dimensionierter, kulissenarmer und 
störungsreduzierter Revierkernbereich entstehen kann, der geeignet ist, die 
ökologische Funktion einer Fortpflanzungsstätte im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG ohne zeitliche Unterbrechung funktionsgleich zu gewährleisten. 

Die Fläche liegt nicht in einer großräumig offenen, strukturarmen Feldlage, sondern in 
einem durch Wegeachsen, Gehölzstrukturen und Freizeitnutzung geprägten Umfeld. 

Nördlich grenzt die Regionalpark-Radroute Rhein-Main an, ein regelmäßig 
frequentierter Freizeitweg mit begleitender Baum- und Gehölzstruktur. Im weiteren 
Verlauf befindet sich zudem die Landesstraße L 3040, wodurch eine zusätzliche 
verkehrliche Hintergrundkulisse entsteht. Die nördliche Flanke ist damit sowohl durch 
Wegefrequenz als auch durch vertikale Strukturelemente geprägt. 

Östlich verläuft entlang eines Weges eine etwa 2 m hohe, einreihige Feldhecke. Für 
sich genommen stellt diese Hecke keine geschlossene Feldgehölzstruktur dar. In der 
konkreten Situation wirkt sie jedoch als lineares Vertikalelement in Kombination mit 
der unmittelbar angrenzenden Wegeachse. Der entlang der Hecke verlaufende Weg 
dient als Zuwegung zum See und wird regelmäßig für Freizeitnutzungen, 
insbesondere durch Spaziergänger, in Anspruch genommen. Hinzu tritt im 
Hintergrund ein baumgeprägter Grundstücksrand mit deutlich höherer 
Silhouettenwirkung, der den freien Horizont zusätzlich unterbricht. Die Kulissen- und 
Störwirkung ergibt sich somit aus der Kombination von Hecke, Wegeführung und 
baumgeprägter Hintergrundkulisse und nicht allein aus der Hecke als solcher. 

Südlich schließt ein landwirtschaftlicher Feldweg an, dessen Nutzungsintensität als 
untergeordnet einzustufen ist. Gleichwohl stellt auch er eine lineare Raumkante dar. 

Zusätzlich ist innerhalb bzw. unmittelbar angrenzend an die Maßnahmenfläche die 
Anlage eines Amphibientümpels vorgesehen, wodurch eine weitere strukturwirksame 
Habitatkomponente entsteht. Darüber hinaus liegt die Fläche im Korridorbereich des 
geplanten Rhein-Main-Link-Vorhabens. Bauzeitliche Eingriffe, Bodenöffnungen, 
Verdichtungen oder temporäre Nutzungen im Trassenbereich sind daher nicht 
auszuschließen. CEF-Maßnahmen müssen jedoch dauerhaft verfügbar und unter den 
zukünftigen Planbedingungen prognosesicher wirksam sein. 
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In der Gesamtbetrachtung ist die Fläche mehrseitig von Kulissen- und Störstrukturen 
beeinflusst; die Wirkungen treten kumulativ auf. 

 
Abb. 24: Teilfläche C3B mit Regionalpark-Radroute und Gehölzstrukturen 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 
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Abb. 25: Östlicher Randbereich C3B mit Feldhecke und Weg 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Im Rahmen der flächenscharfen Abstandsprüfung wurden entsprechend der 
Bewertungsmethodik 100 m zur Regionalpark-Radroute als regelmäßig frequentierter 
Freizeitweg angesetzt. Für den östlich verlaufenden Weg mit begleitender einreihiger 
Feldhecke wurde ebenfalls ein Abstand von 100 m zugrunde gelegt. Maßgeblich 
hierfür ist nicht allein die Heckenhöhe, sondern die kombinierte Wirkung aus 
Wegefrequentierung (Zuwegung zum See), linearer Vertikalstruktur sowie der im 
Hintergrund wirksamen baumgeprägten Grundstückskulisse. Zum südlichen 
landwirtschaftlichen Feldweg mit untergeordneter Nutzungsfrequenz wurde der 
untere Orientierungswert von 50 m angesetzt. Die Abstandsüberlagerung ist in Abb. 
26 dargestellt. 
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Abb. 26: Schematische Abstandsüberlagerung der Teilfläche C3B 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Teilplan C 

Die Abstandsüberlagerung zeigt, dass die angesetzten Kulissen- und Störabstände 
weite Teile der Maßnahmenfläche erfassen. Ein ausreichend dimensionierter, 
störungsarmer Kernbereich mit freiem Horizont ist flächengeometrisch nicht 
darstellbar. Selbst bei vorsichtiger Anwendung der unteren Abstandswerte verbleibt 
lediglich ein schmaler Restbereich, der weder die erforderliche Mindestlänge von 100 
m noch eine funktional eigenständige Revierkernzone ausbilden kann. 

Im Teilplan ist verbindlich festgesetzt, dass Kraut- bzw. Brachestreifen eine 
Mindestfläche von 1.000 m², eine Mindestlänge von 100 m sowie eine Mindestbreite 
von 10 m aufweisen müssen. Der rechnerisch verbleibende Restbereich 
unterschreitet diese Maßvorgaben deutlich. Die Unterschreitung betrifft nicht 
lediglich Randbereiche, sondern den potenziellen Revierkern selbst. Die verbindlich 
festgesetzten Maßvorgaben sind auf der Teilfläche C3B flächengeometrisch nicht 
umsetzbar. 

Die zusätzlich geplante Anlage eines Amphibientümpels führt zu weiterer 
struktureller Verdichtung innerhalb der Fläche. Strukturreiche Feuchtbiotope mit 
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begleitender Vegetationsentwicklung stehen dem Offenlandanspruch der Feldlerche 
regelmäßig entgegen und können erhöhte Prädationsrisiken mit sich bringen. Es 
entsteht ein artenschutzfachlicher Zielkonflikt zwischen Amphibienförderung und 
Feldlerchen-CEF. 

In den vorliegenden Unterlagen ist zudem keine eigenständige standortbezogene 
Eignungsprüfung speziell für die Teilfläche C3B dokumentiert. Eine nachvollziehbare 
flächenspezifische Bewertung der Habitatqualität, der Revierkern-Eignung und der 
kumulativen Störungsintensität ist nicht erkennbar geführt. 

In der Gesamtbewertung ist die Maßnahmenfläche C3B aufgrund der mehrseitigen 
Kulissen- und Störwirkung, der weitgehenden Abstandsüberlagerung, der fehlenden 
Ausbildung eines ausreichend dimensionierten Revierkerns, der deutlichen 
Unterschreitung der verbindlichen Maßvorgaben sowie der zusätzlichen 
Prognoseunsicherheit durch die Lage im Trassenkorridor fachlich nicht geeignet, die 
ökologische Funktion einer Feldlerchen-Fortpflanzungsstätte funktionssicher zu 
gewährleisten. Der fachliche Nachweis der CEF-Wirksamkeit ist für die Teilfläche C3B 
nicht erbracht. 

6.3.2.22 Einzelflächenbewertung der CEF-Teilfläche C3C 

Die Teilfläche C3C liegt bandförmig entlang eines landwirtschaftlich genutzten 
Schlages und umfasst ein etwa 157 m langes Flurstück. Vorgesehen ist die Anlage 
eines mindestens 100 m langen und 10 m breiten Krautstreifens zur Kompensation 
eines Feldlerchenreviers. Maßgeblich ist, ob unter den konkreten 
Standortbedingungen ein ausreichend dimensionierter, kulissenarmer und 
störungsreduzierter Revierkernbereich entstehen kann, der geeignet ist, die 
ökologische Funktion einer Fortpflanzungsstätte im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG ohne zeitliche Unterbrechung funktionsgleich zu sichern. 

Die Fläche ist mehrseitig von Wegen und randlichen Strukturen umgeben. Nördlich 
verläuft ein Feldweg. Östlich grenzt eine etwa 2 m hohe, einreihige Feldhecke an; 
unmittelbar daneben verläuft ein weiterer Feldweg. Dieser Weg wird nicht 
ausschließlich landwirtschaftlich genutzt, sondern regelmäßig von Spaziergängern – 
teils mit Hunden – sowie von Reitern des benachbarten Reiterhofes in Richtung See 
frequentiert. Südwestlich schließen Einzelbäume sowie Brombeer- und 
Saumstrukturen an; entlang dieser Gehölzpunkte verläuft ein unbefestigter Weg zum 
See. Westlich grenzt eine Pferdekoppel mit einfachem Drahtzaun an. Der Zaun selbst 
entfaltet keine relevante Vertikalwirkung. Der Krautstreifen liegt jedoch unmittelbar 
angrenzend an diese Nutzung, sodass kein nennenswerter Innenabstand entsteht. 

Die Fläche ist damit nicht von einer großräumig offenen Ackerflur umgeben, sondern 
wird von mehreren Seiten durch Wege und randliche Strukturen eingefasst. Der freie 
Horizont ist eingeschränkt; eine ausgeprägte kulissenarme Offenlage liegt nicht vor. 
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Abb. 27: Östlicher Randbereich C3C mit Feldhecke und Weg 
Quelle: eigene Aufnahme vom 15.02.2026 
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Abb. 28: Teilfläche C3C mit angrenzender Pferdekoppel und Gehölzstrukturen 
Quelle: eigene Aufnahme vom 27.02.2026 

Unter Anwendung der in der Bewertungsmethodik dargestellten 
Orientierungsabstände wurde die Rand- und Störwirkung differenziert berücksichtigt. 
Für den nördlich verlaufenden Feldweg wurde aufgrund der erkennbar überwiegend 
landwirtschaftlichen Nutzung der untere Abstandswert von ca. 50 m angesetzt. Für 
den östlich angrenzenden Weg hingegen, der regelmäßig durch Freizeitnutzungen 
(Spaziergänger, Hunde, Reiter) frequentiert wird, wurde der obere Abstandskorridor 
zugrunde gelegt. Die südwestlichen Gehölzstrukturen mit begleitendem Weg wurden 
entsprechend ihrer kulissenwirksamen Ausprägung ebenfalls in die 
Überlagerungsanalyse einbezogen. 

Trotz dieser differenzierten und zurückhaltenden Bewertung überlagern sich die 
Rand- und Störwirkungen innerhalb der lediglich 10 m breiten Streifenfläche nahezu 
vollständig. Selbst bei vorsichtiger Anwendung der unteren bis mittleren 
Abstandswerte verbleibt rechnerisch lediglich ein etwa 7 m breiter und ca. 60 m 
langer Restbereich außerhalb der stärksten Randüberlagerung. Dieser umfasst rund 
420 m² und ist weiterhin beidseitig randbeeinflusst. Ein eigenständiger, 
störungsarmer Revierkernbereich mit ausreichender räumlicher Tiefe entsteht unter 
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diesen Bedingungen nicht. Selbst bei weiterer Reduzierung einzelner Abstandswerte 
würde sich aufgrund der geringen Gesamtbreite von lediglich 10 m kein ausreichend 
dimensionierter Innenbereich ausbilden. 

 
Abb. 29: Schematische Abstandsüberlagerung der Teilfläche C3C 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Teilplan C 

Hinzu kommt, dass im Teilplan verbindlich festgesetzt ist, dass Krautstreifen eine 
Mindestfläche von 1.000 m², eine Mindestlänge von 100 m sowie eine Mindestbreite 
von 10 m aufweisen müssen. Der rechnerisch verbleibende Restbereich von etwa 420 
m² unterschreitet diese Maßvorgaben deutlich. Die erforderliche Mindestfläche wird 
weniger als zur Hälfte erreicht; auch die festgesetzte Mindestlänge von 100 m ist 
innerhalb des verbleibenden Bereichs nicht darstellbar. Die Unterschreitung betrifft 
nicht lediglich Randbereiche, sondern den potenziellen Revierkern selbst. Die 
planungsrechtlich vorgegebenen Parameter sind auf der Teilfläche C3C bei 
realistischer Berücksichtigung der Rand- und Störwirkungen flächengeometrisch 
nicht einhaltbar. 
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Darüber hinaus beträgt der Abstand zur benachbarten Maßnahmenfläche C2C 
weniger als 70 m. Nach dem hessischen Maßnahmenblatt Feldlerche des 
Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2015) wird 
als fachlicher Orientierungswert ein Abstand von regelmäßig 200 m zwischen 
unterschiedlichen Blüh- bzw. Brachestreifen benannt, um eine Überlagerung der 
Randeffekte zu vermeiden und eine eigenständige Revierkernbildung zu ermöglichen. 
Der hier vorliegende Abstand unterschreitet diesen Wert erheblich, sodass eine 
unabhängige Revierfunktion der Fläche C3C auch im Verhältnis zu C2C nicht 
plausibel erscheint. 

Zusätzlich ist innerhalb der Fläche die Anlage eines Amphibientümpels vorgesehen. 
Gewässerstrukturen mit begleitender Vegetationsentwicklung führen zu einer 
weiteren strukturellen Verdichtung innerhalb des ohnehin nur 10 m breiten Streifens 
und stehen dem Erfordernis einer möglichst offenen, kulissenarmen Feldflur 
entgegen. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher artenschutzfachlicher Zielkonflikt. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Teilfläche C3C in einem Korridor liegt, in 
dem die Trasse des Rhein-Main-Link verlegt werden soll. Damit ist jedenfalls nicht 
auszuschließen, dass die Fläche durch bauzeitliche Inanspruchnahmen, 
Baustellenverkehr, Zuwegungen oder weitere baubedingte Störwirkungen betroffen 
wird. CEF-Maßnahmen müssen jedoch dauerhaft verfügbar und unter den 
zukünftigen Planbedingungen prognosesicher wirksam sein. Eine zusätzliche 
Drittplanung mit potenziellen Eingriffen und Störungen erhöht das Prognoserisiko 
und steht dem Erfordernis einer kontinuierlichen Funktionssicherung ohne zeitliche 
Unterbrechung entgegen. 

In der Gesamtbetrachtung ist die Teilfläche C3C aufgrund der mehrseitigen Rand- 
und Störbeeinflussung, der fehlenden Ausbildung eines ausreichend dimensionierten 
Revierkerns, der deutlichen Unterschreitung der verbindlichen Maßvorgaben, des 
erheblich zu geringen Abstandes zur benachbarten Maßnahmenfläche sowie der 
zusätzlichen Prognoseunsicherheit durch die Rhein-Main-Link-Trassenplanung nicht 
geeignet, die ökologische Funktion einer Feldlerchen-Fortpflanzungsstätte im Sinne 
des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG funktionsgleich und prognosesicher zu 
gewährleisten. Der fachliche Nachweis der CEF-Wirksamkeit ist für die Teilfläche C3C 
nicht erbracht. 

Die Problematik einer unzureichend abgestimmten Maßnahmenkonzeption zeigt sich 
auch im Kontext weiterer Offenlandarten sowie der allgemeinen Brutvogelbewertung. 

Übergreifend zeigt sich, dass auf keiner der im vorliegenden Abschnitt geprüften CEF-
Teilflächen ein ausreichend dimensionierter, kulissenarmer und störungsreduzierter 
Revierkernbereich ausgebildet werden kann. Die flächenbezogenen Defizite betreffen 
sowohl die Lage im Raum als auch die Einhaltung der fachlich erforderlichen 
Abstandskriterien und der im Teilplan festgesetzten Mindestparameter. In der 
Gesamtschau ist damit festzustellen, dass das vorliegende CEF-Konzept für die 
Feldlerche flächenübergreifend keine prognosesichere Funktionssicherung 
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gewährleistet. Der fachliche Nachweis der Wirksamkeit der vorgesehenen 
Maßnahmen ist insgesamt nicht erbracht. 

6.3.2.23 Gesamtbewertung 

Auch im Hinblick auf die Feldlerche weist die Planung durchgreifende Defizite in der 
artenschutzrechtlichen Konfliktbewältigung auf. 

Zwar wird ein Maßnahmenkonzept in Form von CEF-Maßnahmen (Krautstreifen) 
vorgesehen, dieses genügt jedoch weder in seiner Dimensionierung noch in seiner 
räumlichen und funktionalen Ausgestaltung den fachlichen und rechtlichen 
Anforderungen. Die tatsächlich verbindlich gesicherte Maßnahmenfläche steht in 
einem deutlichen Missverhältnis zum angenommenen Kompensationsbedarf im 
Wirkraum. 

Hinzu kommt, dass die Maßnahmen nicht als zusammenhängender, dauerhaft 
störungsarmer Offenlandraum gesichert sind, sondern als rotierendes Streifensystem 
mit teilweise unbestimmten Lageparametern ausgestaltet werden. Die Verwendung 
unbestimmter Vorgaben („vorzugsweise“, „ca.“) genügt den Anforderungen an die 
Prognosesicherheit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen nicht. 

Zudem werden zentrale Wirkfaktoren – insbesondere Kulissenwirkungen, 
Einkesselungseffekte sowie Störwirkungen durch angrenzende Nutzungen – nicht 
hinreichend berücksichtigt. Auch fehlt ein belastbarer standortbezogener 
Eignungsnachweis der vorgesehenen Maßnahmenflächen. Ein verbindliches 
Monitoring- und Nachsteuerungssystem ist nicht erkennbar. 

In der Gesamtschau ist nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewährleistet, dass die 
ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen 
Zusammenhang erhalten bleibt. Die Voraussetzungen des § 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG sind damit nicht erfüllt. 

Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann daher 
nicht ausgeschlossen werden. Die artenschutzrechtliche Konfliktbewältigung ist 
nicht tragfähig. 

Es liegt ein erhebliches Abwägungsdefizit vor. Eine abwägungsfehlerfreie 
Entscheidung über den Bebauungsplan ist auch insoweit nicht möglich. 

6.3.3 Gartenschläfer (Eliomys quercinus) 

Der Gartenschläfer ist im Raum Bauschheim mit hoher Wahrscheinlichkeit verbreitet 
und im Wirkraum des Vorhabens durch eigene Nachweise sowie zahlreiche 
Fundmeldungen belegt. Die vorliegenden Unterlagen enthalten jedoch keine 
methodisch belastbare und räumlich nachvollziehbare Ermittlung dieser Art. 
Angesichts der Größe und Wirkintensität des Vorhabens ist eine auf Teilaspekte 
beschränkte Betrachtung nicht ausreichend. Damit ergeben sich erhebliche 
Ermittlungs- und Bewertungsdefizite. 
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6.3.3.1 Vorkommenswahrscheinlichkeit und Ausgangslage 

Der Gartenschläfer ist bundesweit stark rückläufig, nach 
Bundesnaturschutzgesetz/Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und 
gilt als stark gefährdet. Darüber hinaus wird er als Verantwortungsart Deutschlands 
eingeordnet, sodass eine besondere naturschutzfachliche Bedeutung anzunehmen 
ist. Daraus folgt, dass im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren eine 
besonders sorgfältige, vorsorgeorientierte Berücksichtigung erforderlich ist. Auch 
wenn der Gartenschläfer nicht wie die Haselmaus in FFH-Anhang IV geführt wird, 
darf er im Verfahren nicht faktisch ausgeblendet werden; vielmehr muss eine 
artenschutzrechtliche Bewertung in einer Tiefe erfolgen, die geeignet ist, Konflikte zu 
erkennen, vermeidbar zu machen und – wo erforderlich – wirksame Maßnahmen zu 
entwickeln. Für ein Vorhaben dieser Größe und Wirkungstiefe ist ein pauschaler 
Negativschluss („keine Bedeutung“) ohne methodisch belastbare und prüffähige 
Grundlage nicht tragfähig und als Grundlage der planerischen Abwägung nicht 
ausreichend. 

Zunächst ist festzustellen, dass Bauschheim insgesamt als 
Vorkommensschwerpunkt des Gartenschläfers zu bewerten ist. Die öffentlich 
zugänglichen Nachweise aus dem Meldeportal „Spurensuche Gartenschläfer“ des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) dokumentieren im 
Zeitraum 2019 bis 2024 zahlreiche Fundmeldungen im gesamten Siedlungsgebiet. 
Diese Meldungen stellen nicht nur vereinzelte Zufallsfunde dar, sondern zeigen 
räumliche Häufungen und Verteilungen, die auf ein dauerhaftes lokales Vorkommen 
bzw. ein Netz miteinander verbundener Teilvorkommen schließen lassen. 
Entscheidend ist dabei, dass diese Meldedaten konkret im Ortsgebiet Bauschheim 
liegen und nicht lediglich im weiteren regionalen Umfeld. Damit ist die Ausgangslage 
im Sinne einer hohen Vorkommenswahrscheinlichkeit qualitativ anders zu bewerten 
als in Gebieten ohne dokumentierte Vorkommen. In einem solchen Hotspot-Kontext 
ist eine Annahme fehlender Betroffenheit nur dann fachlich vertretbar, wenn eine 
hinreichend methodisch geeignete Ermittlung mit hoher Nachweissicherheit und 
nachvollziehbarer räumlicher Abdeckung erfolgt. Genau dies ist nach derzeitigem 
Stand nicht erkennbar. 



 

88 
 

 
Abb. 30: Gartenschläfer-Nachweise in Bauschheim; Baugebiet rot markiert 
Quelle: Meldeportal „Spurensuche Gartenschläfer“ (BUND), eigene Darstellung 

6.3.3.2 Eigene Nachweise im Wirkraum 

Ergänzend zu den Meldedaten liegen konkrete Hinweise und Nachweise aus dem 
unmittelbaren Wirkraum des Vorhabens vor. Direkt am Siedlungsrand angrenzend an 
den Eingriffsbereich wurden Gartenschläfer im Gartenbereich beobachtet und 
fotografisch dokumentiert; die Fotodokumentation (vgl. Abb. 31 und Abb. 32) zeigt 
eindeutig Tiere mit typischer Gesichtsmaske, Körperform und Fellzeichnung. Damit 
liegt ein belastbarer Individuennachweis im unmittelbaren Nahbereich des 
Plangebiets bzw. unmittelbar angrenzend an den Eingriffsraum vor. 
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Abb. 31: Gartenschläfer am Siedlungsrand; 
Fotobeleg (Beispiel 1) 
Quelle: eigene Aufnahme vom 19.06.2022 

Abb. 32: Gartenschläfer am Siedlungsrand; 
Fotobeleg (Beispiel 2) 
Quelle: eigene Aufnahme vom 17.01.2021 

Darüber hinaus wurden Gartenschläfer im Bereich des zukünftigen Baugebiets im 
Rahmen eigener Beobachtungen mittels Wärmebildgerät in Gehölzstrukturen 
festgestellt, u. a. in der Streuobstreihe innerhalb des geplanten Wohngebietes. 
Ergänzend wurden Gartenschläfer im Wirkraum der Planung auch akustisch 
wahrgenommen und verortet, insbesondere im Bereich Rosenhof. Diese Kombination 
aus Fotobelegen im direkten Siedlungsrandbereich sowie Beobachtungen mittels 
Wärmebildgerät und akustischer Wahrnehmung/Verortung im Eingriffs- und 
Wirkraum stellt ein Bündel konkreter Hinweise dar, das in einem 
artenschutzrechtlichen Kontext zwingend zu berücksichtigen ist. Auch wenn diese 
Nachweise nicht im Rahmen einer Gutachtererhebung erhoben wurden, besitzen sie 
eine hohe naturschutzfachliche Relevanz und sind als neue umweltbezogene 
Informationen in die Abwägung einzustellen. Sie verdeutlichen, dass die Art im 
betroffenen Raum präsent ist und dass das Plangebiet sowie das 
Siedlungsrandumfeld Teil eines funktionalen Lebensraumnetzes des Gartenschläfers 
sein kann. 
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6.3.3.3 Habitatstruktur und Wirkraum 

Die Planung umfasst eine Flächeninanspruchnahme bzw. Versiegelung in der 
Größenordnung von ca. 65 ha und ist damit nicht als punktueller Eingriff zu bewerten, 
sondern als großräumige Veränderung von Landschaftsstruktur und 
Funktionszusammenhängen im Übergangsbereich zwischen Siedlung, Gärten, 
Gehölz- und Saumstrukturen sowie offener Feldflur. Auch wenn große Teile des 
Plangebiets aus offenen Ackerflächen bestehen, konzentrieren sich für den 
Gartenschläfer relevante Lebensraum- und Vernetzungsstrukturen typischerweise im 
Siedlungsrandbereich, insbesondere in strukturreichen Gärten, Hecken, Gehölzen, 
Säumen und Ruderalbereichen sowie in potenziellen Quartierstrukturen an Gebäuden. 

Entscheidend ist nicht allein die Existenz einzelner Strukturen, sondern deren 
funktionale Vernetzung und Durchgängigkeit. Gerade diese Durchgängigkeit wird 
durch großräumige Bebauung, neue Straßen und Verkehrsflächen, Barrierewirkungen, 
Lichtemissionen sowie durch Änderungen der Störkulisse und des Mikroklimas 
typischerweise erheblich beeinträchtigt. Derartige Wirkpfade sind bei 
strukturgebundenen und nachtaktiven Arten wie dem Gartenschläfer von zentraler 
Bedeutung und müssen artbezogen und räumlich-funktional in die Planung 
eingestellt werden; dies ist nach derzeitigem Stand nicht ausreichend erfolgt. 

6.3.3.4 Methodische Defizite der Erfassung 

Hinzu kommt, dass die besondere Nachweisschwierigkeit des Gartenschläfers in der 
vorliegenden Bewertung nicht hinreichend berücksichtigt wird. Der aktuelle Leitfaden 
„Spurensuche Gartenschläfer – Handbuch zum Schutz der Tierart“ von Büchner et al. 
(2024) verdeutlicht, dass belastbare Nachweise im Rahmen bundesweiter 
Monitoring- und Schutzprojekte regelmäßig nur durch einen Methodenmix und hohe 
Kontrolldichten erzielt werden (u. a. Meldestellen-Validierung, Spurtunnel, 
Wildtierkameras, Nistkastenprogramme, genetische Proben) und dass 
Einzelnachweise bzw. Negativbefunde ohne entsprechende Methodik nur 
eingeschränkt aussagekräftig sind. Daraus folgt, dass ein Negativbefund („keine 
Hinweise“) bei dieser Art nur dann als belastbar gelten kann, wenn das 
Erhebungsdesign geeignet ist, Falsch-Negative mit vertretbarer Wahrscheinlichkeit 
auszuschließen. Werden hingegen aus methodisch schmalen Erhebungen 
weitreichende Schlussfolgerungen gezogen, ist dies fachlich nicht belastbar. 

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die ergänzende Erfassung 2025 (vgl. 
Anlage 7l) kritisch zu bewerten. Dort wird ausgeführt, dass am 15.04.2025 insgesamt 
fünf Kobel für die Erfassung von Schläfern ausgebracht wurden. In diesem 
Zusammenhang heißt es ausdrücklich: „Die Lage der Kobel kann der Karte 1 
entnommen werden.“ Diese Karte 1 liegt den ausgelegten Unterlagen jedoch nicht bei 
bzw. ist nicht auffindbar. Damit ist weder die räumliche Lage der Kobelstandorte 
nachvollziehbar noch überprüfbar, ob diese repräsentativ verteilt waren. Gerade bei 
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einem Negativschluss ist eine lückenlose räumliche Dokumentation zwingend; fehlt 
diese, ist die Erhebung nicht prüffähig. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich die Kartierung offenbar auf ausgewählte 
Teilbereiche beschränkt hat, während weitere potenziell geeignete Habitatstrukturen 
im Plangebiet und dessen Randbereichen nicht nachvollziehbar erfasst wurden. 
Hierzu zählen insbesondere strukturreiche Gehölz- und Saumstrukturen sowie dichte 
Gehölzbestände, die als Deckungs- und Vernetzungsstrukturen für den 
Gartenschläfer geeignet sein können. 

In diesem Zusammenhang ist besonders relevant, dass ein solcher strukturreicher 
Gehölz- und Saumstreifen im Plangebiet zwischenzeitlich gefällt wurde; die 
Wurzelstöcke verblieben im Boden. Aus den vorliegenden Unterlagen ist nicht 
ersichtlich, ob dieser Bereich vor der Fällung einer eigenständigen, nachvollziehbaren 
artenschutzfachlichen Untersuchung unterzogen wurde. 

Damit besteht die Möglichkeit, dass potenziell relevante Habitat- und 
Vernetzungsstrukturen ohne vorherige fachliche Bewertung beseitigt wurden. Dies 
verstärkt das bestehende Ermittlungsdefizit zusätzlich. 

Ein vergleichbares Vorgehen wurde bereits im Zusammenhang mit der Zauneidechse 
festgestellt, bei der ebenfalls geeignete Habitatstrukturen außerhalb der kartierten 
Flächen lagen. Dies unterstreicht, dass die Erfassung insgesamt nicht den gesamten 
funktionalen Lebensraum berücksichtigt. 

Darüber hinaus enthält die Dokumentation der Kontrolltermine eine offenkundige 
Unstimmigkeit (Kontrolltermin „02.09.2024“ im Untersuchungsjahr 2025). Dieser 
Fehler berührt die Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung der Dokumentation. 
Aus dem Nichtbesatz der Kobel wird sodann geschlossen, der Streuobstbestand 
habe „keine Bedeutung“ für den Gartenschläfer. Diese Schlussfolgerung ist fachlich 
nicht belastbar. Kobel stellen lediglich ein ergänzendes Quartierangebot dar; ein 
Nichtbesatz erlaubt keinen Rückschluss auf das tatsächliche Vorkommen oder die 
Nutzung eines Gebiets. In einem strukturreichen Raum mit zahlreichen 
Alternativquartieren ist diese Methode als alleinige Grundlage für einen 
Negativschluss ungeeignet. 

6.3.3.5 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Das Risiko artenschutzrechtlicher Konflikte wird durch Größe und Wirkintensität des 
Vorhabens zusätzlich verschärft. Bereits während der Bauphase besteht bei der 
Entfernung strukturreicher Bereiche ohne vorherige Kontrolle das Risiko direkter 
Individuenverluste. In der Nutzungsphase ist vor allem mit dauerhaften 
Funktionsverlusten durch Versiegelung, Entwertung von Deckungs- und 
Korridorstrukturen, Zerschneidung sowie insbesondere mit erheblichen 
Lichtwirkungen zu rechnen. 
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Eine großräumige Neubebauung am Siedlungsrand führt regelmäßig zu einer 
deutlichen Zunahme künstlicher Beleuchtung (Straßen, Wege, Gärten, Fassaden). 
Dies kann für nachtaktive Arten wie den Gartenschläfer Vernetzungsräume dauerhaft 
entwerten, Bewegungsachsen unterbrechen und Prädationsrisiken erhöhen. Diese 
Wirkpfade sind artbezogen zu berücksichtigen und mit verbindlichen Vorgaben zu 
minimieren. 

6.3.3.6 Erforderliche Nachermittlungen und Maßnahmen 

Vor diesem Hintergrund ist die artenschutzrechtliche Bewertung zum Gartenschläfer 
im Verfahren nachzubessern. Erforderlich ist eine methodisch belastbare Prüfung der 
im Wirkraum vorhandenen potenziellen Habitat- und Vernetzungsstrukturen, 
insbesondere in den siedlungsnahen Randbereichen. Hierzu sind geeignete 
Nachweismethoden im Methodenmix einzusetzen (z. B. Spurtunnel, Fotofallen, 
strukturbezogene Quartierprüfung). 

Zudem müssen die Kartierungen vollständig und räumlich nachvollziehbar 
dokumentiert werden; hierzu gehört insbesondere die Nachreichung der im 
Gutachten benannten „Karte 1“. Weiterhin sind vorsorgeorientierte Vermeidungs- und 
Schutzmaßnahmen festzusetzen, insbesondere Baufeldkontrollen, 
Bauzeitenregelungen, Sicherung von Randstrukturen sowie ein verbindliches 
Lichtkonzept. 

6.3.3.7 Gesamtbewertung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für den Raum Bauschheim zahlreiche 
Fundmeldungen vorliegen und zusätzlich konkrete Nachweise im Wirkraum des 
Vorhabens bestehen. Angesichts dieser Ausgangslage ist es fachlich nicht 
hinreichend begründet, den Gartenschläfer im Verfahren auf Grundlage 
unzureichender und nicht prüffähiger Erhebungen als unbeachtlich zu behandeln. 

Damit bestehen erhebliche Ermittlungs- und Bewertungsdefizite. Eine Betroffenheit 
des Gartenschläfers kann auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Ohne belastbare Nachermittlungen, vollständige Unterlagen 
und verbindliche Vermeidungsmaßnahmen ist nicht sichergestellt, dass die Belange 
des besonderen Artenschutzes in der planerischen Abwägung ordnungsgemäß 
berücksichtigt werden. 

6.3.4 Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

Die Mehlschwalbe ist im Ortsteil Bauschheim mit einer großen, räumlich 
konzentrierten Brutpopulation vertreten, deren Schwerpunkt unmittelbar am östlichen 
Ortsrand im Nahbereich des Plangebiets liegt. Aufgrund ihrer engen Bindung an 
erreichbare Nahrungshabitate im Offenland kann das Vorhaben zu einer funktionalen 
Entwertung bestehender Fortpflanzungsstätten führen. 
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In den vorliegenden Unterlagen wird dieser Wirkzusammenhang grundsätzlich 
erkannt und beschrieben. Die Ableitung geeigneter und funktionssicherer 
Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte ist jedoch nicht 
hinreichend nachvollziehbar belegt. 

6.3.4.1 Bestandssituation und Bedeutung 

Im Umweltbericht zur zweiten Offenlage (vgl. Anlage 6) wird die Mehlschwalbe im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans als Nahrungsgast geführt. Gleichzeitig wird 
dort ausdrücklich ausgeführt, dass die Mehlschwalbe im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung einer Einzelartprüfung unterzogen werde. Darüber 
hinaus wird im Umweltbericht angegeben, dass im Bebauungsplan die Installation 
von entsprechenden Schwalbenhäusern festgesetzt wird. 

Damit wird deutlich, dass die Mehlschwalbe im vorliegenden Verfahren als 
planungsrelevante Art zu behandeln ist, deren Funktionsräume durch das Vorhaben 
erheblich betroffen sein können. 

Für den Ortsteil Bauschheim liegen flächendeckende Bestandsdaten aus den 
Mehlschwalbenkartierungen 2024 und 2025 vor, die vom Natur- und 
Vogelschutzverein Bauschheim (NVB) erhoben wurden (Natur- und 
Vogelschutzverein Bauschheim, 2024; 2025). Im Jahr 2024 wurden insgesamt 284 
Nester dokumentiert und 110 Brutpaare nachgewiesen. 

Dabei konnte ein eindeutiger Schwerpunkt am östlichen Ortsrand in unmittelbarer 
Nähe zur Eselswiese festgestellt werden: 68 Brutpaare brüten nachweislich direkt im 
Nahbereich der Eselswiese, insbesondere in den Straßenzügen Im Grundsee, Allgäuer 
Straße und Tiroler Straße. Dieser Bereich beherbergt damit 62 % der 
Gesamtpopulation in Bauschheim. 



 

94 
 

 
Abb. 33: Mehlschwalbenkolonie am östlichen Ortsrand Bauschheim (Blumenweg) 
Quelle: eigene Aufnahme vom 29.07.2024 

Die Kartierungsergebnisse wurden an die Staatliche Vogelschutzwarte übermittelt 
und dort in die behördlichen Datengrundlagen übernommen. Damit handelt es sich 
um fachlich belastbare, behördlich verfügbare Datengrundlagen, die im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Bewertung zu berücksichtigen sind. 

6.3.4.2 Funktionsraum und Wirkzusammenhang 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durch NaturProfil (vgl. Anlage 7m) 
weist zutreffend darauf hin, dass nicht klassische Störungen an den Niststätten das 
Hauptproblem darstellen, sondern der Verlust erreichbarer Nahrungshabitate. 

NaturProfil führt aus, dass nach Realisierung des Baugebietes eine ausreichende 
Erreichbarkeit geeigneter Offenlandflächen insbesondere für Brutpaare am östlichen 
Ortsrand möglicherweise nicht mehr gegeben ist; hiervon könnten mehr als 50 % der 
Brutpaare betroffen sein. In diesem Zusammenhang wird eine Aufgabe von 
Niststätten mit der Folge einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen 
Population – mithin eine erhebliche Störung im Sinne des § 44 BNatSchG – 
ausdrücklich als möglich benannt. 
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Der artenschutzrechtliche Konflikt ergibt sich daher nicht daraus, dass Nester im 
Plangebiet zerstört würden, sondern aus der Gefahr einer funktionalen Entwertung 
der Fortpflanzungsstätten infolge des Verlustes des Funktionsraums. 

Die Mehlschwalbe ist ein kolonial brütender Gebäudebrüter, dessen 
Fortpflanzungsstätten als ökologische Funktionseinheit nur dann erhalten bleiben, 
wenn im erreichbaren Umfeld ausreichend Nahrungshabitate sowie – falls 
erforderlich – Nistmaterialstellen vorhanden sind. In den Kartierungen wird hierzu 
ausgeführt, dass die Nahrungssuche in einem Radius von durchschnittlich ca. 500 m 
um die Neststandorte erfolgt und umliegende Äcker und Grünlandflächen ein 
essenzielles Nahrungshabitat darstellen; zudem wird die Bedeutung des Zugangs zu 
Baumaterial hervorgehoben (Lehmtransport typischerweise nur in einem Radius von 
ca. 300 m möglich). 

 
Abb. 34: Mehlschwalben bei der Lehmentnahme im Bereich Eselswiese 
Quelle: eigene Aufnahme vom 22.05.2022 

Wenn im Zuge der Planung die Offenlandflächen dieses Funktionsraums überbaut 
bzw. in ihrer Eignung stark reduziert werden, besteht deshalb die reale Gefahr, dass 
die Brutkolonien am östlichen Ortsrand (Im Grundsee / Tiroler Straße / Allgäuer 
Straße) langfristig aufgegeben werden, weil die Nahrungsgrundlage nicht mehr 
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erreichbar ist. Dies betrifft gerade den nachgewiesenen Schwerpunktbereich und 
damit den überwiegenden Anteil der lokalen Population. 

6.3.4.3 Bewertung der vorliegenden Unterlagen 

Positiv ist zu bewerten, dass der Bebauungsplan zwei Schwalbenhäuser verbindlich 
festsetzt. In den textlichen Festsetzungen ist geregelt, dass in der öffentlichen 
Grünfläche „Parkanlage“ sowie in der Fläche „Sanddüne“ jeweils ein Schwalbenhaus 
mit mindestens 40 künstlichen Nestern aufzustellen und dauerhaft zu unterhalten ist; 
zudem ist eine Mindesthöhe von 5,0 m vorgesehen. In der Planzeichnung ist ein 
Schwalbenhausstandort zeichnerisch eingetragen. 

Diese Festsetzung ist jedoch nicht ausreichend, um den artenschutzrechtlichen 
Konflikt sicher zu lösen, solange nicht nachgewiesen und planerisch abgesichert 
wird, dass die Brutpaare des Bestandskerns diese Ersatzstandorte tatsächlich 
annehmen können. 

Zwar sollen die Schwalbenhaustürme in Richtung Feld positioniert werden; sie liegen 
jedoch in erheblicher Entfernung zu den derzeitigen Kolonien am östlichen Ortsrand. 
Aufgrund Koloniebindung und Ortstreue ist die räumliche Nähe zu bestehenden 
Kolonien ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die geplanten Standorte sind daher nicht 
optimal geeignet, eine kurzfristige und funktionssichere Verlagerung zu 
gewährleisten, zumal absehbar ist, dass die heutigen Kolonien in Im Grundsee / 
Tiroler Straße / Allgäuer Straße durch den Wegfall erreichbarer Offenlandflächen 
voraussichtlich zurückgehen werden. 

Ein weiterer erheblicher Mangel besteht darin, dass kein verbindlicher Zeitpunkt zur 
Umsetzung der Schwalbenhäuser festgesetzt wird. Sofern die Schwalbenhaustürme 
der Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände dienen, müssen sie als 
vorgezogene Maßnahmen (CEF) ausgestaltet sein und vor Eintritt der 
Beeinträchtigung funktionsfähig umgesetzt werden. Ohne eine solche zeitliche 
Sicherung besteht das Risiko, dass zunächst der Funktionsraum verloren geht und 
Brutaufgaben eintreten, bevor Ersatzstandorte wirksam verfügbar sind. 

Zudem sind keine verbindlichen Festsetzungen zur Schaffung bzw. Sicherung von 
Nistmaterialstellen (Lehmstellen, flach überstaute Bereiche) enthalten, obwohl die 
Bedeutung dieses Faktors lokal belegt ist. Ohne entsprechende Lehmstellen im 
wirksamen Radius kann die Funktionsfähigkeit der Maßnahme beeinträchtigt werden. 

Schließlich ist anzumerken, dass im Umweltbericht (vgl. Anlage 6) sowie in der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (vgl. Anlage 7m) ausgeführt wird, die 
Mehlschwalbe werde einer Einzelartenprüfung unterzogen. Eine solche artbezogene 
Prüfung findet sich tatsächlich lediglich im Anhang der saP (vgl. Anlage 7m, Anhang 
2, ab S. 122). Im Haupttext der Unterlagen wird sie jedoch nicht eigenständig 
dargestellt. 
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Die dort enthaltene Prüfung bleibt zudem in wesentlichen Punkten fachlich 
unzureichend begründet. Insbesondere fehlt eine nachvollziehbare Herleitung des 
Funktionsraums der lokalen Population, eine belastbare Bewertung der Erreichbarkeit 
der Nahrungshabitate sowie eine prüffähige Darstellung der Maßnahmenwirkung. 
Damit ist der sichere Ausschluss erheblicher Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 
2 BNatSchG nicht hinreichend nachvollziehbar belegt. 

6.3.4.4 Erforderliche Maßnahmen 

Aus fachlicher Sicht erscheint es zwingend erforderlich, zusätzliche bzw. alternative 
Verlagerungsstandorte unmittelbar an bestehende Kolonien „feldwärts“ anzudocken. 
Als geeignete Bereiche werden insbesondere die Lengfeldstraße sowie der Bereich 
Vor der Niederpfort / Wolfinger Straße angesehen. Diese Bereiche knüpfen an 
bestehende Populationen an und weisen noch erreichbare Offenlandflächen auf. 
Damit kann die Annahmewahrscheinlichkeit deutlich erhöht werden. 

Darüber hinaus ist die verbindliche Umsetzung der Schwalbenhäuser als 
vorgezogene Maßnahmen (CEF) vor Eintritt der Beeinträchtigung sicherzustellen. 

Erforderlich ist zudem die Festsetzung bzw. Prüfung kolonienaher Standorte, die 
Sicherung geeigneter Nistmaterialstellen (Lehmstellen) sowie die Durchführung eines 
Monitorings mit Nachsteuerungspflicht. 

6.3.4.5 Gesamtbewertung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für den Raum Bauschheim eine große und 
räumlich klar konzentrierte Mehlschwalbenpopulation nachgewiesen ist und dass der 
überwiegende Teil dieser Population unmittelbar an den Wirkraum des Vorhabens 
gebunden ist. 

Angesichts dieser Ausgangslage ist es fachlich nicht hinreichend begründet, die 
artenschutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Mehlschwalbe als 
beherrschbar anzusehen, ohne eine belastbare Funktionsraumanalyse und eine 
nachweislich wirksame Maßnahmenkonzeption vorzulegen. 

Der sichere Ausschluss erheblicher Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG ist auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen nicht hinreichend 
nachvollziehbar dargelegt. 

6.3.5 Brutvögel – Nachmeldung und Bewertungsdefizite 

Die vorliegenden Unterlagen berücksichtigen unsere Nachmeldung 
planungsrelevanter Brutvogelarten vom 25.05.2025 nicht in hinreichend prüffähiger 
und transparenter Weise. Insbesondere bestehen Defizite in der Dokumentation, 
methodischen Einordnung und fachlichen Bewertung der gemeldeten 
Brutverdachtsflächen. Damit ergeben sich erhebliche Ermittlungs- und 
Bewertungsdefizite. 
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6.3.5.1 Anlass, Inhalt und Verfahrensbezug 

Im Folgenden nehmen wir im Rahmen unserer Gesamtstellungnahme zum 
Themenkomplex Artenschutz / Brutvögel Stellung. Anlass ist unsere Nachmeldung 
planungsrelevanter Brutvogelarten vom 25.05.2025 inklusive Fotodokumentation 
sowie standörtlicher Zuordnung innerhalb des Plangebietes „Eselswiese“ und in 
unmittelbar angrenzenden Teilflächen (vgl. Anhang 6). 

Unsere Nachmeldung erfolgte nach Abschluss der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung 
(2023) und vor Beginn der derzeit laufenden zweiten Offenlage. Sie stellt damit eine 
zwischenzeitlich eingegangene neue umweltbezogene Information dar, die bei der 
Fortschreibung der Umweltunterlagen zwingend zu berücksichtigen ist. Bezug 
genommen wird hierbei ausdrücklich auf den Umweltbericht zur zweiten Offenlage 
(vgl. Anlage 6) sowie die im Verfahren verwendeten artenschutzrechtlichen 
Unterlagen. 

Mit der Nachmeldung wurden konkrete Beobachtungen übermittelt, die nach 
anerkannten ornithologischen Kriterien einen Brutbezug nahelegen bzw. zumindest 
klärungsbedürftig machen. Dokumentiert wurden insbesondere 
Brutzeitbeobachtungen mit Revierbindung sowie Verhaltensweisen, die bis hin zu 
Brutnachweisen reichen, für die Arten Bluthänfling, Gartenrotschwanz, Blaukehlchen 
und Braunkehlchen. 

Die Nachmeldung enthält neben einer Artenübersicht nachvollziehbare Angaben zu 
Beobachtungszeitpunkten, Verhalten und räumlicher Zuordnung, unter anderem für 
die Bereiche Rosenhof, Sanddüne im Süden sowie die östlichen Brachflächen bzw. 
Blühbrachen (vgl. Anhang 6, Anhang 7). Gleichzeitig wird darin ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass eine Berücksichtigung im weiteren Verfahren sowie – soweit 
erforderlich – eine fachliche Überprüfung und geeignete artenschutzrechtliche 
Maßnahmen notwendig sind. 

Zur Beweissicherung sind die Einzelbeobachtungen zudem tabellarisch dokumentiert 
und nach den Methodenstandards nach Südbeck et al. über Brutzeitcodes (A/B/C) 
eingeordnet (vgl. Anhang 8). 

Der Vorgang ist behördenseitig dokumentiert (vgl. Anhang 9). Das zuständige Amt für 
Umwelt und Klimaschutz hat am 28.05.2025 auf unsere Nachmeldung reagiert, sich 
für die Hinweise bedankt und ausdrücklich bestätigt, dass es Ziel sei, ein 
„umfassendes Bild der im Gebiet vorkommenden Arten zu entwickeln“. Gleichzeitig 
wurde darauf hingewiesen, dass Kartierungen zeitlich gebündelt und in Abstimmung 
mit dem Fachbüro sowie der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen sollen. 

In unserer Erwiderung vom selben Tag haben wir darauf hingewiesen, dass die 
Brutzeit zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten war und eine kurzfristige 
Nachkartierung innerhalb derselben Saison nur eingeschränkt zielführend ist. 
Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Beobachtungen im 
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weiteren Verfahren angemessen zu berücksichtigen und in den Unterlagen der 
zweiten Offenlage nachvollziehbar abzubilden sind. 

6.3.5.2 Defizite der Datengrundlage und Dokumentation 

Nach Prüfung der Unterlagen zur zweiten Offenlage ist festzustellen, dass unsere 
Nachmeldung nicht als konkret datierte verbandsseitige Eingabe des BUND 
Kreisverbandes Groß-Gerau erkennbar dokumentiert wird, sondern pauschal als 
Hinweis „örtlicher Naturschützer“ dargestellt ist. 

Diese Darstellung ist fachlich nicht ausreichend. Es fehlt eine eindeutige und 
transparente Quellenzuordnung, obwohl es sich um eine klar identifizierbare, datierte 
und verbandsseitige Einreichung handelt. 

Zudem werden die von uns gemeldeten Arten mit weiteren Arten vermischt, die nicht 
Gegenstand unserer Nachmeldung waren. Dadurch bleibt unklar, welche 
Informationen auf welcher Datengrundlage beruhen und wie die jeweilige Bewertung 
zustande gekommen ist. Eine nachvollziehbare Trennung zwischen projektbezogener 
Kartierung und externen Hinweisen ist nicht erkennbar. 

6.3.5.3 Methodische und fachliche Bewertungsdefizite 

Die Defizite zeigen sich insbesondere in der Bewertung einzelner Arten. So wird 
beispielsweise das Blaukehlchen trotz konkreter Brutzeitbeobachtungen mit 
Revieranzeige und wiederholter Nutzung derselben Fläche als Nahrungsgast bzw. 
Teilsiedler eingeordnet. Eine solche Einstufung ist fachlich nicht hinreichend 
begründet. 

Die betreffende Fläche im östlichen Bereich des Plangebiets stellte zum Zeitpunkt 
der Beobachtungen eine mehrjährig entwickelte, strukturreiche Brach- bzw. 
Blühfläche dar, die durch dichte krautige Vegetation, ausreichende Deckung sowie 
vorhandene Singwarten gekennzeichnet war. Sie ist damit grundsätzlich als 
geeigneter Brut- und Nahrungshabitatraum für mehrere der nachgewiesenen Arten 
anzusehen. Die pauschale Annahme einer mangelnden Habitateignung ersetzt keine 
fachliche Bewertung der tatsächlichen Habitatstruktur und ist ohne entsprechende 
Begründung nicht nachvollziehbar. 

Darüber hinaus ist das Fehlen von Nachweisen in früheren Kartierjahren kein 
belastbarer Gegenbeleg gegenüber aktuellen Brutzeitbeobachtungen. 
Brutvogelvorkommen unterliegen natürlichen Schwankungen, und die Eignung von 
Habitaten kann sich durch Sukzession und Nutzungsänderungen erheblich 
verändern. Eine fachlich tragfähige Herabstufung würde eine methodisch 
nachvollziehbare Überprüfung nach anerkannten Standards erfordern. Eine solche ist 
den Unterlagen jedoch nicht zu entnehmen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die nachgemeldeten Arten und 
Brutverdachtsflächen nicht konsistent und artbezogen aufgearbeitet wurden. Es 
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fehlen eine durchgängige Quellenaufnahme, eine einheitliche Einordnung des 
Brutstatus nach anerkannten Methodenstandards sowie eine räumlich 
nachvollziehbare Konfliktbewertung für die betroffenen Teilflächen (Rosenhof, 
Sanddüne, östliche Brachflächen). Für mehrere Arten – insbesondere Braunkehlchen 
und Gartenrotschwanz – liegen konkrete Hinweise auf Brutvorkommen vor, ohne 
dass eine fachlich nachvollziehbare Abarbeitung dieser Hinweise erkennbar ist. 

6.3.5.4 Zeitliche Problematik und veränderte Habitatbedingungen 

Ergänzend ist festzustellen, dass die im Rahmen der Nachmeldung beschriebenen 
Brachflächen zwischenzeitlich verändert bzw. beseitigt wurden. Dies betrifft 
insbesondere die östlichen Brach- bzw. Blühflächen, die zum Zeitpunkt der 
Beobachtungen als strukturreiche und ökologisch hochwertige Lebensräume 
einzustufen waren. 

Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass die fachliche Bewertung von 
Brutvogelvorkommen grundsätzlich auf Grundlage des zum Zeitpunkt der 
Beobachtung vorhandenen Habitatzustands sowie innerhalb des artspezifisch 
geeigneten Erfassungszeitraums erfolgen muss. Zwischenzeitliche Veränderungen 
der Habitatstruktur – etwa durch Mahd oder Nutzungsänderungen – können die 
Aussagekraft nachträglicher Erhebungen erheblich einschränken. 

Eine Kartierung unter veränderten Bedingungen ist daher nur eingeschränkt geeignet, 
belastbare Aussagen über das ursprüngliche Vorkommen und die Nutzung der 
Flächen als Brutraum zu treffen. Bereits im Mai 2025 wurde darauf hingewiesen, dass 
eine kurzfristige Nachkartierung innerhalb der laufenden Brutzeit wenig zielführend 
ist und deshalb die vorliegenden Beobachtungen im weiteren Verfahren 
berücksichtigt werden müssen. 

6.3.5.5 Auswirkungen auf die artenschutzrechtliche Prüfung 

Die beschriebenen Defizite betreffen nicht nur den Umweltbericht, sondern wirken 
unmittelbar auf die artenschutzrechtliche Prüfung (vgl. Anlage 7m). Eine 
nachvollziehbare, artbezogene Abarbeitung der Nachmeldung ist auch dort nicht 
erkennbar. 

Insbesondere fehlt eine methodisch dokumentierte Überprüfung der gemeldeten 
Brutverdachtsflächen als Grundlage für die Bewertung möglicher Verbotstatbestände 
sowie für die Ableitung geeigneter Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen. Damit 
besteht das Risiko, dass die artenschutzrechtliche Prüfung nicht auf einem 
vollständigen und fortgeschriebenen Kenntnisstand beruht. 

Ergänzend ist festzustellen, dass die vorgesehenen Maßnahmen teilweise für 
mehrere Arten gleichzeitig konzipiert sind, ohne dass eine differenzierte, 
artspezifische Bewertung erfolgt. Hieraus können Zielkonflikte entstehen, die in den 
Unterlagen nicht nachvollziehbar aufgelöst werden. 
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6.3.5.6 Gesamtbewertung und Forderungen 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit unserer Nachmeldung vom 25.05.2025 
eine fachlich belastbare neue umweltbezogene Information vorliegt, deren 
Einbindung in die Unterlagen zur zweiten Offenlage nicht in hinreichend 
nachvollziehbarer Weise erfolgt ist. 

Die festgestellten Defizite betreffen sowohl die Dokumentation der Datengrundlage 
als auch deren methodische Einordnung und fachliche Bewertung. Insgesamt ergibt 
sich ein erhebliches Ermittlungs- und Bewertungsdefizit, das für die planerische 
Abwägung von Bedeutung ist. 

Vor diesem Hintergrund fordern wir die vollständige und transparente Aufnahme 
unserer Nachmeldung in die Unterlagen, einschließlich eindeutiger Quellenzuordnung, 
räumlicher Verortung und artbezogener Bewertung. Darüber hinaus ist eine fachlich 
nachvollziehbare Einordnung nach anerkannten Methodenstandards erforderlich 
sowie – soweit notwendig – eine ergänzende, standardkonforme Kartierung in einer 
geeigneten Brutzeit. 

Bis zur abschließenden Klärung ist vorsorgeorientiert zu bewerten und es sind 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls vorgezogene 
Maßnahmen (CEF) vorzusehen, um Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten auszuschließen. 

6.4 Gesamtbewertung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die artenschutzrechtlichen Unterlagen im 
vorliegenden Verfahren zentrale Wirkzusammenhänge zwar teilweise erkennen, 
jedoch in wesentlichen Punkten nicht hinreichend nachvollziehbar, methodisch 
belastbar und prognosesicher aufgearbeitet sind. 

Dies betrifft insbesondere die Behandlung strukturgebundener Arten (z. B. 
Zauneidechse, Mehlschwalbe) sowie der bodenbrütenden Offenlandarten 
(insbesondere Feldlerche, Rebhuhn und Grauammer), für die im Verfahren erhebliche 
Funktionsverluste von Lebensräumen zu erwarten sind. 

Zwar werden im Umweltbericht sowie in der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (vgl. Anlage 6 und Anlage 7m) vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) vorgesehen, um die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zu sichern. 
Die zugrunde liegende Maßnahmenkonzeption weist jedoch grundlegende fachliche 
Unsicherheiten und strukturelle Defizite auf. 

Zentrales Instrument für bodenbrütende Vogelarten ist die Anlage von Krautstreifen 
als Revierzentren. Diese sollen laut Unterlagen für mehrere Arten gleichzeitig wirken, 
insbesondere für Feldlerche, Rebhuhn und Grauammer. 
Hierbei handelt es sich um ein einheitliches Maßnahmenkonzept, das 
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unterschiedliche artspezifische Habitatansprüche überlagert, ohne dass eine 
differenzierte, artspezifische Funktionsbewertung nachvollziehbar dargestellt wird. 

Gerade bei der Feldlerche als störungssensibler Offenlandart ist jedoch bekannt, 
dass strukturreiche Elemente, Gehölzanteile und Kulissenwirkungen gemieden 
werden. Demgegenüber benötigen Arten wie Rebhuhn und Grauammer gerade 
strukturreichere Saum- und Gehölzbereiche als Bestandteil ihres Lebensraums. 
Die gleichzeitige Förderung dieser unterschiedlichen Habitatansprüche innerhalb 
desselben Maßnahmenraums führt zu Zielkonflikten, die in den Unterlagen nicht 
aufgelöst werden. 

Hinzu kommt, dass die vorgesehenen Maßnahmenflächen selbst nach den 
Darstellungen der artenschutzrechtlichen Prüfung nur eingeschränkt verfügbar sind, 
da geeignete Offenlandflächen teilweise bereits durch bestehende Brutvorkommen 
belegt sind und daher nicht uneingeschränkt als Ausweichhabitate zur Verfügung 
stehen. 

Darüber hinaus basiert das Maßnahmenkonzept im Wesentlichen auf einem 
kleinteiligen, rotierenden Streifensystem (Krautstreifen), dessen konkrete Lage, 
Dauerhaftigkeit und funktionale Qualität nur begrenzt festgelegt ist. 
Eine flächenscharfe, artspezifische Eignungsprüfung sowie eine belastbare Prognose 
der dauerhaften Funktionsfähigkeit der einzelnen Maßnahmenflächen sind den 
Unterlagen nicht in ausreichendem Maße zu entnehmen. 

Vor diesem Hintergrund bestehen erhebliche Zweifel daran, ob die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 5 
Satz 2 BNatSchG tatsächlich ohne zeitliche Unterbrechung erhalten werden kann. 

Ergänzend ist festzustellen, dass die artenschutzrechtliche Bewertung insgesamt 
nicht durchgehend auf einem vollständig fortgeschriebenen und transparent 
dokumentierten Datenstand beruht. Dies betrifft insbesondere auch die Erfassung 
und Bewertung streng geschützter Arten wie der Zauneidechse. Hier bestehen 
bereits auf der Ebene der Datengrundlage erhebliche Unsicherheiten, da zentrale 
methodische Unterlagen – insbesondere eine kartografische Darstellung der 
Erfassungen – nicht vollständig vorliegen und die räumliche Abdeckung der 
Kartierungen nicht nachvollziehbar überprüfbar ist. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich die Habitatstrukturen im Plangebiet nach 
Durchführung der Kartierungen teilweise erheblich verändert haben. Die Entfernung 
strukturreicher Gehölz- und Saumstrukturen sowie die Mahd zuvor als relevant 
eingestufter Brachflächen sind geeignet, die Nachweisbarkeit von Arten nachträglich 
zu beeinflussen und bestehende Vorkommen zu überprägen oder zu verdrängen. 

Unter diesen Bedingungen sind insbesondere Negativbefunde fachlich nur 
eingeschränkt belastbar. Eine sichere Beurteilung der tatsächlichen Betroffenheit 
sowie der Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen ist daher auch für diese 
Artengruppe nicht gewährleistet. 
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In der Gesamtschau ergeben sich damit erhebliche Ermittlungs- und 
Bewertungsdefizite sowohl hinsichtlich der Datengrundlage als auch hinsichtlich der 
Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen. 

Eine belastbare und rechtssichere Prognose, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden 
können, ist auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen derzeit nicht hinreichend 
nachvollziehbar belegt. 

Vor diesem Hintergrund ist aus fachlicher Sicht eine Überarbeitung der 
artenschutzrechtlichen Bewertung erforderlich. Dies umfasst insbesondere: 

- eine vollständige und transparente Berücksichtigung aller vorliegenden 
faunistischen Daten einschließlich nachgemeldeter Brutvorkommen, 

- eine artspezifisch differenzierte und räumlich nachvollziehbare Bewertung der 
Funktionsräume, 

- eine flächenscharfe und prognosesichere Ausgestaltung der CEF-Maßnahmen 
unter Berücksichtigung artspezifischer Habitatansprüche sowie möglicher 
Zielkonflikte, 

- sowie eine verbindliche Sicherstellung der zeitlichen Vorverlagerung, 
Funktionsfähigkeit und dauerhaften Wirksamkeit der Maßnahmen. 

Ohne diese Nachbesserungen ist nicht gewährleistet, dass die Belange des 
besonderen Artenschutzes im Rahmen der planerischen Abwägung ordnungsgemäß 
berücksichtigt werden. 

7 Boden 

Dem Schutzgut Boden kommt im Rahmen der Bauleitplanung eine eigenständige und 
besondere Bedeutung zu. Nach § 1a BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umzugehen; Bodenfunktionen sind zu erhalten und Beeinträchtigungen 
möglichst zu vermeiden. 

Die vorliegenden Unterlagen erkennen die Bedeutung des Schutzguts Boden 
grundsätzlich an, lassen jedoch Zweifel daran erkennen, ob die Auswirkungen der 
Planung hinreichend ermittelt, bewertet und in der Abwägung angemessen 
berücksichtigt wurden. 

Die nachfolgenden Ausführungen zeigen, dass insbesondere im Hinblick auf die 
Eingriffsintensität, die Kompensation sowie die Berücksichtigung in der planerischen 
Abwägung Zweifel daran bestehen, ob die Belange des Bodenschutzes hinreichend 
ermittelt, bewertet und berücksichtigt wurden. 

7.1 Bedeutung der Böden im Plangebiet 

Die Planunterlagen enthalten mit dem Gutachten zur Kompensation des Schutzguts 
Boden (vgl. Anlage 7r: Gutachten zur Kompensation des 
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Schutzguts Boden) eine eigenständige fachliche Auseinandersetzung mit den 
Auswirkungen der Planung auf den Boden. Dabei wird nachvollziehbar dargestellt, 
dass die im Plangebiet vorkommenden Böden überwiegend keine außergewöhnlich 
hohe Wertigkeit aufweisen, sondern im Hinblick auf ihre Funktionen insgesamt als 
sehr gering bis mittel einzustufen sind. Gleichzeitig wird jedoch auch ausgeführt, 
dass einzelne Bodenfunktionen, insbesondere das Ertragspotenzial, teilweise höher 
ausgeprägt sind. 

7.2 Eingriffsintensität und Versiegelung 

Unabhängig von dieser Bewertung führt die vorliegende Planung auf den überbauten 
und versiegelten Flächen zu einem vollständigen Verlust der natürlichen 
Bodenfunktionen. Das Bodengutachten stellt insoweit selbst fest, dass versiegelte 
Flächen nach dem Eingriff mit der Wertstufe 0 zu bewerten sind, da die 
Bodenfunktionen dort vollständig entfallen. 

Die Eingriffsintensität ist auch aufgrund der Flächengröße erheblich. Der 
Umweltbericht weist für den Teilplan A eine Gesamtfläche von ca. 66,2 ha aus. Auch 
wenn in der bodenbezogenen Bilanzierung Teilflächen herausgerechnet werden, 
verbleibt ein großflächiger Eingriff in bislang überwiegend landwirtschaftlich 
genutzte Böden. 

7.3 Kompensationsansätze und verbleibendes Defizit 

Nach den vorliegenden Unterlagen verbleibt nach der gutachterlichen Bilanzierung 
ein Defizit, sodass ein vollständiger funktionaler Ausgleich der Bodenfunktionen nicht 
erreicht wird. Das Bodengutachten ermittelt trotz Berücksichtigung von Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen ein verbleibendes Defizit von 261,72 
Bodenwerteinheiten. Dieses Defizit wird rechnerisch in Biotopwertpunkte 
umgerechnet und im Rahmen der allgemeinen naturschutzrechtlichen Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz berücksichtigt. 

Hieraus ergibt sich, dass ein funktionaler Ausgleich für die verlorenen 
Bodenfunktionen nicht vollständig erfolgt. Die vorgesehenen Maßnahmen zielen 
überwiegend auf die Aufwertung von Biotopen und die Förderung von Arten ab, 
während eine spezifische Kompensation der betroffenen Bodenfunktionen in den 
Unterlagen nicht nachvollziehbar dargelegt ist. 

7.4 Bewertung im Rahmen der Abwägung 

Zwar ist eine schutzgutübergreifende Kompensation im Rahmen der 
Eingriffsregelung grundsätzlich zulässig. Dies setzt jedoch voraus, dass die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden eigenständig ermittelt, bewertet und in der 
Abwägung angemessen berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist nicht hinreichend nachvollziehbar, in welcher Weise der 
verbleibende Verlust an Bodenfunktionen in die planerische Abwägung eingestellt 
wurde und welches Gewicht diesem Belang im Verhältnis zu anderen Planungszielen 
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beigemessen wurde. Insbesondere fehlt eine erkennbare Auseinandersetzung mit der 
Frage, ob und in welchem Umfang die Inanspruchnahme von Boden durch eine 
flächensparendere Planung hätte reduziert werden können. 

7.5 Gesamtbewertung 

Zusammenfassend bestehen daher Zweifel, ob die Belange des Bodenschutzes 
gemäß § 1a BauGB in der erforderlichen Weise berücksichtigt und in die Abwägung 
eingestellt wurden. 

8 Wasser 

Die wasserwirtschaftlichen Belange werden in den vorliegenden Planunterlagen 
umfassend behandelt und gegenüber der ersten Offenlage teilweise vertieft. 
Gleichwohl verbleiben in zentralen Punkten weiterhin Unklarheiten und 
Unsicherheiten, die im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

8.1 Grundlagen und Einwohneransätze 

Den wasserwirtschaftlichen Berechnungen liegen Annahmen zur zukünftigen 
Einwohnerentwicklung und Nutzung zugrunde, die für die Dimensionierung der 
technischen Infrastruktur von zentraler Bedeutung sind. 

Für die Wasserversorgung wird eine Einwohnerzahl von 4.328 Personen angesetzt 
(vgl. Anlage 7w: Wasserwirtschaftliche Belange in der Bauleitplanung). Diese liegt 
über der in der Begründung zum Bebauungsplan (vgl. Anlage 5) genannten Zielgröße 
von rund 3.950 Einwohnern und ist damit als vorsorgender Ansatz grundsätzlich 
nachvollziehbar. 

In den Unterlagen wird zugleich darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der 
Berechnungen noch keine abschließenden Angaben zur Anzahl der Wohneinheiten 
sowie zur konkreten Ausgestaltung der gewerblichen Nutzungen vorlagen, sodass 
die Bedarfsermittlung auf Annahmen basiert. 

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass die wasserwirtschaftlichen 
Nachweise auf prognostischen Annahmen beruhen. Gleichwohl führt die noch nicht 
abschließend konkretisierte Datengrundlage zu Unsicherheiten hinsichtlich der 
Belastbarkeit der Prognosen. 

Da die Einwohnerzahl sowie die Art der Nutzung maßgebliche Einflussgrößen für 
Wasserbedarf, Abwasseranfall und Dimensionierung der Infrastruktur darstellen, ist 
die Nachvollziehbarkeit und Aktualität der zugrunde gelegten Annahmen für eine 
belastbare Bewertung der wasserwirtschaftlichen Auswirkungen von besonderer 
Bedeutung. 

8.2 Wasserbedarf der Nutzungen 

Auch der Wasserbedarf der vorgesehenen gewerblichen Nutzungen wird auf 
Grundlage pauschaler Annahmen ermittelt. Dabei wird zur Absicherung das obere 



 

106 
 

Ende der im einschlägigen Regelwerk vorgesehenen Bandbreite angesetzt. Dieses 
Vorgehen ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfolgt jedoch mangels konkreter 
Angaben zur Art der vorgesehenen Nutzungen auf generalisierten Annahmen, sodass 
die tatsächliche zukünftige Entwicklung nur eingeschränkt abgebildet werden kann. 

8.3 Wasserversorgung und Grundwasserbezug 

Hinsichtlich der Wasserversorgung wird in den Unterlagen ein technischer Nachweis 
der grundsätzlichen Versorgbarkeit geführt, einschließlich der vorgesehenen 
Anpassung und Erweiterung der Transportleitungen sowie einer redundanten 
Anbindung. Die Bedarfsermittlung erfolgt dabei auf Grundlage plausibler Annahmen 
zur zukünftigen Nutzung und entspricht dem üblichen Vorgehen in der 
Bauleitplanung. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Lage des Plangebietes im 
Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried sowie 
innerhalb eines Wasserschutzgebietes der Zone IIIA von Bedeutung. Zwar werden 
diese Rahmenbedingungen benannt, eine vertiefte, über die grundsätzliche 
Darstellung hinausgehende Betrachtung möglicher Auswirkungen zusätzlicher 
Wasserentnahmen auf den Grundwasserhaushalt erfolgt jedoch nicht. 

Ebenso fehlt eine Auseinandersetzung mit möglichen Wechselwirkungen zu 
angrenzenden Ökosystemen. Das Plangebiet grenzt in Teilbereichen an Waldflächen, 
die sensibel auf Veränderungen des Wasserhaushalts reagieren können. Eine 
Untersuchung möglicher Auswirkungen eines veränderten Grundwasserregimes auf 
diese angrenzenden Waldbestände ist den Unterlagen nicht zu entnehmen. 

8.4 Niederschlagswasser und Versickerung 

Die Versickerung von Niederschlagswasser wird als zentrales Element zur 
Kompensation der durch die Bebauung verursachten Verringerung der 
Grundwasserneubildung vorgesehen. Die hierzu vorgelegten Ausführungen zeigen 
jedoch, dass eine Versickerung aus geologischen Gründen nicht im gesamten 
Plangebiet möglich ist. 

In Teilen des Gebietes stehen bindige Böden an, die eine ausreichende 
Versickerungsfähigkeit nicht gewährleisten. Die vorgesehene Herstellung der 
Versickerungsfähigkeit durch Bodenaustausch stellt dabei einen zusätzlichen 
technischen Eingriff dar, dessen Umsetzbarkeit und Verhältnismäßigkeit im Einzelfall 
zu prüfen ist. Zudem ist vorgesehen, dass in Bereichen ohne ausreichende 
Versickerungsfähigkeit eine Ableitung in das Kanalnetz erfolgt. Damit bleibt offen, 
inwieweit die angestrebte Kompensation der verringerten Grundwasserneubildung 
tatsächlich erreicht werden kann. 

Hinzu kommt, dass die Umsetzung der Versickerungsmaßnahmen in wesentlichen 
Teilen auf privaten Grundstücken erfolgen soll. Damit wird ein Teil der Sicherstellung 
des Wasserhaushalts auf die Grundstückseigentümer verlagert. Ob und in welchem 
Umfang diese Maßnahmen tatsächlich umgesetzt und dauerhaft funktionsfähig 
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betrieben werden, ist auf Ebene der Bauleitplanung nicht abschließend 
nachvollziehbar. Dies führt zu zusätzlichen Unsicherheiten hinsichtlich der 
tatsächlichen Wirksamkeit des vorgesehenen Versickerungskonzeptes. 

Auch die qualitative Sicherung des Grundwassers im Zusammenhang mit der 
Versickerung, insbesondere im Wasserschutzgebiet, wird zwar angesprochen, jedoch 
im Wesentlichen auf nachgelagerte Genehmigungsverfahren verwiesen. Eine 
abschließende Bewertung der Auswirkungen auf das Grundwasser ist damit auf 
Ebene der Bauleitplanung nur eingeschränkt nachvollziehbar. 

8.5 Abwasserentsorgung 

Hinsichtlich der Abwasserentsorgung wird ausgeführt, dass die bestehende 
Kläranlage Bauschheim nach Durchführung von Anpassungsmaßnahmen die 
zusätzlichen Abwassermengen aufnehmen kann. Die zugrunde liegende Bewertung 
stützt sich maßgeblich auf Annahmen aus einer Untersuchung aus dem Jahr 2019, 
die weiterhin als Grundlage herangezogen werden. 

Da sich die maßgeblichen Planungsannahmen im Hinblick auf die 
Einwohnerentwicklung offenbar nicht wesentlich verändert haben, ist die 
grundsätzliche Heranziehung dieser Untersuchung nachvollziehbar. Gleichwohl bleibt 
offen, inwieweit die Ergebnisse im weiteren Planungsverlauf überprüft und in den 
aktuellen Planungsstand eingeordnet wurden. 

Zudem wird in den Unterlagen ein zeitlicher Rahmen für die Erweiterung der 
Kläranlage benannt. Eine konkrete Darlegung des aktuellen Planungs- und 
Umsetzungsstandes ist jedoch nicht enthalten. Insbesondere bleibt offen, in 
welchem Stadium sich die Planung befindet und inwieweit die Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen tatsächlich gesichert ist. 

Vor dem Hintergrund, dass die Funktionsfähigkeit der Abwasserbeseitigung eine 
zwingende Voraussetzung für die Realisierung des Baugebietes darstellt, führt dies 
zu Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzbarkeit. 

8.6 Gesamtbewertung 

Insgesamt ist festzustellen, dass die wasserwirtschaftlichen Belange zwar behandelt 
werden, die zugrunde gelegten Annahmen und Prognosen jedoch in wesentlichen 
Punkten weiterhin nicht in allen Punkten abschließend und belastbar nachvollziehbar 
dargelegt sind. Vor diesem Hintergrund bestehen Zweifel, ob die 
wasserwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens in der vorliegenden Form 
abschließend und belastbar bewertet wurden (§ 2 Abs. 3 BauGB). 

9 Energieversorgung 

Die Energieversorgung des geplanten Neubaugebiets „Eselswiese“ ist in den 
ausgelegten Unterlagen nicht in einer Weise geklärt und dokumentiert, die eine 
belastbare fachliche und rechtliche Bewertung ermöglicht. Zwar wird der 
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Themenkomplex in der Begründung als zentral für die Zielsetzung eines möglichst 
„klimaneutralen“ Quartiers hervorgehoben. Es fehlt jedoch an einer konsistenten, 
aktuellen und vollständig offengelegten Planungsgrundlage. Die vorliegenden 
Unterlagen beruhen auf widersprüchlichen, unvollständigen und teilweise überholten 
Annahmen. 

9.1 Ausgangslage und Bedeutung der Energieversorgung 

Bereits die frühen Verfahrensunterlagen belegen, dass die Energieversorgung von 
Beginn an ein offener und zentraler Planungsaspekt war. In den öffentlich 
zugänglichen Unterlagen des Bürgerdialogs aus dem Jahr 2022 wurde ausdrücklich 
festgehalten, dass weder eine zentrale noch eine dezentrale Energie- bzw. 
Wärmeversorgung festgelegt sei und sich das Thema weiterhin „in Bearbeitung“ 
befinde (Stadt Rüsselsheim am Main, 2022c). Dies unterstreicht die 
abwägungserhebliche Bedeutung der Energieversorgung für das Gesamtvorhaben. 

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2022 (Stadt 
Rüsselsheim am Main, 2022b) wurden für die Energieversorgung des Plangebiets 
grundlegende Eckpunkte festgelegt. Hierzu gehört insbesondere das Ziel, ein Nah- 
und/oder Fernwärmenetz aufzubauen sowie die im Energiekonzept empfohlenen 
Energiestandards in der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

Das dem Beschluss zugrunde liegende Energiekonzept enthält darüber hinaus die 
Empfehlung, eine Pflicht zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen 
sämtlicher Gebäude vorzusehen. Eine verbindliche Festsetzung wurde im Rahmen 
des Beschlusses selbst jedoch nicht getroffen. 

Damit wurde der Energieversorgung eine wesentliche Rolle für die weitere Planung 
zugewiesen, ohne dass bereits eine abschließende Festlegung der konkreten 
technischen Ausgestaltung erfolgt ist. 

9.2 Energiekonzept 2022 und aktuelle Planungsentwicklung 

Gleichwohl basiert die zweite Offenlage weiterhin maßgeblich auf dem 
Energiekonzept des Büros ebök aus dem Jahr 2022 (vgl. Anlage 7g). Dieses 
Gutachten ist Bestandteil der ausgelegten Unterlagen und wird sowohl in der 
Begründung als auch im Umweltbericht ausdrücklich herangezogen. Es empfiehlt 
insbesondere die Versorgung des Gebiets über ein Nahwärmenetz, gespeist durch 
ein zentrales Holz-Heizkraftwerk, sowie die verbindliche Umsetzung einer 
Photovoltaikpflicht. Damit liegt ein in sich geschlossenes, jedoch inzwischen 
erkennbar überholtes Konzept zugrunde. 

Demgegenüber stellt die Begründung zur zweiten Offenlage ausdrücklich fest, dass 
der Themenkomplex der Wärmeversorgung zwischenzeitlich weiter vertieft worden 
sei und hierzu eine Machbarkeitsstudie durch das Büro Empact GmbH erstellt 
worden sei. Auf Grundlage dieser Untersuchung wurden zahlreiche Energiequellen 
und Versorgungsvarianten geprüft, darunter Wärmepumpensysteme, Solarthermie, 
Abwärmenutzung, Geothermie sowie Biomasse. Als aktuell „vorteilhafteste“ Lösung 
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wird eine zentrale Wärmeversorgung auf Basis von Wärmepumpenanlagen unter 
Nutzung der Außenluft beschrieben, ergänzt durch Biomasse- und Gaskessel für 
Spitzenlasten. Gleichzeitig werden zentrale Elemente des früheren Energiekonzepts – 
insbesondere das Holz-Heizkraftwerk – ausdrücklich verworfen. 

9.3 Widersprüche und fehlende Planungsgrundlagen 

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht einen grundlegenden Widerspruch der Planung: 
Während weiterhin das Energiekonzept aus dem Jahr 2022 (vgl. Anlage 7g) 
Bestandteil der Offenlage ist, wird in der Begründung eine neuere, hiervon 
abweichende Machbarkeitsstudie als maßgebliche Entscheidungsgrundlage 
herangezogen. Die Machbarkeitsstudie selbst ist jedoch nicht Bestandteil der 
ausgelegten Unterlagen. 

Damit fehlt die aktuelle fachliche Grundlage, auf der die Bewertung der 
Versorgungsvarianten tatsächlich beruht. Die Öffentlichkeit kann weder die zugrunde 
gelegten Annahmen noch die Vergleichsmaßstäbe oder die Wirtschaftlichkeits- und 
Klimabilanzen nachvollziehen. Eine sachgerechte Prüfung der Energieversorgung ist 
auf dieser Grundlage nicht möglich. 

Hinzu kommt, dass die Begründung selbst ausdrücklich festhält, dass eine 
verbindliche Festlegung der Wärmeversorgung im Bebauungsplan derzeit nicht 
erfolgt. Vielmehr soll die Auswahl der konkreten Erzeugungstechnologien erst „im 
weiteren Verfahren“ getroffen werden; zugleich wird betont, dass 
Technologieoffenheit gewahrt bleiben solle. Auch die räumliche Ausdehnung und 
wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Wärmenetzes werden für Teile des Gebiets – 
insbesondere für das Gewerbegebiet – als derzeit nicht abschließend bestimmbar 
beschrieben. Damit wird die Lösung eines zentralen, für die Planung maßgeblichen 
Konflikts auf nachgelagerte Verfahren verlagert. 

9.4 Photovoltaikpflicht und Netzkapazitäten 

Nach den aktuellen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Stadt 
Rüsselsheim am Main, 2026b) wird eine flächenmäßige Festsetzung von 
Photovoltaikanlagen auf Dachflächen aufgrund unzureichender Strom- und 
Netzkapazitäten ausdrücklich als nicht zweckmäßig angesehen.  

Damit entfällt ein wesentlicher Baustein der im Energiekonzept vorgesehenen 
Energieversorgung, ohne dass die daraus resultierenden Konsequenzen für das 
Gesamtsystem der Energieversorgung in den ausgelegten Unterlagen hinreichend 
nachvollziehbar aufgearbeitet und bewertet werden. 

9.5 Technische Realisierbarkeit und Systemzusammenhänge 

Gerade dieser Umstand wirft grundlegende Fragen zur technischen Realisierbarkeit 
der vorgesehenen Energieversorgung auf. Wenn bereits die Einspeisung von 
Photovoltaikstrom aus Kapazitätsgründen nicht planerisch abgesichert werden kann, 
betrifft dies unmittelbar die Tragfähigkeit eines insgesamt stark strombasierten 
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Versorgungssystems, das auf Wärmepumpen, Elektromobilität und steigenden 
Strombedarf angewiesen ist. 

Die Wechselwirkungen zwischen lokaler Energieerzeugung, Stromverbrauch und 
Netzinfrastruktur sind daher offensichtlich abwägungserheblich, werden jedoch in 
den ausgelegten Unterlagen nicht in einer nachvollziehbaren, aktuellen und 
vollständigen Weise behandelt. 

9.6 Gesamtbewertung 

Insgesamt liegt keine konsistente, transparente und prüffähige Planung der 
Energieversorgung vor. Vielmehr besteht ein Nebeneinander aus einem veralteten 
Energiekonzept, einer nicht offengelegten Machbarkeitsstudie sowie offenen und 
teilweise widersprüchlichen Aussagen in der Begründung. Dies wird zusätzlich 
dadurch verdeutlicht, dass politische Grundsatzentscheidungen zur 
Energieversorgung – etwa zur Einführung einer Photovoltaikpflicht und deren spätere 
Aufgabe – im Laufe des Verfahrens erheblich verändert wurden, ohne dass diese 
Änderungen in den ausgelegten Unterlagen nachvollziehbar aufgearbeitet worden 
sind. 

Die Energieversorgung wird damit nicht auf einer tragfähigen und überprüfbaren 
Grundlage behandelt. 

Vor diesem Hintergrund liegt ein erheblicher Mangel der Planung vor. Die für die 
Energieversorgung maßgeblichen Belange wurden weder vollständig ermittelt noch 
auf einer aktuellen und konsistenten Tatsachengrundlage bewertet. Zugleich wurden 
wesentliche Entscheidungsgrundlagen – insbesondere die herangezogene 
Machbarkeitsstudie zur Wärmeversorgung – der Öffentlichkeit nicht zugänglich 
gemacht. 

Damit ist die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fehlerhaft. Darüber 
hinaus liegt ein Abwägungsdefizit gemäß § 1 Abs. 7 BauGB vor, da die Tragfähigkeit 
und Realisierbarkeit der vorgesehenen Energieversorgung nicht hinreichend 
nachvollziehbar geprüft werden können. 

10 Verkehr, Mobilität und Stellplätze 

Die verkehrlichen Auswirkungen des Bebauungsplans „Eselswiese“ sind nach den 
vorgelegten Unterlagen von erheblicher Tragweite. Dies folgt bereits aus der Größe 
des Vorhabens selbst. Nach dem Stellplatzgutachten von Urban Standards (vgl. 
Anlage 7q: Mobilität Quartier Eselswiese Rüsselsheim, Plausibilisierung einer 
reduzierten Stellplatzanzahl) sollen auf dem Areal Wohnungen für rund 4.500 
Menschen entstehen; ergänzt werden diese durch 1.000 bis 2.000 Arbeitsplätze in 
Gewerbe, Dienstleistungen, Bildungseinrichtungen und sozialer Infrastruktur. Damit 
handelt es sich nicht um eine kleinere Arrondierung, sondern um die Entwicklung 
eines großflächigen neuen Stadtquartiers mit erheblichem zusätzlichen 
Verkehrsaufkommen. 
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10.1 Verkehrsaufkommen und Vorbelastung 

Die aktualisierte Verkehrsuntersuchung von R+T (vgl. Anlage 7a, Anlagen: 
Aktualisierte VU Bauschheim Eselswiese - Rüsselsheim am Main) bestätigt diese 
Größenordnung. Sie prognostiziert für die neuen Nutzungen insgesamt rund 12.770 
zusätzliche Kfz-Fahrten pro Tag im Quell- und Zielverkehr. In der morgendlichen 
Spitzenstunde werden 957 Kfz/h, in der nachmittäglichen Spitzenstunde 1.013 Kfz/h 
angesetzt. Für die Wohnnutzungen rechnet die Untersuchung mit 3.500 Bewohnern in 
den Wohnbauflächen und weiteren 1.050 Bewohnern in den gemischten Bauflächen; 
zusammen sind dies also rund 4.550 Bewohner. Bereits diese Zahlen zeigen, dass die 
Verkehrswirkungen des Vorhabens erheblich sind und weit über das hinausgehen, 
was bei einer kleineren Siedlungserweiterung typischerweise zu erwarten wäre. 

Besonders kritisch ist dabei, dass dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht in 
ein unbelastetes Straßennetz eingespeist werden soll, sondern in ein bereits heute 
stark beanspruchtes lokales Verkehrsnetz. Die Verkehrsuntersuchung selbst weist 
für die L3482 im Bestand bereits rund 1.100 Kfz/h in der vormittäglichen 
Spitzenstunde und rund 1.400 Kfz/h in der nachmittäglichen Spitzenstunde aus. Ein 
großer Teil dieser Verkehre wird bereits heute über die Brunnenstraße abgewickelt. 
Für die Brunnenstraße nennt das Gutachten zwischen den Knotenpunkten K2 und K3 
im Bestand rund 900 Kfz/h in der morgendlichen und rund 1.300 Kfz/h in der 
nachmittäglichen Spitzenstunde. Am Knotenpunkt K3 wird ein Teil des Verkehrs über 
Am Steinmarkt abgeführt; südlich nimmt die Belastung zwar ab, gleichwohl zeigt 
bereits diese Bestandsbeschreibung, dass Brunnenstraße und Am Steinmarkt schon 
heute zentrale, stark belastete Verteilerachsen des Ortsteils sind. 

Diese Ausgangslage ist abwägungsrechtlich von erheblicher Bedeutung. Denn die 
Planung setzt ein neues Quartier mit mehreren tausend Einwohnern und zusätzlichen 
Arbeitsplätzen gerade nicht an ein neues, leistungsfähiges und von den bestehenden 
Wohngebieten abgesetztes Verkehrsnetz an, sondern führt den zusätzlichen Verkehr 
in ein vorhandenes Ortsstraßensystem, das bereits heute in Spitzenzeiten hohe 
Belastungen aufweist. Dass Brunnenstraße und Am Steinmarkt schon jetzt in 
erheblichem Umfang Verkehre aufnehmen, ist nicht nur eine subjektive 
Wahrnehmung der Anwohner, sondern wird durch die eigenen Gutachten bestätigt. 
Die Konfliktlage ist damit in den Unterlagen selbst angelegt. 

10.2 Inkonsistente Datengrundlagen und Verkehrsannahmen 

Hinzu kommt, dass die Unterlagen hinsichtlich der maßgeblichen Einwohnerzahlen 
und damit der verkehrlichen Grundannahmen nicht konsistent sind. Das 
Mobilitätskonzept aus dem Jahr 2021 referiert die damalige erste 
Verkehrsuntersuchung von R+T mit einer Annahme von 3.100 Einwohnern, zusätzlich 
600 Einwohnern in gemischten Bauflächen und knapp 1.900 Beschäftigten; daraus 
wurden seinerzeit rund 10.600 Kfz-Fahrten pro Tag abgeleitet. Im selben 
Mobilitätskonzept wird an anderer Stelle jedoch bereits ausgeführt, dass insgesamt 
rund 3.500 Menschen auf der Eselswiese wohnen sollen. Das Stellplatzgutachten aus 



 

112 
 

dem Jahr 2025 spricht wiederum von rund 4.500 Menschen. Die aktuelle 
Verkehrsuntersuchung 2025 rechnet schließlich mit rund 4.550 Bewohnern und 
kommt entsprechend auf rund 12.770 Kfz-Fahrten pro Tag. 

Damit arbeiten die verkehrs- und mobilitätsbezogenen Unterlagen ersichtlich nicht 
mit einer einheitlichen, durchgängig fortgeschriebenen und widerspruchsfreien 
Datengrundlage. Frühere Annahmen sind offenkundig überholt, bleiben aber in den 
Planunterlagen weiterhin präsent. Das ist nicht nur redaktionell unsauber, sondern 
wirft die Frage auf, ob sämtliche verkehrlichen, mobilitätsbezogenen und 
stellplatzbezogenen Bewertungen tatsächlich auf demselben aktuellen Planstand 
beruhen. Eine verlässliche Verkehrsprognose setzt jedoch eine konsistente 
Datengrundlage voraus; daran fehlt es hier. 

10.3 Leitbild und tatsächliche Verkehrsannahmen 

Dieser Mangel an Konsistenz ist deshalb besonders problematisch, weil die Planung 
zugleich den Anspruch erhebt, ein autoarmes bzw. zumindest verkehrsarmes 
Quartier zu schaffen. Das Mobilitätskonzept nimmt ausdrücklich auf die politische 
Zielsetzung Bezug, wonach der neue Stadtteil im besonderen Maße Antworten auf 
die Verkehrswende geben solle, mit Vorrang für Fuß- und Radverkehr, mit möglichst 
autofreien Teilen des Wohngebietes und mit Quartiersgaragen insbesondere für den 
Geschosswohnungsbau. Ebenso wird dort ausgeführt, dass sowohl das Wohn- als 
auch das Gewerbegebiet vom ÖPNV bedient werden sollen. 

Gerade an diesem Punkt zeigen die Unterlagen jedoch einen durchgreifenden inneren 
Widerspruch. Denn die Verkehrsuntersuchung rechnet trotz des Leitbildes eines 
autoarmen Quartiers weiterhin mit einem MIV-Anteil von 70 Prozent. Schon die frühe 
R+T-Untersuchung, auf die das Mobilitätskonzept verweist, arbeitete mit einem MIV-
Anteil von 70 Prozent. Auch die aktualisierte Verkehrsuntersuchung 2025 setzt für 
Wohnnutzungen und gemischte Bauflächen jeweils einen MIV-Anteil von 70 Prozent 
an. Damit beruht die Verkehrsprognose im Kern nicht auf einer bereits gesicherten 
Reduzierung des Autoverkehrs, sondern auf einem weiterhin sehr hohen Pkw-Anteil. 
Die Unterlagen wollen also einerseits ein autoarmes Quartier planerisch darstellen, 
rechnen verkehrlich andererseits aber selbst mit einer nach wie vor stark 
autoorientierten Mobilität. Dieser Widerspruch ist für die Beurteilung der 
Prognosesicherheit zentral. 

10.4 Defizite der ÖPNV-Erschließung 

Besonders deutlich wird die mangelnde Tragfähigkeit des Mobilitätskonzepts beim 
öffentlichen Nahverkehr. Die ÖPNV-Erschließung ist in den Unterlagen nicht 
verbindlich und nicht hinreichend konkretisiert. Das Mobilitätskonzept beschreibt 
zunächst den Bestand. Demnach wird Bauschheim im Wesentlichen durch die Linie 6 
erschlossen, die den Bahnhof Rüsselsheim, die Böllenseesiedlung und Bauschheim 
verbindet und werktags in den Hauptverkehrszeiten etwa im 20- bis 30-Minuten-Takt 
mit Verstärkerfahrten verkehrt, in Nebenzeiten dagegen stündlich; hinzu kommt die 
Linie 71 lediglich als einzelne Spätfahrt. Für das Umfeld werden weitere Linien 
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genannt, etwa die Linie 72 mit möglicher Verlängerung und die Linie 23 des Kreises 
Groß-Gerau, jedoch ebenfalls nur im Modus des Möglichen oder Ergänzenden. 
Zugleich dokumentiert das Mobilitätskonzept, dass frühere Gespräche über 
zusätzliche Busverbindungen an Kosten gescheitert waren und dass das Ergebnis 
neuer Gespräche noch offen sei. Auch eine direkte Busanbindung zwischen 
Bauschheim und Ginsheim wird nur als zu prüfende und später zu erarbeitende 
Option beschrieben. Das zeigt: Ein verbindlich gesichertes, leistungsfähiges ÖPNV-
Konzept liegt gerade nicht vor. 

Auch das spätere Stellplatzgutachten und die Planunterlagen verbessern diese 
Problematik nicht entscheidend. Urban Standards beschreibt die Lage der Eselswiese 
zwar positiv und verweist darauf, dass der Bahnhof Rüsselsheim vom Quartier aus in 
etwa 20 Minuten mit dem ÖPNV erreichbar sei; außerdem wird darauf hingewiesen, 
dass die Bahnhöfe Rüsselsheim, Mainz-Bischofsheim und Nauheim mit dem E-Bike 
innerhalb von etwa 15 Minuten erreichbar seien. Doch gerade diese Aussagen 
machen die strukturelle Schwäche deutlich. Die Eselswiese verfügt selbst über 
keinen Bahnanschluss. Wer aus Bauschheim zum Bahnhof Rüsselsheim oder in die 
Schienenverbindungen der Region gelangen will, ist auf Bus, Fahrrad, E-Bike oder Pkw 
angewiesen. Ein echter schienengebundener Schnellanschluss im Quartier existiert 
nicht. Dass Bahnhöfe mit dem E-Bike in 15 Minuten erreichbar sein mögen, ersetzt 
kein belastbares Nahverkehrskonzept. Die alltägliche Erreichbarkeit des regionalen 
und überregionalen Schienenverkehrs hängt damit ganz wesentlich von der Qualität 
der Busanbindung ab. Gerade diese ist aber in den Unterlagen weder taktlich noch 
finanziell noch organisatorisch verbindlich gesichert. 

Die Verkehrsuntersuchung enthält zwar in den Plänen zur Verkehrsführung des ÖPNV 
Hinweise auf eine neue Linienführung der Linie 6, auf neue Buslinien 7 und 8 sowie 
auf zusätzliche Haltestellen. Auch das Stellplatzgutachten spricht von einer 
geplanten Erweiterung der Buslinie entlang der neuen Ringstraße und von 
zusätzlichen Haltestellen im Quartier. Dies bleibt jedoch auf der Ebene einer 
planerischen Darstellung stehen. Es fehlen belastbare Aussagen dazu, mit welchem 
Takt diese Linien verkehren sollen, ab wann sie tatsächlich umgesetzt werden, wie 
die Finanzierung erfolgen soll und ob hierfür bereits eine verkehrliche oder 
kommunalpolitische Festlegung besteht. Gerade weil die Reduzierung des Pkw-
Verkehrs und des Stellplatzschlüssels in den Unterlagen maßgeblich mit einer 
Stärkung des Umweltverbundes begründet wird, wären hier zumindest hinreichend 
belastbare und nachvollziehbare Annahmen zur zukünftigen Leistungsfähigkeit des 
ÖPNV erforderlich gewesen. Dies gilt umso mehr, als die ergänzend vorgelegte 
Stellplatzuntersuchung ausdrücklich darauf abstellt, dass die Reduzierung des 
Stellplatzangebots maßgeblich von der Qualität, Verlässlichkeit und tatsächlichen 
Nutzung entsprechender Mobilitätsangebote abhängt. Solange der ÖPNV jedoch im 
Wesentlichen in Form zukünftiger Absichten, optionaler Erweiterungen oder lediglich 
grafisch dargestellter Linienführungen erscheint, fehlt der Planung insoweit eine 
belastbare Grundlage. 
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10.5 Stellplatzkonzept und Quartiersgaragen 

Ein weiterer zentraler Mangel betrifft die Stellplatzkonzeption. Die Planbegründung 
sieht für weite Teile des Quartiers eine deutliche Reduzierung der Stellplatzzahlen 
gegenüber der geltenden Stellplatzsatzung vor. In Teilen des allgemeinen 
Wohngebiets soll bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Vollgeschossen kein voller 
Stellplatznachweis nach der bisherigen Satzung mehr verlangt werden; je 
Wohneinheit soll dort maximal ein Stellplatz zulässig sein. Für 
Geschosswohnungsbau sowie für weite Teile der urbanen Gebiete sollen nur noch 
mindestens 0,7 und maximal 1,0 Stellplätze je Wohneinheit zulässig sein. Nur in 
einzelnen unmittelbar an den Bestand angrenzenden Bereichen wird ausweislich der 
Begründung ein Mindestwert von 1,0 Stellplatz je Wohneinheit verlangt, ausdrücklich 
mit dem Ziel, Parkdruck auf die Bestandsgebiete und auf den Friedhofsparkplatz zu 
vermeiden. Schon diese Begründung ist aufschlussreich: Die Planunterlagen 
erkennen selbst an, dass bei reduziertem Stellplatzangebot ein Verdrängungs- und 
Parkdruckproblem gegenüber den angrenzenden Bestandsgebieten droht. 

Der reduzierte Stellplatzschlüssel wird damit begründet, dass ein geringeres 
Stellplatzangebot einen Beitrag zu Klimaschutz, Mobilitätswende und Kostensenkung 
leisten solle. Urban Standards hält je nach Haushaltsstruktur und 
Einkommenssituation Stellplatzschlüssel von etwa 0,7 bis 0,9 Stellplätzen pro 
Wohneinheit für plausibel und verweist zugleich darauf, dass der derzeitige 
Durchschnitt in Rüsselsheim bei rund 1,2 Pkw pro Haushalt liege. Auch hierin liegt ein 
erheblicher Widerspruch. Denn wenn der reale Pkw-Bestand im Ausgangszustand bei 
etwa 1,2 Pkw pro Haushalt liegt, die Planung aber dauerhaft nur 0,7 bis 0,9 Stellplätze 
je Wohneinheit vorsieht, entsteht bereits rechnerisch ein strukturelles 
Stellplatzdefizit. Dieses Defizit kann nur dann konfliktfrei bleiben, wenn entweder der 
Pkw-Besitz in erheblichem Umfang tatsächlich zurückgeht oder in großem Umfang 
Ersatzangebote vorhanden und verlässlich nutzbar sind. Gerade beides ist aber nach 
den Unterlagen nicht hinreichend gesichert. Die ergänzend vorgelegte Unterlage zur 
Stellplatzreduktion bestätigt diesen Befund. Sie leitet die reduzierten 
Stellplatzschlüssel ausdrücklich aus modellhaften Annahmen zum zukünftigen 
Mobilitätsverhalten sowie aus der Verfügbarkeit alternativer Mobilitätsangebote ab, 
ohne deren tatsächliche Umsetzung und dauerhafte Sicherstellung verbindlich 
nachzuweisen. Damit wird die Stellplatzkonzeption maßgeblich von prognostischen 
und verhaltensabhängigen Annahmen getragen, die einer belastbaren Absicherung 
entbehren. 

Noch gravierender wird dieses Problem durch den Umgang mit den 
Quartiersgaragen. Sowohl das Mobilitätskonzept als auch die spätere 
Planbegründung behandeln Quartiersgaragen als Schlüsselinstrument des Konzepts. 
Im Mobilitätskonzept wurden für die Varianten des ruhenden Verkehrs zentrale 
Quartiersgaragen und Sammelparkplätze systematisch eingeplant; bei einem 
Stellplatzschlüssel von 1,0 wurden sieben Quartiersgaragen und zwei 
Sammelparkplätze mit insgesamt über 2.000 Stellplätzen modelliert, bei einem 
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Schlüssel von 0,7 ebenfalls sieben Quartiersgaragen und zwei Sammelparkplätze mit 
insgesamt rund 1.427 Stellplätzen. Das Mobilitätskonzept ging also gerade nicht von 
einem Quartier ohne zentrale Garagen aus, sondern stellte diese als integralen 
Baustein des ruhenden Verkehrs dar. 

Die Planbegründung geht noch weiter und spricht von insgesamt neun 
Gemeinschaftsgaragengebäuden in den einzelnen Baugebieten, bezeichnet mit A bis 
I. Gleichzeitig stellt sie dann jedoch ausdrücklich fest, dass der bisher favorisierte 
Bau von insgesamt neun Quartiersgaragen im Neubaugebiet aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht weiterverfolgt werde. Die Flächen sollen zwar für einen Zeitraum von 
zehn Jahren ab Baureife gesichert bleiben; in der Zwischenzeit sollen sie aber für 
zusätzliche Mobilitätsangebote, bewirtschaftetes Parken oder auch für privat 
finanzierte und betriebene Quartiersgaragen offenstehen. Nach Ablauf von zehn 
Jahren soll geprüft werden, ob diese Flächen ganz oder teilweise für andere 
Nutzungen bereitgestellt werden können oder ob dort doch Quartiersgaragen 
errichtet werden. Mit anderen Worten: Das zentrale Element des ursprünglichen 
Parkraumkonzeptes wird gerade nicht realisiert, sondern auf unbestimmte Zeit 
vertagt. 

Hier liegt ein grundlegender Vollzugs- und Prognosemangel. Denn die 
Stellplatzreduktion wird in der Begründung gerade mit dem Zusammenspiel von 
Parkraummanagement, Beschränkung des Stellplatzangebots auf privaten Flächen, 
Bewirtschaftung und zentralen Stellplatzanlagen gerechtfertigt. Wenn aber die 
zentralen Quartiersgaragen aus wirtschaftlichen Gründen nicht gebaut werden, dann 
entfällt ein wesentlicher tragender Baustein des Konzepts. Gleichzeitig ist das Parken 
im öffentlichen Straßenraum nach der Beschlusslage weiterhin nicht vorgesehen. Wo 
die Fahrzeuge dann tatsächlich geparkt werden sollen, bleibt offen. Auf den privaten 
Flächen ist die Stellplatzzahl bewusst reduziert. Die zentralen Garagen werden nicht 
gebaut. Öffentlicher Straßenraum soll nicht zum Parken dienen. Diese Konstellation 
ist offenkundig widersprüchlich. Sie ist zugleich geeignet, zusätzliche 
Verkehrsbelastungen in Form von Parksuchverkehr hervorzurufen. Sie verschiebt das 
Problem nicht aus der Welt, sondern macht es nur unsichtbar. Realistisch drohen 
zusätzliche Parksuchverkehre, Ausweichbewegungen und Verlagerungsdruck in 
angrenzende Bestandsgebiete. 

Die Unterlagen enthalten zudem weitere Unstimmigkeiten bei der Entwicklung des 
Quartiersgaragenkonzepts. Im Mobilitätskonzept von 2021 werden sieben 
Quartiersgaragen und zwei Sammelparkplätze betrachtet. In der Planbegründung ist 
später von neun Gemeinschaftsgaragengebäuden A bis I die Rede. Gleichzeitig 
werden einzelne Sammelstellplatzanlagen in bestimmten Wohngebieten gesondert 
vorgesehen. Auch dieser Wechsel in Zahl, Zuschnitt und Funktion der 
Parkierungsanlagen spricht nicht für ein ausgereiftes, konsistentes Konzept, sondern 
für ein im Laufe des Verfahrens mehrfach verändertes und letztlich nicht tragfähig 
gesichertes System. Gerade bei einem Vorhaben, das sich ausdrücklich als autoarm 
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und klimaneutral darstellen will, müssten jedoch die tragenden Elemente des 
Mobilitäts- und Parkraumkonzepts besonders präzise und belastbar feststehen. 

Hinzu kommt, dass die Planung an verschiedenen Stellen selbst auf die hohen 
autoaffinen Ausgangsbedingungen verweist. Das Mobilitätskonzept beschreibt die 
Eselswiese als Gebiet in dörflichem Umfeld und erwartet ausdrücklich eine hohe 
Autoaffinität insbesondere bei Alteigentümern und bei Bewohnern der 
Einfamilienhausbebauung. Auch aus der ersten Auswertung der Interessentenliste 
werde hoher Autobesitz vermutet. Für Bauschheim wird aufgrund der dezentralen 
Lage und Altersstruktur sogar eine etwas höhere Pkw-Dichte als im übrigen 
Rüsselsheim angenommen. Gerade diese Befunde sprechen dagegen, ein reduziertes 
Stellplatzangebot ohne belastbare Alternativen und ohne gesicherte zentrale Garagen 
planerisch als konfliktfrei zu unterstellen. 

Die Frage der Überlastung der Straßen ist vor diesem Hintergrund nicht isoliert 
anhand einzelner Qualitätsstufen an Knotenpunkten zu beantworten. Zwar 
untersucht die Verkehrsuntersuchung Leistungsfähigkeiten und Szenarien. Das 
ändert aber nichts daran, dass bereits die eigenen Kennwerte für die 
Lärmberechnung deutliche Belastungen ausweisen. Für die Brunnenstraße Nord 
nennt die Anlage 7a im Bestand einen DTV von 13.660 Kfz/24h und im Planfall 
15.030 Kfz/24h; für Am Steinmarkt steigen die Werte von 7.620 auf 8.370 Kfz/24h. 
Auch die L3482 Süd erhöht sich von 11.080 auf 13.280 Kfz/24h. Diese Zahlen zeigen 
nicht nur, dass zusätzliche Verkehre prognostiziert werden, sondern auch, dass die 
Mehrbelastung relevante Größenordnungen erreicht. Gerade für die Bestandsstraßen 
im Umfeld ist damit ersichtlich, dass sich die Verkehrsbeanspruchung nicht nur 
punktuell, sondern auch im Tagesverlauf spürbar erhöht. 

10.6 Verkehrserschließung und Verlagerungseffekte 

Ein weiterer, bislang in den Unterlagen nicht hinreichend bewerteter Punkt betrifft die 
grundlegende Neuordnung der äußeren Verkehrserschließung im Zusammenhang 
mit der Landesstraße L3482. Nach den textlichen Festsetzungen zum Teilplan A (vgl. 
Anlage 4: Textliche Festsetzungen, Teilplan A) wird die Fläche des bisherigen 
sogenannten „Auffahrtsohres“ an der L3482 vollständig entsiegelt und der 
natürlichen Sukzession überlassen. Die bestehende Anschlussstruktur wird damit 
aufgegeben; die vorhandenen versiegelten Flächen sind vollständig zu entfernen, 
Eingriffe in den Gehölzbestand sind nur noch in engen Grenzen zulässig. Diese 
Festsetzung führt faktisch zum dauerhaften Wegfall einer bisherigen direkten 
Anschlussmöglichkeit in Richtung Nauheim. 
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Abb. 35: Veränderung der Verkehrserschließung an der L3482 
Quelle: Teilplan A; eigene Darstellung und farbliche Hervorhebung (blau = bisherige Anschlussrampe, 
rot = neue Erschließungsstraße) 

Gleichzeitig erfolgt die neue verkehrliche Erschließung des Baugebietes nach den 
eigenen Planunterlagen im Wesentlichen über eine Ringstraße sowie über eine 
parallel zur L3482 verlaufende Straße durch das geplante Gewerbegebiet; über diese 
interne Verkehrsstruktur wird schließlich der neue Anschluss an die L3482 erreicht. 
Damit wird das Gewerbegebiet funktional zum zentralen Verkehrstor des gesamten 
Quartiers. Diese planerische Konzeption hat erhebliche Auswirkungen über das 
Neubaugebiet hinaus. Denn mit der Aufgabe der bisherigen Anschlussrampe entsteht 
eine neue Verkehrssituation, in der ein erheblicher Teil der Verkehrsbeziehungen 
künftig über das Gebiet der Eselswiese abgewickelt werden dürfte. 

Insbesondere Fahrten aus dem bestehenden Ortsteil Bauschheim in Richtung 
Nauheim, Groß-Gerau oder zur Autobahn A60 werden künftig naheliegenderweise 
über die neue interne Erschließungsstruktur und damit über das Gewerbegebiet 
geführt werden. Gleichwohl enthalten die Planunterlagen keine nachvollziehbare 
Untersuchung dazu, in welchem Umfang solche Verkehrsverlagerungen tatsächlich 
eintreten werden, welche Routenwahl zu erwarten ist und welche zusätzlichen 
Belastungen hierdurch für das Gewerbegebiet selbst sowie für die bestehenden 
Straßenzüge Brunnenstraße und Am Steinmarkt entstehen. Die 
Verkehrsuntersuchung beschränkt sich insoweit im Wesentlichen auf 
Leistungsfähigkeitsbewertungen einzelner Knotenpunkte des übergeordneten 
Netzes, ohne die Veränderungen im lokalen Verkehrsgefüge ausreichend zu 
analysieren. 



 

118 
 

Gerade vor dem Hintergrund der bereits heute hohen Belastung der Brunnenstraße 
und der Straße Am Steinmarkt wäre jedoch eine differenzierte Untersuchung der 
durch die Verlagerung des Anschlusses entstehenden Durchgangsverkehre zwingend 
erforderlich gewesen. Die Planung verlagert die äußere Erschließung räumlich und 
strukturell, ohne die daraus resultierenden Folgen für den bestehenden Ortsteil 
umfassend zu bewerten. Dies stellt einen erheblichen Abwägungsmangel dar, weil 
wesentliche verkehrliche Auswirkungen der Planung weder vollständig ermittelt noch 
nachvollziehbar in die planerische Abwägung eingestellt wurden. 

10.7 Gesamtbewertung 

In der Gesamtschau entsteht deshalb der Eindruck, dass die Planung verkehrlich auf 
mehreren Ebenen zugleich mit ungesicherten Annahmen arbeitet. Die 
Einwohnerzahlen und damit die Grundparameter des Verkehrsaufkommens wechseln 
zwischen den Unterlagen erheblich. Der ÖPNV wird zwar als wesentliche 
Voraussetzung des Konzepts behauptet, bleibt aber in Takt, Trassenführung, 
Finanzierung und Umsetzung weitgehend unbestimmt. Der Pkw-Anteil wird 
gleichzeitig hoch angesetzt. Das Stellplatzangebot wird reduziert, obwohl der 
tatsächliche Pkw-Besitz in der Ausgangslage höher liegt. Das Parken im öffentlichen 
Raum soll ausgeschlossen werden, während die zentralen Quartiersgaragen gerade 
nicht gebaut werden. Damit fehlt es dem Verkehrs- und Mobilitätskonzept an innerer 
Konsistenz, an Prognosesicherheit und an gesicherter Umsetzbarkeit. 

Aus Sicht des BUND bestehen daher erhebliche Zweifel, ob die verkehrlichen 
Auswirkungen des Bebauungsplans „Eselswiese“ vollständig und zutreffend ermittelt 
sowie die damit verbundenen Belastungen für das bestehende Straßennetz und die 
angrenzenden Wohngebiete fehlerfrei in die Abwägung eingestellt wurden. 
Insbesondere die bereits heute hohe Belastung der Brunnenstraße und der Straße Am 
Steinmarkt, die unzureichend konkretisierte ÖPNV-Anbindung, die widersprüchlichen 
Einwohner- und Verkehrsannahmen sowie das nicht tragfähig gesicherte Stellplatz- 
und Quartiersgaragenkonzept sprechen dafür, dass die Konfliktbewältigung in 
zentralen Punkten nicht ausgereift ist. Vor einem Satzungsbeschluss wäre deshalb 
zumindest eine konsistente, auf einheitlichen Einwohner- und Nutzungszahlen 
beruhende Aktualisierung der verkehrlichen Grundlagenermittlung erforderlich, 
einschließlich einer nachvollziehbaren Darstellung, wie ÖPNV, Stellplatzbedarf, 
ruhender Verkehr und zusätzliche Kfz-Verkehre unter den tatsächlich noch verfolgten 
planerischen Rahmenbedingungen bewältigt werden sollen. Andernfalls verbleiben 
erhebliche Zweifel an der Belastbarkeit der verkehrlichen Prognose und an der 
Tragfähigkeit der verkehrlichen Gesamtkonzeption. Vor diesem Hintergrund bestehen 
aus Sicht des BUND erhebliche Zweifel, ob die verkehrlichen Belange im Sinne des § 
1 Abs. 7 BauGB vollständig ermittelt und rechtmäßig in die Abwägung eingestellt 
wurden. 
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11 Verkehrslärm und Immissionsschutz 

Der Belang des Verkehrslärms ist im vorliegenden Verfahren von zentraler 
Bedeutung, da er unmittelbar die Herstellung gesunder Wohn- und 
Lebensverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB betrifft. Gleichzeitig stellt 
die Bewältigung von Lärmkonflikten einen wesentlichen Bestandteil der planerischen 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB dar. 

Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Vorbelastung des Plangebiets sowie 
der prognostizierten zusätzlichen Verkehrsströme kommt der schalltechnischen 
Bewertung eine besondere Bedeutung zu. Die Planung muss sicherstellen, dass 
unzumutbare Lärmbelastungen vermieden und bestehende Konflikte nicht verschärft 
werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen zeigen, dass die vorliegenden Unterlagen diesen 
Anforderungen nicht gerecht werden. Insbesondere bestehen Defizite in der 
Ermittlung der Belastungssituation, der Bewertung kumulativer Wirkungen sowie in 
der planerischen Bewältigung der festgestellten Lärmkonflikte. 

11.1 Ausgangssituation der Lärmbelastung 

Die schalltechnischen Auswirkungen des Bebauungsplans „Eselswiese“ sind nach 
den vorgelegten Unterlagen von erheblicher Tragweite und werfen in mehrfacher 
Hinsicht grundlegende Abwägungsfragen auf. Zwar liegt mit der schalltechnischen 
Untersuchung des Büros Krebs + Kiefer (vgl. Anlage 7v: Schalltechnische 
Untersuchung) eine umfangreiche fachgutachterliche Bearbeitung vor, doch zeigt 
eine vertiefte Analyse der Unterlagen, dass wesentliche Konflikte nicht planerisch 
gelöst, sondern überwiegend auf bauliche und nutzungsbezogene 
Anpassungsmaßnahmen verlagert werden. Dies wirft Zweifel auf, ob die Planung den 
Anforderungen an eine vollständige Konfliktbewältigung im Bebauungsplanverfahren 
genügt und den Vorgaben des § 1 Abs. 7 BauGB gerecht wird, wonach alle berührten 
Belange ordnungsgemäß zu ermitteln und gerecht gegeneinander und untereinander 
abzuwägen sind.  

Bereits die Lärmkarten der Untersuchung zeigen, dass große Teile des Plangebiets 
erheblichen Verkehrslärmbelastungen ausgesetzt sind. Insbesondere entlang der 
L3482, der inneren Haupterschließungsachsen sowie im Übergang zum geplanten 
Gewerbegebiet werden Außenlärmpegel erreicht, die in weiten Bereichen deutlich 
oberhalb der Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete liegen. 
In Teilbereichen werden Werte erreicht, die deutlich über 65 dB(A) liegen und damit in 
einem Bereich, der bereits als gesundheitsrelevant einzustufen ist. Die 
schalltechnischen Karten zu den Außenlärmpegeln dokumentieren zudem, dass 
hiervon nicht nur Randlagen betroffen sind, sondern erhebliche Teile des geplanten 
Wohngebiets selbst.  

Diese Ausgangslage ist abwägungsrechtlich von erheblicher Bedeutung. Denn die 
Planung entwickelt kein ruhiges Wohngebiet in einer lärmgünstigen Lage, sondern 
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schafft Wohnnutzungen bewusst in einem Bereich mit bereits heute hoher 
Vorbelastung und prognostizierten zusätzlichen Verkehrsströmen. Zwar 
berücksichtigt die Untersuchung verschiedene Lärmquellen, darunter Straßenverkehr, 
Schienenverkehr, Gewerbelärm und Sportanlagen, und überlagert diese rechnerisch. 
Gleichwohl fehlt eine nachvollziehbare Gesamtbewertung der tatsächlichen Lebens- 
und Aufenthaltsqualität unter kumulativer Belastung. Gerade aus 
abwägungsrechtlicher Sicht ist jedoch entscheidend, ob die Summe der Belastungen 
für die zukünftigen Bewohner sowie für die angrenzenden Bestandsgebiete zumutbar 
ist. Dies betrifft insbesondere den Belang gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse 
im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB. 

11.2 Datengrundlagen und Methodik der schalltechnischen Untersuchung 

Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Annahmen zur Verkehrsentwicklung, die der 
Lärmberechnung zugrunde liegen. Die schalltechnische Untersuchung greift auf 
dieselben Verkehrsprognosen zurück wie die Verkehrsuntersuchung. Diese 
Prognosen sind jedoch – wie bereits dargestellt – aufgrund widersprüchlicher 
Einwohnerannahmen und unsicherer Rahmenbedingungen nicht konsistent. Die 
Anhänge der schalltechnischen Untersuchung weisen beispielsweise erhebliche 
Steigerungen der Verkehrsbelastung für Brunnenstraße und L3482 aus. Wenn jedoch 
bereits die zugrunde liegende Verkehrsprognose unsicher ist, wirkt sich dies 
zwangsläufig auf die Belastbarkeit der Lärmberechnung aus. Eine tragfähige 
schalltechnische Bewertung setzt jedoch stabile und konsistente Eingangsdaten 
voraus; dies ist zugleich Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Ermittlung der 
abwägungsrelevanten Belange im Sinne des § 2 Abs. 3 BauGB. 

Hinzu kommt, dass die Untersuchung verschiedene Szenarien für den ruhenden 
Verkehr betrachtet, darunter Varianten mit Quartiersgaragen. Diese sind jedoch nach 
der aktuellen Planung gerade nicht mehr vorgesehen. Damit basiert die 
Lärmberechnung teilweise auf Annahmen, die der tatsächlichen Umsetzung 
widersprechen. Dies stellt einen klassischen Prognosemangel dar und begründet 
erhebliche Zweifel an der Tragfähigkeit der Ergebnisse. 

11.3 Bewertung der prognostizierten Lärmbelastung 

Die schalltechnische Untersuchung berücksichtigt verschiedene Lärmquellen, 
darunter Straßenverkehr, Schienenverkehr, Gewerbe, Sportanlagen und 
Motorcrossanlagen. Gleichwohl bleibt die kumulative Belastung aus Sicht der 
Abwägung unzureichend dargestellt. Aus Sicht der Anwohner stellt sich die 
Lärmsituation nicht als Summe isolierter Einzelquellen dar, sondern als dauerhafte 
Gesamtbelastung. Bereits heute bestehen im Umfeld erhebliche Vorbelastungen 
durch Verkehr auf der Brunnenstraße, Autobahnlärm, Fluglärm sowie – je nach 
Windrichtung – deutliche Belastungen durch die Motorcrossanlage. Hinzu kommen 
Schienenverkehrslärm und lokale Besonderheiten wie aktuell wahrnehmbare 
Erschütterungs- und Geräuschbelastungen durch beschädigte Gleisabschnitte. Diese 
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reale Gesamtsituation hätte in der Abwägung stärker berücksichtigt werden müssen, 
zumal durch das neue Quartier weitere Verkehrszunahmen hinzukommen werden. 

Auch die Betrachtung der Auswirkungen außerhalb des Plangebiets bleibt 
unzureichend. Zwar untersucht das Gutachten die Veränderungen des Verkehrslärms 
im Umfeld, konzentriert sich dabei jedoch weitgehend auf Grenzwerte der 16. 
BImSchV. Eine differenzierte Betrachtung der tatsächlichen Belastungsentwicklung in 
besonders sensiblen Bereichen – insbesondere entlang der Brunnenstraße und der 
Straße Am Steinmarkt – fehlt weitgehend. Dabei kann eine relevante 
Verschlechterung der Wohnsituation auch unterhalb formaler Grenzwerte vorliegen. 
Gerade für bereits hochbelastete Bestandsbereiche hätte eine vertiefte Betrachtung 
erfolgen müssen. 

11.4 Bewertung der vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen 

Hinzu kommt, dass die schalltechnische Untersuchung im Kern nicht auf eine 
planerische Vermeidung oder Reduzierung der Lärmbelastung ausgerichtet ist, 
sondern vor allem auf deren bauliche Bewältigung. Zentrale Maßnahmen sind 
baulicher bzw. passiver Schallschutz nach DIN 4109, Grundrissorientierungen sowie 
Einschränkungen bei der Nutzung von Außenwohnbereichen. Damit wird die 
Konfliktlösung weitgehend auf die Gebäudeebene verlagert. Dieses Vorgehen ist 
jedoch nur eingeschränkt tragfähig. Nach ständiger Rechtsprechung sind 
Lärmkonflikte grundsätzlich planerisch zu bewältigen; eine bloße Verlagerung auf 
bauliche Maßnahmen genügt nur dann, wenn aktive und städtebauliche Lösungen 
ausgeschöpft sind. Eine solche umfassende Prüfung aktiver Maßnahmen, etwa 
lärmmindernder Verkehrsführungen, baulicher Abschirmungen oder städtebaulicher 
Alternativen, ist den Unterlagen nicht in ausreichender Tiefe zu entnehmen.  

Besonders kritisch erscheint vor diesem Hintergrund die Behandlung der 
Außenwohnbereiche. Die Untersuchung weist für zahlreiche Teilflächen 
Einschränkungen für Balkone, Terrassen und Gärten aus. Dies bedeutet faktisch, dass 
wesentliche Bestandteile der Wohnqualität – Aufenthalt im Freien, Lüften bei 
geöffnetem Fenster, Nutzung von Außenflächen – nur eingeschränkt möglich sein 
werden. Die Planung lässt damit ein Wohngebiet entstehen, dessen 
Aufenthaltsqualität bereits planerisch eingeschränkt ist. In der Abwägung hätte 
dieser Umstand stärker berücksichtigt werden müssen. 

11.5 Gesamtbewertung 

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Planung eine erhebliche Lärmbelastung 
als gegeben hinnimmt und die Konfliktlösung vor allem über technische und 
nutzungsbezogene Anpassungen organisiert. Dies genügt den Anforderungen an 
eine planerische Konfliktbewältigung jedoch nur eingeschränkt. Vor einem 
Satzungsbeschluss wäre daher zumindest eine vertiefte Überprüfung erforderlich, die 
auf konsistenten Verkehrsannahmen basiert, die kumulative Belastung transparent 
darstellt und insbesondere aktive Maßnahmen zur Lärmminderung umfassend prüft.  
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Aus Sicht des BUND bestehen daher erhebliche Zweifel, ob die schalltechnischen 
Auswirkungen des Bebauungsplans vollständig ermittelt und die damit verbundenen 
Belastungen für die künftigen Bewohner sowie für die angrenzenden 
Bestandsgebiete fehlerfrei in die Abwägung eingestellt wurden und damit den 
Anforderungen des § 1 Abs. 7 BauGB vollständig genügen. Insbesondere die hohen 
Außenlärmpegel im Plangebiet, die starke Vorbelastung im Umfeld, die 
unzureichende Betrachtung kumulativer Wirkungen, die unsicheren 
Prognosegrundlagen sowie die Verlagerung der Konfliktlösung auf passiven 
Schallschutz sprechen dafür, dass die Konfliktbewältigung auch im Bereich des 
Lärms nicht ausgereift ist. 

12 Eingriffs- und Ausgleichsregelung 

Die vorgesehene Eingriffs- und Ausgleichsregelung unterliegt den Anforderungen des 
§ 15 BNatSchG und ist im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu 
berücksichtigen. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen, dass die 
Kompensationskonzeption diesen Anforderungen in wesentlichen Punkten nicht 
gerecht wird. 

12.1 Rechtlicher Maßstab und methodische Grundlagen 

Die im Rahmen des Bebauungsplans vorgesehene Eingriffs-/Ausgleichsregelung 
weist in wesentlichen Punkten fachliche und methodische Defizite auf und ist nicht 
geeignet, die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechend nachvollziehbar zu kompensieren.  

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist ein Ausgleich möglichst gleichartig und 
gleichwertig, zumindest aber funktional gleichwertig zu leisten (§ 15 BNatSchG). Dies 
setzt voraus, dass die durch den Eingriff betroffenen Funktionen des Naturhaushalts 
nachvollziehbar durch die vorgesehenen Maßnahmen ersetzt werden. 

12.2 Funktionale Defizite der Kompensationsmaßnahmen 

Ein wesentlicher Teil der Kompensation erfolgt über bereits in der Vergangenheit 
generierte Maßnahmen auf Waldflächen, die im Ökokonto der Stadt Rüsselsheim 
geführt werden (vgl. Anlage 7t: Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung Teilplan B). Diese 
Maßnahmen beruhen im Kern auf einem Nutzungsverzicht bzw. einer extensiven 
Bewirtschaftung der Waldflächen. Die Kompensationswirkung dieser Maßnahmen 
wird pauschal angesetzt, ohne dass eine hinreichend konkrete Herleitung der 
funktionalen Eignung im Hinblick auf die durch den Bebauungsplan verursachten 
Eingriffe erfolgt.  

Der vorliegende Eingriff betrifft in erheblichem Umfang siedlungsnahe Offenland- und 
Ackerflächen mit entsprechenden Funktionen für Boden, Landschaftsbild und 
Freiraum. Die Kompensation erfolgt demgegenüber überwiegend über Maßnahmen 
im Wald. Eine nachvollziehbare Darlegung, inwieweit die betroffenen Funktionen 
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durch diese Maßnahmen funktional ersetzt werden können, fehlt in den Unterlagen. 
Die erforderliche funktionale Gleichwertigkeit ist damit nicht hinreichend belegt.  

Hinzu kommt, dass die Auswahl der Kompensationsmaßnahmen ersichtlich 
maßgeblich durch das Ziel geprägt ist, zusätzliche Inanspruchnahmen 
landwirtschaftlicher Flächen zu vermeiden. Diese Zielsetzung wird in den Unterlagen 
selbst hervorgehoben. Zwar ist die Schonung landwirtschaftlicher Flächen 
grundsätzlich zulässig (§ 15 Abs. 3 BNatSchG), sie kann jedoch die fachliche 
Eignung der Maßnahmen nicht ersetzen. Die Auswahl der Kompensation hat sich 
primär an der Wiederherstellung der durch den Eingriff beeinträchtigten Funktionen 
zu orientieren. Eine solche fachliche Priorisierung ist vorliegend nicht erkennbar.  

Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen erfolgen zudem überwiegend auf 
Waldflächen, die räumlich deutlich vom Eingriffsbereich entfernt liegen. Eine 
nachvollziehbare Darlegung, inwieweit die durch den Eingriff im Plangebiet 
betroffenen Funktionen des Naturhaushalts – insbesondere im Hinblick auf den 
siedlungsnahen Freiraum, das Landschaftsbild sowie lokale ökologische 
Zusammenhänge – durch diese räumlich getrennten Maßnahmen ersetzt werden 
können, fehlt. Die funktionale und räumliche Zuordnung der Kompensation ist damit 
nicht hinreichend belegt. 

12.3 Prognose- und Bewertungsunsicherheiten 

Besonders kritisch ist die Annahme, dass durch den vorgesehenen Nutzungsverzicht 
auf den Waldflächen eine erhebliche ökologische Aufwertung erzielt werden kann. 
Diese Annahme steht im Spannungsverhältnis zum tatsächlichen Zustand der Wälder 
im betroffenen Raum. Der Waldzustandsbericht Hessen 2025 (Nordwestdeutsche 
Forstliche Versuchsanstalt et al. 2025) zeigt, dass insbesondere die Rhein-Main-
Ebene und damit auch der Kreis Groß-Gerau zu den am stärksten geschädigten 
Waldregionen des Landes zählen. Die Bestände sind großflächig durch 
Trockenstress, Schädlingsbefall und strukturelle Schwächen beeinträchtigt. Fachliche 
Einschätzungen der zuständigen Forst- und Umweltbehörden vor Ort bestätigen, dass 
die Vitalität der Wälder erheblich eingeschränkt ist und eine nachhaltige Erholung 
unsicher ist.  

Vor diesem Hintergrund kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass 
ein Nutzungsverzicht in diesen Beständen zu einer verlässlichen ökologischen 
Aufwertung führt. Nach fachlichen Bewertungsansätzen setzt die Anerkennung 
entsprechender Maßnahmen voraus, dass eine positive Entwicklung der Fläche 
hinreichend sicher prognostiziert werden kann. Ist der Ausgangszustand hingegen 
durch großflächige Schädigungen und eine unsichere Entwicklungsperspektive 
geprägt, fehlt diese Voraussetzung. Die angesetzten Kompensationswerte 
erscheinen daher nicht hinreichend abgesichert. 
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12.4 Methodische Inkonsistenzen und Abgrenzungsdefizite 

Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die Einbindung von Maßnahmen des Teilplans 
C. Diese dienen vorrangig der Umsetzung artenschutzrechtlicher Anforderungen, 
werden jedoch gleichzeitig in die naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
eingestellt (vgl. Anlage 7u, Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung Teilplan C). Eine 
nachvollziehbare Abgrenzung zwischen zwingend erforderlichen 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen und darüber hinausgehenden 
Kompensationsmaßnahmen erfolgt nicht. Es bleibt unklar, in welchem Umfang die 
Maßnahmen tatsächlich einen eigenständigen Beitrag zur Kompensation leisten oder 
lediglich Maßnahmen darstellen, die ohnehin zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände erforderlich sind. Die Herleitung der angesetzten 
Kompensationswirkung ist insoweit nicht ausreichend differenziert.  

Auch die methodische Herleitung einzelner Bewertungen ist teilweise nicht 
nachvollziehbar. So wird etwa für die Entwicklung eines Zauneidechsenhabitats trotz 
fehlender Zuordnung in der Kompensationsverordnung eine pauschale Aufwertung 
angesetzt, ohne dass hierfür eine belastbare fachliche Begründung erfolgt. 
Gleichzeitig werden andere Maßnahmen zwar beschrieben, jedoch nicht konsistent in 
die Bilanzierung eingestellt. Dies führt zu einem uneinheitlichen Bewertungsmaßstab 
und erschwert die Nachvollziehbarkeit der Gesamtbilanz.  

Ein weiterer Mangel ergibt sich daraus, dass die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung auf 
Annahmen zur Stellplatzorganisation beruht, die nach aktuellem Planungsstand nicht 
gesichert sind. In der Bilanzierung wird ausdrücklich mit zentralen 
Gemeinschaftsgaragen gerechnet (vgl. Anlage 7s: Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
Teilplan A), die als konzentrierte, hochversiegelte Flächen angesetzt werden. 
Tatsächlich sollen diese jedoch zunächst nicht umgesetzt werden; die 
entsprechenden Flächen werden lediglich gesichert. Damit ist unklar, wie der 
Stellplatzbedarf im maßgeblichen Umsetzungszeitraum tatsächlich gedeckt wird. Die 
der Bilanzierung zugrunde gelegte Flächenstruktur entspricht somit nicht mehr den 
zu erwartenden tatsächlichen Verhältnissen. Die Eingriffsintensität ist daher nicht 
verlässlich ermittelt.  

Besonders zu berücksichtigen ist zudem, dass sich im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG befinden. Für 
Eingriffe in solche Strukturen gelten erhöhte Anforderungen an die Kompensation, da 
ein funktional gleichartiger Ausgleich sicherzustellen ist. Vor diesem Hintergrund 
sind die dargestellten Defizite der Kompensationskonzeption von besonderem 
Gewicht.  

Schließlich bleibt auch die konkrete Sicherung und dauerhafte Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahmen nur pauschal dargestellt. Zwar wird auf das Ökokonto 
der Stadt sowie auf planungsrechtliche Festsetzungen verwiesen, eine 
nachvollziehbare Darlegung der konkreten rechtlichen Sicherung, der 
Flächenverfügbarkeit und der langfristigen Funktionsfähigkeit der Maßnahmen 
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erfolgt jedoch nicht. Damit ist nicht hinreichend belegt, dass die 
Kompensationsmaßnahmen tatsächlich dauerhaft wirksam umgesetzt werden 
können. 

12.5 Gesamtbewertung 

In der Gesamtschau ist festzustellen, dass die vorgesehene 
Kompensationskonzeption weder in ihrer funktionalen Eignung noch in ihrer 
methodischen Herleitung oder tatsächlichen Umsetzbarkeit ausreichend begründet 
ist. Die Bewertung und Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft ist daher 
nicht belastbar dargelegt. 

13 Fazit und Forderungen 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass der Bebauungsplan in seiner 
derzeitigen Fassung in zentralen Punkten durchgreifende fachliche und rechtliche 
Defizite aufweist. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die nachfolgende 
zusammenfassende Bewertung sowie der aus Sicht des BUND erforderliche 
Nachbesserungsbedarf. 

13.1 Zusammenfassende Bewertung 

In der Gesamtschau weisen die vorliegenden Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 
147 „Eselswiese“ erhebliche fachliche und rechtliche Defizite auf. Diese betreffen 
sowohl die Ermittlung der abwägungserheblichen Belange als auch deren Bewertung 
und die darauf aufbauende planerische Entscheidung. 

Bereits auf der Ebene des Verfahrens bestehen Mängel, da wesentliche Unterlagen 
nicht vollständig ausgelegt wurden und damit eine sachgerechte Beteiligung der 
Öffentlichkeit nicht gewährleistet war. Hinzu treten inhaltliche Defizite in zentralen 
Bereichen der Planung. Insbesondere die Alternativenprüfung genügt nicht den 
gesetzlichen Anforderungen, da Innenentwicklungs- und Konversionspotenziale nicht 
auf aktueller und nachvollziehbarer Grundlage ermittelt und bewertet wurden. 

Im Bereich des Wohnraumbedarfs bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich 
der zugrunde gelegten Prognosen und Annahmen. Die Datengrundlagen sind 
teilweise veraltet oder widersprüchlich und berücksichtigen aktuelle demografische 
Entwicklungen nur unzureichend. Eine belastbare Herleitung des geltend gemachten 
Bedarfs ist daher nicht erkennbar. 

Auch im Hinblick auf die klimaökologischen Funktionen des Plangebiets zeigen die 
Unterlagen durchgreifende Defizite. Die besondere Bedeutung der Fläche für 
Kaltluftentstehung und Luftaustausch wird zwar erkannt, die daraus resultierenden 
Konflikte werden jedoch nicht hinreichend gelöst. Die Planung führt zu 
nachgewiesenen Funktionsverlusten, ohne dass eine überzeugende und 
widerspruchsfreie Abwägung erfolgt. 
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Die artenschutzrechtliche Bewertung weist ebenfalls erhebliche Ermittlungs- und 
Prognosedefizite auf. Die Datengrundlage ist in wesentlichen Punkten unvollständig 
oder nicht prüffähig, und die Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen kann nicht 
mit der erforderlichen Sicherheit beurteilt werden. Ein Verstoß gegen die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände kann auf Grundlage der vorliegenden 
Unterlagen nicht ausgeschlossen werden. 

Im Bereich Verkehr und Verkehrslärm beruhen die Bewertungen auf unsicheren und 
teilweise widersprüchlichen Prognosen. Gleichzeitig werden bestehende 
Lärmkonflikte nicht planerisch gelöst, sondern weitgehend auf bauliche Maßnahmen 
verlagert. Eine nachvollziehbare Gesamtbewertung der kumulativen 
Belastungssituation fehlt. 

Auch die Eingriffs- und Ausgleichsregelung ist in ihrer funktionalen Eignung, 
methodischen Herleitung und tatsächlichen Umsetzbarkeit nicht hinreichend belegt. 
Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen lassen keine ausreichende 
funktionale Gleichwertigkeit erkennen und sind teilweise mit erheblichen 
Prognoseunsicherheiten behaftet. 

Insgesamt ergibt sich damit, dass die Planung nicht auf einer konsistenten, 
vollständigen und belastbaren Tatsachengrundlage beruht. Eine ordnungsgemäße 
Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB ist auf dieser Grundlage nicht 
gewährleistet. 

13.2 Erforderliche Nachbesserungen 

Vor einem Satzungsbeschluss sind aus Sicht des BUND Kreisverbands Groß-Gerau 
grundlegende Nachbesserungen erforderlich. 

Hierzu gehört zunächst die vollständige Bereitstellung sämtlicher 
entscheidungserheblicher Unterlagen, um eine ordnungsgemäße Beteiligung der 
Öffentlichkeit sicherzustellen. Darüber hinaus ist eine Aktualisierung und 
Vereinheitlichung der Datengrundlagen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf 
Bevölkerungsentwicklung, Verkehrsaufkommen sowie wasser- und energiebezogene 
Annahmen. 

Die Alternativenprüfung ist auf aktueller Grundlage neu durchzuführen und muss 
insbesondere die vorhandenen Innenentwicklungs- und Konversionspotenziale 
nachvollziehbar und vergleichend einbeziehen. Im Bereich des Wohnraumbedarfs ist 
eine konsistente und aktuelle Bedarfsanalyse vorzulegen, die die tatsächlichen 
demografischen Entwicklungen angemessen berücksichtigt. 

Im Hinblick auf die klimaökologischen Funktionen des Plangebiets ist eine 
Überarbeitung der Planung erforderlich, die die nachgewiesenen Funktionsverluste 
vermeidet oder zumindest deutlich reduziert. Hierzu sind insbesondere 
freiraumorientierte Planungsvarianten ernsthaft zu prüfen und in die Abwägung 
einzustellen. 
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Die artenschutzrechtliche Bewertung ist auf Grundlage einer vollständigen, 
methodisch belastbaren und prüffähigen Datenerhebung neu vorzunehmen. Dabei ist 
insbesondere sicherzustellen, dass die Betroffenheit streng geschützter Arten 
vollständig erfasst und die Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen mit 
hinreichender Prognosesicherheit belegt wird. 

Für den Bereich Verkehr und Verkehrslärm ist eine Überarbeitung der Prognosen auf 
konsistenter Datengrundlage erforderlich. Zudem sind aktive und städtebauliche 
Maßnahmen zur Lärmminderung umfassend zu prüfen und die kumulative 
Belastungssituation nachvollziehbar darzustellen. 

Schließlich ist die Eingriffs- und Ausgleichsregelung grundlegend zu überarbeiten. Die 
vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen müssen funktional geeignet, methodisch 
nachvollziehbar hergeleitet und dauerhaft gesichert sein. Insbesondere ist die 
funktionale Gleichwertigkeit der Maßnahmen im Verhältnis zu den betroffenen 
Eingriffen nachvollziehbar darzulegen. 

13.3 Schlussfolgerung 

Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen ist eine abwägungsfehlerfreie 
Entscheidung über den Bebauungsplan derzeit nicht möglich. 

Es bestehen erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans in der 
vorliegenden Fassung. Der BUND Kreisverband Groß-Gerau lehnt den Bebauungsplan 
daher in seiner aktuellen Form ab. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
 
BUND Kreisverband Groß-Gerau 
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Anhang 1: Gehölzentfernung Eselswiese (02/2026) 
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